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Kurzbeschreibung: Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h  

Das vorliegende Forschungsvorhaben untersucht die möglichen Auswirkungen einer innerörtli-
chen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h auf Verkehr, Lärm- und Luftschadstoffbelastung. 
Grundlage der Untersuchung sind Simulationen in den Modellstädten Halle, Göttingen und 
Ravensburg. Das Vorhaben soll Erkenntnisse liefern, die bei einer modellhaften Erprobung oder 
auch bei einer generellen Einführung von Tempo 30 innerorts berücksichtigt werden können. 
Im Ergebnis liegen Erkenntnisse zu möglichen verkehrlichen und Umweltwirkungen vor sowie 
Empfehlungen zur Einführung von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit mit Hin-
weisen zu Begleituntersuchungen bei einer Umsetzung. 

Abstract: Environmental impact of a 30 km/h speed limit in urban areas 

This research project explores the possible impact of a 30 km/h speed limit in urban areas on 
traffic as well as on noise and air pollution. The study is based on simulations in the model cities 
of Halle, Göttingen and Ravensburg. The project is intended to generate findings that can be 
taken into account in a representative trial or in a general rollout of 30 km/h speed limit in built-
up urban areas. At the end of the project, findings pertaining to the possible impact on traffic and 
the environment, recommendations on the rollout of a 30 km/h speed limit in urban areas as 
well as information on accompanying studies will be available for use in the implementation 
phase. 
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QV Quellverkehr 

QZV Quell- und Zielverkehr 

RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

RoTraNoMo Road Traffic Noise Model (Emissionsmodell Fahrzeuglärm) 

SNF Schwere Nutzfahrzeuge 

TraNECaM Traffic Noise Emission Calculation Model (Emissionsmodell Fahrzeuglärm) 

TREMOD Transport Emission Model 

UBA  Umweltbundesamt 

VwV-StVO Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

ZV Zielverkehr 
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Zusammenfassung 

In vielen Städten und Gemeinden erzeugt der Kfz-Verkehr große Probleme, die sich u. a. im Un-
fallgeschehen, in der Lärm- und Luftschadstoffbelastung, der CO2-Bilanz und unzureichenden 
Aufenthaltsqualitäten zeigen. Ein Ansatz zur Reduzierung der Probleme ist eine geringere in-
nerörtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit. 

Innerorts gilt in der Bundesrepublik seit 1957 eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h. Dies war zum damaligen Zeitpunkt eine Verschärfung gegenüber der davor geltenden 
Regelung von 60 km/h. In den 1980er Jahren wurde die Tempo-30-Zone als flächenhafte Rege-
lung für das untergeordnete Straßennetz eingeführt. Inzwischen gilt auf dieser Grundlage in vie-
len Städten Tempo 30 im überwiegenden Teil des Straßennetzes. Die Diskussionen konzentrie-
ren sich daher nun zunehmend auf die verbleibenden Hauptverkehrsstraßen und die Frage, wel-
che Geschwindigkeiten dort stadtverträglich sind. In Politik, Wissenschaft und Gesellschaft spie-
len in diesem Zusammenhang auch Aspekte eine Rolle, die über die heutigen Anordnungsvo-
raussetzungen in Deutschland hinausgehen: 

► Die OECD wies 2006 darauf hin, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen immer auch die An-
zahl der anliegenden Wohnbevölkerung und die Anwesenheit ungeschützter Verkehrsteil-
nehmender berücksichtigen sollten (OECD; ECMT, 2006). 

► Laut World Road Federation kann eine verminderte Abhängigkeit vom motorisierten Ver-
kehr in Verbindung mit verminderten Emissionen den größten Beitrag zur Verbesserung der 
Luftqualität in Städten leisten (PIARC, 2019). 

► Hauptbeweggründe für flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h 
bzw. 20 Meilen/h sind verkehrlicher, gesellschaftlicher und gesundheitspolitischer Natur 
(Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018). Dazu zählt die Verminderung schädlicher Auswirkun-
gen des Kfz-Verkehrs in städtischen Gebieten, die preiswerte Verbesserung des Wohnum-
felds und die Förderung aktiver Mobilität.  

► Diskutiert wird das Thema auch im Zusammenhang mit den Belangen anderer Verkehrsar-
ten: Höhere Geschwindigkeitslimits haben bei fehlender separater Radinfrastruktur einen 
geringeren Anteil des Radverkehrs bei Pendelnden gezeigt (Vanparijs, et al., 2020). 

► Im europäischen Ausland nimmt die Tendenz zur Senkung der Geschwindigkeiten zu: In Hel
sinki wurde Tempo 30 im Jahr 2018 als Teil der „Vision Zero“-Strategie beschlossen und mit 
Beginn des Jahres 2019 im Stadtgebiet eingeführt. In 2019 wurde dort erstmals keine zu Fuß 
gehende oder radfahrende Person bei einem Verkehrsunfall getötet (Keine Verkehrstoten: 
Was Helsinki richtig macht, 2020). Die belgische Hauptstadt Brüssel hat am 1. Januar 2021 
ein generelles Tempolimit von 30 km/h in der Innenstadt eingeführt (ARD-aktuell / 
tagesschau.de, 2021). In Frankreich haben bereits ca. 200 Gemeinden ein generelles Tempo
limit von 30 km/h eingeführt, darunter Lille, Nantes und Grenoble (Tempo 30: Weniger 
Verkehrstote, 2020). Spanien hat 2021 innerorts Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit an al
len Straßen mit nicht mehr als einem Fahrstreifen pro Richtung eingeführt (ADAC e.V., 
2021). 

-

-

-

► Auch in Deutschland wird das Thema rege diskutiert. Der Deutsche Städtetag forderte be-
reits in den 1980er Jahren eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts. Ak-
tuell ist Tempo 30 die Fokusmaßnahme im Rahmen eines von ILS Dortmund und Agora 
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Verkehrswende geforderten Paradigmenwechsels im Straßenverkehrsrecht (Agora 
Verkehrswende, 2022). 

► An der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine 
neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr“ beteiligten sich bis Oktober 
2022 rund 300 Kommunen (Deutscher Städtetag, 2021) (Agora Verkehrswende, 2022) 
(Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", 2022). 

Um Erkenntnisse zur Frage zu sammeln, wie sich eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h inner-
orts auswirkt, hat der Deutsche Bundestag vor allem im Hinblick auf die Sicherheit des Radver-
kehrs am 17.01.2020 beschlossen, dass entsprechende Modellprojekte durchgeführt werden sol-
len. Dabei geht es nicht um ein einheitliches Tempo 30 an allen innerörtlichen Straßen, sondern 
um eine geänderte Regelgeschwindigkeit, die in begründeten Einzelfällen – z. B. an ausgewähl-
ten Hauptverkehrsstraßen – auch höhere Geschwindigkeiten zulässt. 

Vor diesem Hintergrund bereitet das vorliegende Forschungsvorhaben die reale Erprobung 
durch Simulationen der verkehrlichen Auswirkungen und der Umweltwirkungen auf Lärm, Luft-
schadstoffe und CO2 in drei Modellstädten vor. Es stellt die Erkenntnisse dar und gibt Hinweise 
für die weitere praktische Anwendung. 

Die Untersuchungen wurden in den Städten Göttingen, Halle / Saale und Ravensburg durchge-
führt. Die Zwischenergebnisse des Forschungsvorhabens wurden mit Fachleuten in einem For-
schungsbegleitkreis diskutiert und mit den beteiligten Städten abgestimmt. 

Verkehrliche Wirkungen von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit 

Die verminderte Regelgeschwindigkeit wirkt sich in allen drei Modellbetrachtungen auf zentrale 
Kenngrößen aus: 

► In allen drei Beispielkommunen sinken die mittleren Reisegeschwindigkeiten im motori-
sierten Individualverkehr (MIV). Die Rückgänge liegen im Binnenverkehr bei -0,1 km/h im 
Modell der Stadt Ravensburg, -2,0 km/h in Göttingen und -4,4 km/h in Halle.  

► Dabei steigen im Binnenverkehr die mittleren Reisezeiten des MIV um 0,6 Minuten in 
Ravensburg, um 1,1 Minuten in Göttingen und 1,9 Minuten in Halle. 

► Damit einher geht tendenziell eine Reduzierung des MIV im Modal Split um 0,5 Prozent-
punkte in Göttingen und 1,7 Prozentpunkte in Halle. Lediglich in Ravensburg bleibt der MIV-
Anteil nahezu unverändert, hier ist auch der Anteil der auf 30 km/h reduzierten Strecken am 
geringsten. Der Anteil des nicht-motorisierten Verkehrs steigt in Ravensburg und Göttingen 
um 0,5 Prozentpunkte und in Halle um 2,5 Prozentpunkte. 

► In geringem Ausmaß ist auch eine veränderte Zielwahl zu beobachten, bei der relativ besser 
für den MIV erschlossene Bereiche bevorzugt aufgesucht und genutzt werden. 

► Deutlichere Auswirkungen sind in der Routenwahl des MIV zu beobachten. Strecken mit un-
veränderter zulässiger Höchstgeschwindigkeit werden zum Teil erheblich stärker belastet. 
Es kommt dabei auch zu einer Verlängerung der mittleren Reiseweiten im MIV, indem grö-
ßere Routenanteile auf Strecken mit unverändert hoher Geschwindigkeit entfallen. 

► Innerhalb der drei Beispielkommunen geht die Fahrleistung, d. h. die Summe der täglich mit 
Pkw, leichten (LNF) und schweren Nutzfahrzeugen (SNF) gefahrenen Strecken, leicht zu-
rück: in Ravensburg um 0,5, in Göttingen um 2,5 und in Halle um 3,2 Prozentpunkte. 
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Hervorzuheben ist, dass die verwendeten Verkehrsmodelle keine langfristigen Mobilitätsent-
scheidungen, wie den Erwerb oder die Abschaffung privater Pkw, abbilden. 

Für die Modellierungspraxis ist festzuhalten, dass ein aktuelles Visum-Verkehrsnetzmodell er-
forderlich ist, das sowohl das Streckennetz im Planungsraum als auch das Netz in den umliegen-
den Bereichen realitätsnah mit aktuellen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten abbildet. Die ein-
fache Reduktion der Geschwindigkeit im unbelasteten Netz in Visum führt zu einer unrealisti-
schen Überschätzung der Auswirkungen einer rein straßenverkehrsbehördlichen Maßnahme, 
die nicht durch bauliche Anpassungen unterstützt wird. Um die Auswirkungen der verminderten 
Regelgeschwindigkeit nicht zu überschätzen, können – wie in dieser Studie – gesonderte Auslas-
tungsfunktionen entwickelt werden. Alternativ können die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, 
die streckentypspezifisch in Visum hinterlegt sind, reduziert werden, sofern der Aufbau des Net-
zes und eine konsequent systematische Verwendung der Streckentypen eine realistische Dar-
stellung des Planfalls gestatten. Eine Anpassung der Kapazitäten oder Wartezeiten an Knoten-
punkten scheint auf Grundlage der hier durchgeführten Mikrosimulationen nicht erforderlich. 
Da die Routenwahleffekte in den Visum-Modellen deutlich stärkere Effekte auf die Verkehrsbe-
lastung einzelner Strecken haben als die Nachfrageeffekte (Ziel- und Verkehrsmittelwahl), 
scheint es für kleinere Gemeinden statthaft, die Auswirkungen einer verminderten Regelge-
schwindigkeit mit reinen Umlegungsmodellen zu untersuchen. Eine hinreichend genaue, flä-
chendeckende Identifikation von Straßen, die infolge veränderter Routenwahl problematische 
Verkehrszuwächse erfahren könnten, ist auch unter Vernachlässigung der Nachfrageeffekte 
möglich. 

Umweltwirkungen von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit 

Die auf 30 km/h verminderte Regelgeschwindigkeit innerorts zeigt in den Simulationen der drei 
Modellstädte folgende Auswirkungen: 

► Tempo 30 senkt die Lärmbetroffenheiten vor allem an den hochbelasteten Hauptverkehrs-
straßen, aber in allen Beispielstädten auch stadtweit insgesamt deutlich. Insbesondere in 
den hoch belasteten Bereichen über 65 dB(A) nimmt die LärmKennZiffer (LKZ) je nach Stadt 
um 25 bis 50 Prozent ab (Halle: -50 %, Göttingen: -25 %, Ravensburg: -26 %). Aber auch im 
Pegelbereich über 55 dB(A) sinkt die LKZ um 7 bis 24 Prozent (Halle: -24 %, Göttingen: -7 %, 
Ravensburg: -8 %). 

► Die Belastung durch Luftschadstoffe wird durch Tempo 30 überwiegend leicht positiv bis 
neutral beeinflusst. Es kommt nur selten und dann nur zu geringen Zunahmen. 

► Die im Stadtgebiet insgesamt berechneten Stickoxidemissionen (NOx) ändern sich je 
nach Modellstadt um -9 bis +2 Prozent (Halle: -8,6 %, Göttingen: -1,2 %, Ravensburg: 
+1,5 %). 

► Der stadtweit emittierte Feinstaub (PM10) sinkt in den betrachteten Städten um 1 bis 
10 Prozent (Halle: -10,2 %, Göttingen: -4,1 %, Ravensburg: -1,3 %). 

► Die CO2-Emissionen und analog dazu der Energieverbrauch in den Stadtgebieten blei-
ben weitgehend konstant, die berechneten Änderungen liegen im Bereich von -2 bis 
+3 Prozent (Halle: -1,9 %, Göttingen: +0,3 %, Ravensburg: +2,8 %). 

► Die Luftschadstoffemissionen pro Fahrzeugkilometer nehmen in den Modellstädten 
durch Tempo 30 innerorts tendenziell leicht zu. Kompensiert wird dies aber durch die 
vorwiegend sinkenden Fahrleistungen im Stadtgebiet. 
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► Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte wird zu einem deutlichen Rückgang der CO2- und 
NOx-Vor-Ort-Emissionen führen. Im Bezugsjahr 2030 der Flotte wirkt sich auch ein deutlich 
höherer Anteil von Fahrzeugen, die neuere Grenzwerte für Schadstoffemissionen einhalten 
(Euro 6d für Pkw bzw. Euro VI für schwere Nutzfahrzeuge), insbesondere bei NOx positiv 
aus. Die Partikelemissionen werden wegen der verbleibenden Emissionen durch Abrieb und 
Aufwirbelung durch die Elektrifizierung deutlich weniger beeinflusst. Hinsichtlich des Lärms 
können relevante Verbesserungen erst mit einer überwiegenden Elektrifizierung der Fahr-
zeugflotte eintreten, sofern nicht künstliche Fahrzeuggeräusche (AVAS) den positiven Effekt 
potenziell leiserer Elektrofahrzeuge zunichtemachen. 

Die Veränderung der Lärmimmissionen ist für eine LärmKennZiffer über dem Schwellenwert 
65 dB(A) in Halle in Abbildung 1 dargestellt. Für Halle werden von den drei Beispielstädten die 
größten Abnahmen der LKZ ermittelt. Deutlich erkennbar sind die Minderungswirkungen durch 
Tempo 30 gegenüber Tempo 50 sowie die Minderungswirkung durch eine vollständig elektrifi-
zierte, leise Flotte („vollelektrisch“ mit minimalen AVAS-Emissionen). Nur gering sind die 
Lärmauswirkungen einer teilelektrischen Flotte. 

Abbildung 1: LärmKennZiffer in Halle für den Schwellenwert 65 dB(A) 

 
Die Veränderung der Luftschadstoffemissionen für die Szenarien zeigt Abbildung 2 für die Stadt 
Halle, die von den Beispielstädten die größten Abnahmen aufweist. Erkennbar sind die 
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Rückgänge der NOx-Emissionen, auch durch die neuere Flotte im Szenario „Teilelektrisch“, sowie 
die geringen Änderungen der PM10-Emissionen auch bei elektrifizierten Flotten. 

Abbildung 2: Vergleich aller Szenarien für die Beispielstadt Halle (Luftschadstoffe) 

 
Für die Umweltwirkungen ist neben der geänderten zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine 
mögliche räumliche Verkehrsverlagerung maßgeblich. Hier spielen die lokalen Gegebenheiten 
eine wesentliche Rolle. Beispielsweise ist in Halle eine Umfahrung mit höherer zulässiger 
Höchstgeschwindigkeit und wenig sensibler Randbebauung vorhanden, in Göttingen ergibt die 
Simulation dagegen Verkehrsverlagerungen in Teile des untergeordneten Straßennetzes. Prob-
lematisch können besonders jene Straßenabschnitte sein, die bereits im Bestand mit Tempo 30 
ausgewiesen sind. Auf diesen können potenziell eher Verkehrszunahmen vorkommen. Treten 
solche Verlagerungen in nennenswertem Umfang auf, können hinsichtlich der Luftschadstoff- 
und Lärmbelastung negative Effekte entstehen. 

Auswirkung von Tempo 30 auf die Verkehrssicherheit 

Für eine Abschätzung der relativen Veränderung der Anzahl der Unfallopfer bei einer Tempo-
30-Regelung gegenüber Tempo 50 wären neben örtlichen Unfalldaten flächendeckende Angaben 
zur Exposition von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und anderen ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden erforderlich. Diese liegen in den wenigsten Städten vor und so auch nicht in den 
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Beispielstädten. Die umfangreiche Literatur zum Thema Geschwindigkeit und Verkehrssicher-
heit deutet jedoch auf einen enormen Sicherheitsgewinn durch Tempo 30 hin:  

In Helsinki wurde Tempo 30 im Jahr 2018 als Teil der „Vision Zero“-Strategie beschlossen und 
mit Beginn des Jahres 2019 im Stadtgebiet eingeführt. In 2019 wurde dort erstmals keine zu Fuß 
gehende oder radfahrende Person bei einem Verkehrsunfall getötet (Keine Verkehrstoten: Was 
Helsinki richtig macht, 2020). 

Bei Unfällen von Kfz und zu Fuß Gehenden überleben laut (OECD; ECMT, 2006) 90 Prozent den 
Zusammenstoß bei Tempo 30. Bei Tempo 50 überleben nur noch 20 Prozent. Einer jüngeren 
Studie von (Tefft, 2011) zufolge liegt das Todesrisiko für eine 45 Jahre alte Person bei einer Kol
lision mit 32 km/h bei 25 Prozent, bei 53 km/h bei 75 Prozent. Wo Konflikte zwischen Kfz und 
ungeschützten Verkehrsteilnehmenden möglich sind, ist die höchste als sicher anzusehende G -e
schwindigkeit 30 km/h (Van den Berghe, et al., 2020).  

-

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens erlauben Schlussfolgerungen zur Einführung von 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und geben Hinweise für weiteren Handlungs- und Klärungs-
bedarf:1 

1. Aufgrund der deutlich positiven Wirkungen auf die Lärmentlastung und die Verkehrssicher-
heit ist es sinnvoll, Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit einzuführen. Auch stra-
ßenverkehrsbedingte Luftschadstoffe (NOx und PM10) können durch Tempo 30 leicht zu-
rückgehen. Die CO2-Emissionen werden kaum beeinflusst. 

2. Um lokale, unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden, sollten die Kommunen das voraus-
sichtliche Risiko von Verkehrsverlagerungen in das untergeordnete Straßennetz vorab grob 
prüfen und ggf. punktuelle Begleitmaßnahmen ergreifen. 

3. Die Verkehrs- und Emissionsmodelle sind zum Teil nur bedingt für die Simulation von 
Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen geeignet. Hier besteht Weiterentwicklungsbedarf. 

Bei der Ergebnisinterpretation ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse je nach Untersu-
chungsraum und angewandter Methodik unterschiedlich ausfallen können. Dies betrifft bei
spielsweise die Stadt- und Straßennetzstruktur sowie den Anteil der von Tempo 50 auf 30 km/h 
reduzierten Streckenlängen sowie die Modellannahmen. Einige dieser Einflussfaktoren wurden 
projektbegleitend mit den Bearbeitenden des zeitgleich vom Umweltbundesamt durchgeführten 
Forschungsvorhabens „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ diskutiert, vgl. 
(Bawidamann, et al., in Vorbereitung) und Anhang: Abgleich mit dem Forschungsvorhaben 
„Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“, Seite 144 ff. 

-

Zu 1. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit einführen 

Der in dieser Untersuchung quantifizierte Nutzen, insbesondere hinsichtlich der deutlichen  
Lärmentlastung, überwiegt die quantifizierten Nachteile für den MIV, insbesondere die um 0,6 
bis 1,9 Minuten verlängerten Reisezeiten. Hinzu kommen weitere Vorteile einer geringeren Re-
gelgeschwindigkeit wie der Zugewinn an Verkehrssicherheit. Studien zum sogenannten Spillo-
ver-Effekt, der sich als wechselseitige Beeinflussung unterschiedlicher Geschwindigkeitsbe-
schränkungen an aufeinanderfolgenden Strecken ergibt (Richter, et al., 2004) (Alhomaidat, et al., 

 

1 Hier werden nur die im Forschungsprojekt behandelten Aspekte diskutiert. Darüber hinaus können wei-
tere Handlungsbedarfe entstehen, beispielsweise zur Anpassung der ÖPNV-Fahrpläne oder der Lichtsig-
nalanlagen-Koordinierungen („Grüne Wellen“). 
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2021), lassen eine bessere Befolgung einer einheitlich und flächendeckend verminderten 
Höchstgeschwindigkeit erwarten. 

Wesentliche Nachteile einer Regelgeschwindigkeit von 30 km/h konnten nicht festgestellt wer-
den. Es ist aber sinnvoll, den Kommunen einen zeitlichen Vorlauf zu gewähren, damit sie eventu-
ell mögliche, unerwünschte Verkehrsverlagerungen mit den entsprechenden Umweltwirkungen 
vorab identifizieren und unterbinden können (vgl. nächster Punkt „Stadtspezifische, räumliche 
Verlagerungsrisiken prüfen und bei Bedarf Begleitmaßnahmen ergreifen“). 

Es ist offenbar wirkungsvoller, die innerörtliche Regelgeschwindigkeit bundesweit einheitlich zu 
senken, als den Kommunen lediglich das Recht einzuräumen, dies auf Wunsch jeweils selbst zu 
tun. Darauf deutet ein Abgleich der in der vorliegenden Untersuchung erzielten Ergebnisse mit 
denen des UBA-Forschungsvorhabens „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ 
hin. Während die vorliegende Untersuchung Tempo 30 nur in den jeweiligen Stadtgebieten der 
drei Beispielstädte simulierte, hat das Vorhaben „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luft-
reinhaltung“ Tempo 30 auch in allen umliegenden Gemeinden innerhalb eines erweiterten Un-
tersuchungsraums angenommen. Die positiven Wirkungen sind in diesem Fall stärker als bei der 
Einführung in lediglich einzelnen Städten (vgl. Anhang: Abgleich mit dem Forschungsvorhaben 
„Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“, Seite 144 ff.).  

Zu 2. Stadtspezifische, räumliche Verlagerungsrisiken prüfen und bei Bedarf Begleitmaßnah-
men ergreifen 

Die Untersuchung zeigt, dass flächendeckendes Tempo 30 in einzelnen Fällen zu unerwünschten 
Verkehrsverlagerungen von Hauptverkehrsstraßen in das untergeordnete Straßennetz führen 
kann. Daher sollten die Kommunen solche Risiken vorab prüfen. In kleineren Städten und Ge-
meinden kann dies durch die fachliche Einschätzung der für Verkehrsplanung zuständigen Be-
hörde bzw. eines von ihr beauftragten Fachbüros geschehen. In größeren Städten wird meist ein 
Verkehrsmodell eingesetzt. Falls das Verkehrsmodell entsprechende Verlagerungen ergibt, wäre 
angesichts der modellbedingt häufig auftretenden Überschätzung von Verkehrsverlagerungen 
zunächst zu prüfen, ob die Ergebnisse plausibel sind. Dies kann durch Ortskenntnis und anhand 
der Frage geschehen, ob die berechneten Verlagerungen überhaupt verkehrstechnisch abwickel-
bar sind. 

Falls die Voruntersuchung das Risiko von unerwünschten Verkehrsverlagerungen bestätigt, 
wäre anschließend zu prüfen, ob dies durch begleitende Maßnahmen vermieden werden kann. 
In Frage kommen beispielsweise verkehrsberuhigende oder -beschränkende Maßnahmen im 
untergeordneten Netz oder – sofern diese nicht ausreichen – die Ausnahmeregelung 50 km/h an 
ausgewählten Hauptverkehrsstraßen. 

Zu 3. Modelle und Regelwerke weiterentwickeln 

Makro-Verkehrsmodelle überschätzen mit den Standardeinstellungen häufig die Verlagerungs-
wirkungen einer Tempo-30-Anordnung an einer Hauptverkehrsstraße in das untergeordnete 
Netz. Da flächendeckendes Tempo 30 auch ohne Änderung der Gesetzes- und Verordnungslage 
seit Jahren an Bedeutung gewinnt, wäre eine möglichst realistische Simulation mit geeigneten 
Auslastungsfunktionen, Streckentypen und Knotenpunktkapazitäten hilfreich. Es wäre auch 
wünschenswert, langfristige Mobilitätsentscheidungen wie den Erwerb oder die Abschaffung 
privater Pkw abzubilden, weil derartige Entwicklungen einige der modellierten Effekte verstär-
ken können. 

Auch die Berechnungsverfahren für Lärm und Luftschadstoffe sollten hinsichtlich Tempo 30 und 
Elektrifizierung der Fahrzeugflotte weiterentwickelt werden. Die Lärm-Rechenvorschriften RLS-
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19 und BUB sollten auch die Fahrzeugemissionen von Elektrofahrzeugen mit AVAS modellieren 
können, insbesondere auch für schwere Nutzfahrzeuge und Busse. Die für die Berechnung der 
Luftschadstoffemissionen vorgesehenen Verkehrssituationen des HBEFA sollten auch Tempo 30 
an übergeordneten Hauptverkehrsstraßen beinhalten. Für Variantenvergleiche bieten sich reali-
tätsnähere, d. h. weniger sprunghafte, Zuordnungen der Auslastungsgrade zu den Level-of-Ser-
vice an. 

Schließlich wären die Grenzwerte für das Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) aus Sicht der 
Lärmbekämpfung zu überprüfen. Falls sich die Hersteller in der Mitte der bislang möglichen 
Grenzwert-Spannweite bewegen werden, wird sich die Lärmsituation einer elektrifizierten 
Flotte gegenüber der Bestandsflotte nicht wesentlich ändern. Vielmehr würden die akustischen 
Vorteile der Elektrofahrzeuge im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h durch AVAS kompen-
siert. Bei der Bemessung der AVAS-Grenzwerte sind aber auch sicherheitsrelevante Belange zu 
berücksichtigen. 
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Summary 

In many cities and municipalities, motor vehicle traffic causes major problems, which are re-
flected in accidents, noise and air pollution, the CO2 balance and a lower quality of life. One way 
to mitigate these problems is to reduce the speed limit within urban areas. 

The maximum speed limit in urban areas in the Federal Republic of Germany has been 50 km/h 
since 1957. At the time, this represented a lowering of the previous speed limit of 60 km/h. In 
the 1980s, the 30 km/h zones were added to the German Road Traffic Regulation (Strassen-
verkehrsordnung; StVO) as an area-wide regulation for secondary roads. Since then, many cities 
have adopted a 30 km/h speed limit for most roads in the network on this basis. Discussions are 
therefore now increasingly turning to the remaining main roads and the question of what speeds 
are appropriate for cities. In politics, science and society, there are other factors that also play a 
role in this context that go beyond the current requirements in Germany: 

► The OECD highlighted in 2006 that speed limits should always take into account the size of 
the adjacent residential population and the presence of vulnerable road users (OECD; ECMT, 
2006). 

► According to the World Road Federation, reduced reliance on motorised transport combined 
with lower emissions can make the biggest contribution towards improving air quality in cit-
ies (PIARC, 2019). 

► The main reasons for an across-the-board speed limit of 30 km/h – or 20 miles per hour – 
relate to traffic, health and society in general (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018). This in-
cludes reducing the harmful effects of motor vehicle traffic in urban areas, improving the 
residential environment at low cost and promoting active mobility. 

► The topic is also being discussed in relation to concerns regarding other modes of transport: 
Higher speed limits have been shown to lower the share of cyclists among commuters if 
there is no separate cycling infrastructure in place (Vanparijs, et al., 2020). 

► In other European countries, there is a growing trend towards lower speed limits: The Bel
gian capital, Brussels, adopted a general speed limit of 30 km/h in the city centre on 1 Janu
ary 2021 (ARD-aktuell / tagesschau.de, 2021). In France, about 200 municipalities have al
ready introduced a general speed limit of 30 km/h, including Lille, Nantes and Grenoble 
(Tempo 30: Weniger Verkehrstote, 2020). In 2021, Spain adopted a general speed limit of 
30 km/h in built-up urban areas on all roads with no more than one lane in each direction 
(ADAC e.V., 2021). 

-
-

-

► The topic is also the subject of lively debate in Germany. As far back as the 1980s, the Associ-
ation of German Cities (Deutscher Städtetag) called for a maximum speed limit of 30 km/h in 
urban areas. At the moment, a 30 km/h speed limit is the core measure as part of a paradigm 
shift in road traffic regulations called for by ILS Dortmund and Agora Verkehrswende (Agora 
Verkehrswende, 2022). 

► By October 2022, some 300 municipalities were involved in the ‘Liveable cities through ap-
propriate speed limits – a new municipal initiative for more urban-friendly road traffic’ initi-
ative (Deutscher Städtetag, 2021) (Agora Verkehrswende, 2022) (Initiative "Lebenswerte 
Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", 2022). 
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To gather information on the impact of a general speed limit of 30 km/h in urban areas, the Ger-
man Bundestag decided on 17 January 2020 that corresponding exemplary projects should be 
carried out, especially with regard to the safety of cycling. The goal is not to impose an across-
the-board speed limit of 30 km/h on all roads in built-up urban areas, but to change the general 
speed limit in a way that also allows for higher speed limits in individual cases where this makes 
sense, such as on selected main roads. 

Against this backdrop, this research project lays the groundwork for real-life testing by simulat-
ing the impact on traffic and the environment in terms of noise and air pollution as well as CO2 
emissions in three model cities. Along with that, it presents the findings and provides recom-
mendations for real-life application in future. 

The studies were carried out in the cities of Göttingen, Halle / Saale and Ravensburg. The in-
terim findings from the research project were discussed with a team of experts as part of a re-
search support group and coordinated with the participating cities. 

Impact of a general 30 km/h speed limit on traffic in urban areas 

The lower general speed limit has an impact on the central parameters in all three model cities 
under consideration: 

► In all three of them, the average speed of motorised vehicle traffic went down. Speeds 
within the cities fell by -0.1 km/h in Ravensburg, -2.0 km/h in Göttingen and -4.4 km/h in 
Halle.  

► This resulted in an increase in travel times of motorised vehicle traffic, which went up in 
Ravensburg by +0,6 minutes, in Göttingen by +1,1 minutes and in Halle by +1,9 minutes. 

► This was accompanied by a downward trend in motorised private transport in the modal 
split of overall traffic by 0.5 per cent in Göttingen and 1.7 per cent in Halle. Only in Ravens-
burg did the share of motorised private transport remain more or less unchanged; the share 
of routes where the speed limit was reduced to 30 km/h is also the lowest there. The share 
of non-motorised transport increased by 0.5 per cent in Ravensburg and Göttingen and by 
2.5 per cent in Halle. 

► To a limited extent, there has been an observable shift in the choice of destination. As a re-
sult, areas that are relatively easier to access with motorised private transport are preferred 
and used. 

► A more significant impact can be observed in the choice of route when motorised private 
transport is used. In some cases, there is considerably more traffic on sections of road where 
the speed limit has remained unchanged. This also results in longer average distances trav-
elled with motorised private transport, as route sections where the speed limit has not been 
lowered make up a larger share of all routes. 

► Within the three model cities, the distance travelled, that is, the sum total of all daily trips 
made by passenger car, light commercial vehicle and heavy commercial vehicle, decreased 
slightly (in Ravensburg by 0.5 per cent, in Göttingen by 2.5 per cent and in Halle by 
3.2 per cent). 

It should also be noted that the traffic models used do not represent long-term mobility deci-
sions, such as whether to purchase or sell one’s car. 
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For applied traffic modelling, it should also be noted that an up-to-date VISUM traffic network 
model is required in which both the route network in the planning area and the network in the 
surrounding areas are realistically mapped with current maximum speed limits. A simple reduc-
tion of speed limits in the VISUM network model leads to an overestimation of the impact of 
merely administrative measures taken by the road authorities, if these are not supported by ac-
tual changes in the road layout. In order not to overestimate the effects of lower speed limits, 
specific volume-delay functions were developed for this study. Alternatively, the maximum 
speeds set in VISUM for specific route types, can be reduced, provided that the structure of the 
network and a systematic use of the route types allow for a realistic representation of the 
planned scenario. Adjustments to capacities or waiting times at traffic junctions would not ap-
pear necessary based on the micro-simulations carried out here. Seeing as the effects of the 
choice of route in the VISUM models have a significantly greater impact on traffic volumes on in-
dividual routes than the demand effects (choice of destination/mode of transport), it would 
seem appropriate for smaller municipalities to investigate the impact of a lower general speed 
limit using simple assignment models. A sufficiently precise, area-wide identification of roads 
that could experience a problematic increase in traffic volumes as a result of changing route 
choices is possible even if demand effects are ignored. 

Environmental impact of a general 30 km/h speed limit in urban areas 

Lowering the general speed limit in built-up urban areas to 30 km/h has produced the following 
effects in the simulations of the three model cities: 

► A 30 km/h speed limit significantly reduces noise pollution, especially on highly congested 
main roads, but also city-wide in all model cities. Especially for levels of high noise pollution 
(levels above 65 dB(A)), the weighted noise index (LKZ) decreases by 25 to 50 per cent de-
pending on the city (Halle: -50 %, Göttingen: -25 %, Ravensburg: -26 %). For noise levels 
above 55 dB(A), the index also decreases by 7 to 24 per cent (Halle: -24 %, Göttingen: -7 %, 
Ravensburg: -8 %). 

► The effects of a 30 km/h speed limit on exposure to air pollutants are slightly positive to 
neutral. There are rare instances where exposure increases, though only by a small amount. 

► The nitrogen oxide (NOx) emissions calculated in the urban area – within the adminis-
trative boundaries – changed by -9 to +2 per cent (Halle: -8.6 %, Göttingen: -1.2 %, Ra-
vensburg: +1.5 %). 

► The amount of fine particulate matter (PM10) emitted city-wide decreased by 1 to 
10 per cent in the cities under consideration (Halle: -10.2 %, Göttingen: -4.1 %, Ravens-
burg: -1.3 %). 

► CO2 emissions and thus energy consumption in the urban areas remain largely constant; 
the calculated changes are in the range of -2 to +3 per cent (Halle: -1.9 %, Göttingen: 
+0.3 %, Ravensburg: +2.8 %). 

► Air pollutant emissions per vehicle kilometre tend to increase slightly in the model cit-
ies in built-up urban areas as a result of the 30 km/h speed limit. However, this is offset 
by fewer kilometres travelled in the urban area in most cases. 

► Electrification of the vehicle fleet will lead to a significant decrease in local CO2 and NOx 
emissions. In the 2030 reference year for the fleet, a significantly higher share of newer 
emission standards (Euro 6d for passenger cars and Euro VI for heavy commercial vehicles) 
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also has a positive effect, especially on NOx emissions. Particulate emissions are significantly 
less affected by electrification of the vehicle fleet due to emissions from abraded material 
and fugitive dust that continue to be produced. With regard to noise pollution, relevant im-
provements cannot be made until the vehicle fleet is made up predominantly of EVs, pro-
vided that artificial vehicle noise (AVAS, or acoustic vehicle alerting system) does not cancel 
out the positive effects of potentially quieter electric vehicles. 

As an example, the change in noise emissions between the variants is shown for a weighted 
noise index “LärmKennZiffer” LKZ) above 65 dB(A) in Halle in Figure 3. Of the three model cities, 
the largest decrease in the weighted noise index is to be found in Halle. The noise reductions 
achieved at a speed limit of 30 km/h compared to 50 km/h as well as those achieved by having a 
quiet, fully electric fleet (‘fully electric’ with minimal AVAS emissions) are clear to see. The im-
pact of a partially electric fleet on noise emissions is only minor. 

Figure 3: Weighted noise index in Halle for a threshold value of 65 dB(A) 

The change in air pollutant emissions for the scenarios is shown using the city of Halle as an ex-
ample in Figure 4. The decreases demonstrated in Halle are the largest of all the model cities. 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

27 

 

Decreases in NOx emissions, also due to the newer fleet in the ‘partially electric’ scenario, as well 
as the minor changes in PM10 emissions are clear to see even in electrified fleets 

Figure 4: Comparison of all scenarios for the model city of Halle (air pollutants) 

 
In addition to changes in the maximum speed limit, a possible shift in traffic to other areas is a 
key factor when it comes to the environmental impact. Local conditions play a critical role here 
as well. In Halle, for example, there is a bypass with a higher speed limit and less sensitive fringe 
development, whereas diversions of traffic to certain secondary roads are shown in the simula-
tion in Göttingen. Those sections of road with a designated speed limit of 30 km/h could be par-
ticularly problematic. Increases in traffic are potentially more likely to occur there. If displace-
ment of traffic happens on a significant scale, there could be negative effects in terms of air and 
noise pollution. 

Impact of 30 km/h on road safety 

In order to estimate the relative change in the number of casualties caused by a 30 km/h speed 
limit compared to a 50 km/h speed limit, area-wide data on the exposure of pedestrians, cyclists 
and other vulnerable road users would be required in addition to local accident data. This is not 
available in most cities, nor is it available in the sample cities. However, the extensive literature 
on speed and road safety suggests that there is an enormous safety gain from 30 km/h speed 
limits: 
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In Helsinki, 30 km/h was adopted in 2018 as part of the Vision Zero strategy and introduced in 
the city area at the beginning of 2019. In 2019, for the first time, no person walking or cycling 
was killed in a traffic accident there (Keine Verkehrstoten: Was Helsinki richtig macht, 2020). 

According to (OECD; ECMT, 2006), 90 per cent of accidents involving motor vehicles and pedes
trians survive the collision at 30 km/h. At 50 km/h, only 20 per cent survive. According to a 
more recent study by (Tefft, 2011), the risk of death for a 45-year-old person in a collision at 
32 km/h is 25 per cent, at 53 km/h 75 per cent. Where conflicts between motor vehicles and vul
nerable road users are possible, the highest speed that can be considered safe is 30 km/h (Van 
den Berghe, et al., 2020).  

-

-

Conclusions 

The findings from the research project provide information on what the adoption of a general 
30 km/h speed limit would mean and give advice on where further action and clarification are 
needed:2 

1. Due to the clearly positive effects on noise reduction and traffic safety, it makes sense to in-
troduce 30 km/h as the standard speed in urban areas. Road traffic-related air pollutants 
(NOx and PM10) can also be slightly reduced by 30 km/h. CO2 emissions are hardly affected. 

2. In order to avoid local, unwanted side effects, the municipalities should carry out a basic 
analysis of the likely risk of diversions of traffic to secondary roads in advance and, if neces-
sary, take individual measures in line with the results of the analysis. 

3. Certain traffic and emission models are only partially suitable for the simulation of a 
30 km/h speed limit on main roads. Further work is needed here. 

When interpreting the findings, it is necessary to take into account that they may vary depend-
ing on the area under examination and the methodology used. This concerns, for example, the 
(municipal) road network structure, the share of roads/sections of road where the speed limit 
has been reduced from 50 km/h to 30 km/h as well as the assumptions made in the models. A 
number of these influencing factors were discussed during the project with the team working on 
the ‘Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung’ (Free-flowing traffic to promote cli-
mate protection and air pollution control) research project, which was carried out concurrently 
by the German Environment Agency; cf. (Bawidamann, et al., in Vorbereitung) and appendix to 
the report from page 144. 

Regarding item 1: Adopt a general 30 km/h speed limit 

The benefits described in this study, particularly with regard to a clear reduction in noise pollu
tion, outweigh the disadvantages outlined for motorised traffic, especially the +0,6 to +1,9 
minutes increase in travel times. In addition, there are other advantages of a lower general 
speed limit, such as improved road safety. Studies on the spillover effect, which results from the 
influence of different speed limits on successive sections of road (Richter, et al., 2004) 
(Alhomaidat, et al., 2021), suggest greater compliance with an area-wide, uniformly lower speed 
limit. 

-

No significant disadvantages from having a general speed limit of 30 km/h could be identified. 
However, it makes sense to give the municipalities prior notice so that they can take advanced 
measures to identify and mitigate potential, undesirable diversions of traffic with a 

 

2 Only the aspects dealt with in the research project are discussed here. In addition, further needs for ac-
tion may arise, for example to adapt public transport timetables or traffic signal coordination. 
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corresponding impact on the environment (cf. below “Explore city-specific risks of a shift in traf-
fic to other roads and take accompanying measures if necessary”). 

It is clearly more effective to reduce the general speed limit in urban areas uniformly throughout 
Germany than to simply allow the municipalities to do this themselves if they so choose. This can 
be shown by comparing the findings from this study with those of the UBA’s ‘Free-flowing traffic 
to promote climate protection and air pollution control’ research project. While this study simu-
lated a speed limit of 30 km/h only in the relevant urban areas in the three model cities, the 
‘Free-flowing traffic to promote climate protection and air pollution control’ project assumed a 
30 km/h speed limit also in all surrounding municipalities within an extended area being stud-
ied. The positive effects in this case are stronger than would be the case if the speed limit was 
only adopted in individual cities (cf. appendix to the report from page 144).  

Regarding item 2: Explore city-specific risks of a shift in traffic to other roads and take accom-
panying measures if necessary 

The study shows that an area-wide speed limit of 30 km/h can, in individual cases, lead to un-
wanted displacement of traffic from main roads to secondary roads, which is why municipalities 
should explore these risks in advance. In smaller towns and municipalities, this can take the 
form of an expert assessment by the authority responsible for traffic planning or a professional 
consulting firm commissioned by it. In larger cities, a traffic model is generally used. If the calcu-
lations made using the traffic model indicate that there would be a corresponding displacement 
of traffic, it would be necessary to first check whether the findings are reasonable in view of the 
overestimation of diversions of traffic that often occurs due to the model being used. This can be 
done by drawing on local knowledge of the area and by asking whether the displacements of 
traffic calculated in the model could even be handled from a traffic perspective. 

If the preliminary study confirms that there is a risk of undesirable diversions of traffic, the next 
step that would need to be taken would be to explore whether this can be mitigated through ac-
companying measures. For example, measures to limit or calm traffic on secondary roads or – if 
these prove insufficient – exemptions from the 50 km/h speed limit on selected main roads 
could be considered. 

Regarding item 3: Update models and regulations 

Macro traffic models with default parameters often overestimate the effects of a 30 km/h speed 
limit law on the displacement of traffic from a major road to secondary roads. Since an across-
the-board speed limit of 30 km/h has been gaining traction for years, even without a change in 
the legal and regulatory framework, having a simulation that is as realistic as possible with suit-
able functions regarding road utilisation rates, route types and road junction capacities would be 
immensely useful. It would also be advantageous to map long-term mobility decisions such as 
the purchase or sale of private cars, since these could amplify some of the modelled effects. 

The methods used to calculate noise and air pollution should also be updated with regard to a 
30 km/h speed limit and electrification of the vehicle fleet. The RLS-19 and BUB regulations on 
calculating noise emissions should also be able to model the emissions of electric vehicles with 
AVAS and, in particular, heavy commercial vehicles and buses. The designated traffic scenarios 
laid out in the Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA) for calculating air pollu-
tant emissions should also include a speed limit of 30 km/h on primary roads. A more realistic 
and consistent allocation of road utilisation rates to the levels of service is a suitable method for 
comparing variants. 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

30 

 

Lastly, the threshold values for the acoustic vehicle alerting system (AVAS) would need to be re-
viewed from a noise abatement perspective. If manufacturers remain in the middle of threshold 
range that was possible to date, the noise emitted by an electrified fleet will not change signifi-
cantly compared to the existing fleet. On the contrary, the advantages of electric vehicles in 
terms of noise emissions at speeds up to 20 km/h would be offset by AVAS. However, safety-re-
lated concerns must also be taken into account when assessing AVAS threshold values. 
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1 Einleitung und Vorgehen 
In vielen Städten und Gemeinden erzeugt der Kfz-Verkehr große Probleme, die sich u. a. im Un-
fallgeschehen, der Lärm- und Luftschadstoffbelastung, der CO2-Bilanz und unzureichenden Auf-
enthaltsqualitäten zeigen. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Probleme ist eine geringere in-
nerörtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit. 

Innerorts gilt in der Bundesrepublik seit 1957 eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h. Dies war zum damaligen Zeitpunkt eine Verschärfung gegenüber der davor geltenden 
Regelung von 60 km/h. In den 1980er Jahren wurde die Tempo-30-Zone als flächenhafte Rege-
lung für das untergeordnete Straßennetz in die Straßenverkehrs-Ordnung aufgenommen. Inzwi-
schen gilt auf dieser Grundlage in vielen Städten Tempo 30 im überwiegenden Teil des Straßen-
netzes. Die Diskussionen konzentrieren sich daher nun zunehmend auf die verbleibenden 
Hauptverkehrsstraßen und die Frage, welche Geschwindigkeiten dort stadtverträglich sind. In 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft spielen in diesem Zusammenhang auch Aspekte eine 
Rolle, die über die heutigen Anordnungsvoraussetzungen in Deutschland hinausgehen: 

► Die OECD wies 2006 darauf hin, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen immer auch die An-
zahl der anliegenden Wohnbevölkerung und die Anwesenheit ungeschützter Verkehrsteil-
nehmender berücksichtigen sollten (OECD; ECMT, 2006). 

► Laut World Road Federation kann eine verminderte Abhängigkeit vom motorisierten Ver-
kehr in Verbindung mit verminderten Emissionen den größten Beitrag zur Verbesserung der 
Luftqualität in Städten leisten (PIARC, 2019). 

► Hauptbeweggründe für flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h 
bzw. 20 m/h sind verkehrlicher, gesellschaftlicher und gesundheitspolitischer Natur (Atkins; 
AECOM; Maher, Mike, 2018). Dazu zählt die Verminderung schädlicher Auswirkungen des 
Kfz-Verkehrs in städtischen Gebieten, die preiswerte Verbesserung des Wohnumfelds und 
die Förderung aktiver Mobilität.  

► Diskutiert wird das Thema auch im Zusammenhang mit den Belangen anderer Verkehrsar-
ten: Höhere Geschwindigkeitsbeschränkungen haben bei fehlender separater Radinfrastruk-
tur einen geringeren Anteil des Radverkehrs bei Pendlern gezeigt (Vanparijs, et al., 2020). 

► Im europäischen Ausland nimmt die Tendenz zur Senkung der Geschwindigkeiten zu: Die 
belgische Hauptstadt Brüssel hat am 1. Januar 2021 ein generelles Tempolimit von 30 km/h 
in der Innenstadt eingeführt (ARD-aktuell / tagesschau.de, 2021). In Frankreich haben be
reits ca. 200 Gemeinden ein generelles Tempolimit von 30 km/h eingeführt, darunter Lille, 
Nantes und Grenoble (Tempo 30: Weniger Verkehrstote, 2020). Spanien hat 2021 innerorts 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit an allen Straßen mit nicht mehr als einem Fahrstreifen 
pro Richtung eingeführt (ADAC e.V., 2021). 

-

► Auch in Deutschland wird das Thema rege diskutiert. Der Deutsche Städtetag forderte be-
reits in den 1980er Jahren eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts. Ak-
tuell ist Tempo 30 die Fokusmaßnahme 1 im Rahmen eines von ILS Dortmund und Agora 
Verkehrswende geforderten Paradigmenwechsels im Straßenverkehrsrecht (Agora 
Verkehrswende, 2022). 

► An der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine 
neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr“ beteiligen sich bis Oktober 
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2022 inzwischen rund 300 Kommunen (Deutscher Städtetag, 2021) (Agora Verkehrswende, 
2022) (Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", 2022). 

Um Erkenntnisse zur Frage zu sammeln, wie sich eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h inner-
orts auswirkt, hat der Deutsche Bundestag vor allem im Hinblick auf die Sicherheit des Radver-
kehrs am 17.01.2020 beschlossen, dass entsprechende Modellprojekte durchgeführt werden sol-
len. Dabei geht es nicht um ein einheitliches Tempo 30 an allen innerörtlichen Straßen, sondern 
um eine geänderte Regelgeschwindigkeit, die in begründeten Einzelfällen – z. B. an ausgewähl-
ten Hauptverkehrsstraßen – auch höhere Geschwindigkeiten zulässt. 

Vor diesem Hintergrund bereitet das vorliegende Forschungsvorhaben die reale Erprobung 
durch Simulationen der verkehrlichen Auswirkungen und der Umweltwirkungen auf Lärm, Luft-
schadstoffe und CO2 in drei Modellstädten vor. Es stellt die Erkenntnisse dar und gibt Hinweise 
für die weitere praktische Anwendung. 

Die Untersuchungen wurden in den Städten Göttingen, Halle / Saale und Ravensburg durchge-
führt. Die Zwischenergebnisse des Forschungsvorhabens wurden mit Fachleuten in einem For-
schungsbegleitkreis diskutiert und mit den beteiligten Städten abgestimmt. 
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2 Datengrundlagen und Methodik 

2.1 Verkehrsmodelle 
Für die modellhafte Untersuchung der Auswirkungen einer auf 30 km/h reduzierten Regelge-
schwindigkeit in geschlossenen Ortschaften standen drei kommunale Verkehrsnachfrage- und  
-umlegungsmodelle auf Basis der Software „Visum“ zur Verfügung: 

1) Halle (yverkehrsplanung, 2016) 

2) Göttingen (ARGUS, 2017) 

3) Ravensburg (IVU; brenner BERNARD, 2018) 

In allen drei Modellen wurden sowohl Binnenverkehre der Gemeinden als auch Quell- und Ziel-
verkehre auf der Basis von Siedlungsstrukturdaten, Verkehrsnetzen und Verkehrsverhaltensmo-
dellen berechnet. Der Aufbau solcher Verkehrsmodelle hängt im Einzelnen von den operativen 
Rahmenbedingungen ab – z. B. davon, welche Institution das Modell beauftragt, entwickelt und 
verwaltet – und von den verwendeten bzw. verfügbaren Daten des Modells. 

Die Software „Visum“ der Firma PTV AG3 ist ein in Deutschland und den Nachbarländern ver
breitetes Programm zur flächendeckenden Berechnung von Verkehrsbelastungen im Individual
und öffentlichen Verkehr. Die mit Visum erstellten Verkehrsmodelle sind überwiegend makro-
skopisch (Brannolte, 2000) und berechnen Verkehrsbelastungen für längere Zeitintervalle, ohne 
die Interaktion der einzelnen Verkehrsteilnehmenden gesondert darzustellen. Die Modelle sind 
weit verbreitet und werden seit vielen Jahren regelmäßig zur strategischen Verkehrsplanung, 
z. B. bei der Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen, eingesetzt (Schmidt, 2008). Die Ver
kehrsnachfrage wird in diesen Modellen auf Grundlage von Daten zur Siedlungsstruktur, zum 
Verkehrsverhalten und zu den Verkehrsnetzen berechnet. In Verbindung mit dem Verkehrsan
gebot, d. h. den Wege- und Schienennetzen, berechnen die Verkehrsmodelle die Verkehrsbelas-
tungen auf einzelnen Streckenabschnitten, in der Regel für den motorisierten Individualverkehr 
(MIV), den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) und den Lkw-Verkehr. Für den nichtmotori
sierten Verkehr (Fuß, Rad) wird häufig die Verkehrsnachfrage berechnet, so dass der Modal 
Split ausgewiesen werden kann. Eine Umlegungsberechnung, mit der auf Grundlage der Ver
kehrsnachfrage Streckenbelastungen berechnet werden, ist für die nichtmotorisierten Verkehre 
jedoch bisher unüblich und wurde in den drei hier verwendeten Modellen nicht implementiert. 

-
- 

-

-

-

-

Der Ablauf der Verkehrsnachfragemodellierung folgt einem in den 1960er Jahren entwickelten 
so genannten Vier-Stufen-Modell (Ortuzar, et al., 2008). Die vier Stufen bilden alltägliche Mobili
tätsentscheidungen auf der Grundlage der räumlichen Gegebenheiten und der verfügbaren Ver
kehrsmittel ab. Eine feste Vorgabe in diesen Modellen ist in der Regel die Anzahl der Wege, die 
die im Modell abgebildeten Personen zur Verrichtung bestimmter Aktivitäten durchführen – 
z. B. zur Arbeit und zum Einkaufen (in : Verkehrserzeugung). Die nächste Entschei
dung ist bereits vom Verkehrsangebot abhängig, aus dem sich zum Beispiel die Reisezeiten erge
ben: Wo können die modellierten Personen die gewünschte Aktivität verrichten? (Verkehrsver
teilung). Für ein gegebenes Ziel werden anschließend die individuell verfügbaren Verkehrsmit
tel verglichen (Verkehrsmittelwahl). Dabei wird neben den Attributen der Verkehrsmittel (Fahr
zeit, Fahrtkosten, Umsteigen usw.) die persönliche Disposition berücksichtigt, also ob z. B. ein 
privater Pkw zur Verfügung steht oder nicht. Daraus ergibt sich für jede im Modell betrachtete 
Verkehrsbeziehung eine bestimmte Anzahl von Fahrten im Auto, im ÖPNV, zu Rad oder zu Fuß. 

Abbildung 5

-
-

-
-

-
-

-

 

3  https://www.ptvgroup.com/de/impressum/

https://www.ptvgroup.com/de/impressum/
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Diese – vor allem die Fahrten im motorisierten Verkehr – können im letzten Schritt (Verkehr
sumlegung) auf das Straßennetzmodell umgelegt werden. Für jede Fahrt wird in der Umlegungs
berechnung die optimale Fahrtroute berechnet, wobei auch die Auslastung des Netzes durch an
dere Fahrten berücksichtigt wird – ähnlich einem Navigationssystem. Da die Verkehrssituation 
jedoch Auswirkungen auf die Fahrzeiten und diese wiederum auf die Verkehrsmittelwahl und 
die Verkehrsverteilung hat, sieht das Vier-Stufen-Modell in der Regel eine wiederholte Rück
kopplung zwischen Verkehrsumlegung und Verkehrsverteilung vor. In den in dieser Studie ver-
wendeten Modellen wurden bis zu fünf Iterationen über die Stufen 2 bis 4 berechnet. 

-
-
-

-

Abbildung 5: Ablauf der Verkehrsmodellierung – Vier-Stufen-Modell 

 
Mit der Software „Vissim“ der PTV AG lassen sich Mikrosimulationen erstellen, die einen realisti-
schen und detaillierten Überblick über das Verkehrsgeschehen liefern. Die Verkehrsteilnehmen-
den des Kfz-, Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV werden individuell simuliert und ihre In-
teraktionen dargestellt. Damit können die Auswirkungen von Maßnahmen wie der Temporeduk-
tion auf 30 km/h auf den Verkehrsablauf untersucht werden. 

In dieser Studie wurden die Zahl der abgewickelten Fahrzeuge im Simulationszeitraum, die 
Fahrzeugreisezeit in den simulierten Streckenabschnitten, die Anzahl der Halte von Kfz, die Que-
rungszeiten für den Fußverkehr und die Fahrzeugfolgezeiten untersucht.  

Aussagen zur Verkehrssicherheit im Allgemeinen und der Sicherheit von nichtmotorisierten 
Verkehrsteilnehmenden im Besonderen lassen sich aus den Mikrosimulationen allenfalls mittel-
bar ableiten. Die Mikrosimulation ermöglicht zwar die Auswertung von Konfliktsituationen zwi-
schen Verkehrsteilnehmenden, z. B. mit der SSAM-Software4. Da aber die Verkehrsflusssimula-
tion zur Bemessung von Verkehrsanlagen entwickelt wurde und dabei grundsätzlich einen si-
cheren Verkehrsablauf unterstellt, ist eine stichhaltige Ableitung von Kenngrößen der 
 

4 Surrogate Safety Assessment Model, eine Entwicklung der Federal Highway Administration (FHWA) im 
U.S. Department of Transportation 

https://www.ptvgroup.com/de/loesungen/produkte/ptv-vissim/anwendungsfaelle/traffic-flow-simulation/
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Verkehrssicherheit fraglich – Unfälle kommen in Vissim-Simulationen nicht vor (Kim, 2009). 
Jüngere Ansätze zur Beurteilung der Verkehrssicherheit von z. B. der Lichtsignalsteuerung ver
wenden daher Modelle der Extremwerttheorie, um anhand der modellierten Konfliktsituationen 
das Risiko tatsächlicher Zusammenstöße abzuschätzen (Reyad, et al., 2021). Ein grundsätzliches 
Problem ist der absolute Mangel an empirischen Daten, mit denen ein Zusammenhang zwischen 
Ergebnisvariablen der Mikrosimulation und Unfallereignissen quantifiziert werden könnte. So 
liegen für ein Unfallereignis in der Regel keine Daten zur Menge nichtmotorisierter Verkehrsteil
nehmender am Ort vor, mit denen deren Exposition bemessen werden könnte. Auch zum Umfal
hergang selbst sind meist nur rudimentäre Informationen, wie die ungefähre Geschwindigkeit 
der beteiligten Kfz, die Art des Zusammenstoßes und die entstandenen Sach- und Personenschä
den bekannt – und dies auch nur für von der Polizei aufgenommene Unfälle.  

-

-
l-

-

2.1.1 Anwendung der Verkehrsmodelle in den Beispielstädten 

Der erste Schritt zur Entwicklung der Szenarien mit reduzierter Regelgeschwindigkeit war die 
Reproduktion der Berechnungsergebnisse in den von den Kommunen übernommenen Ver-
kehrsmodellen. Damit wird zum Start der Bearbeitung kontrolliert, ob alle Berechnungsschritte 
mit den gleichen Ergebnissen wie beim Einsatz in der jeweiligen Kommune abgearbeitet wer-
den. Anschließend wurden die Modelle teilweise aktualisiert und für die Modellierung der redu-
zierten Regelgeschwindigkeit vorbereitet. Die so berechneten Modelle, die eine Situation vor 
Einführung der verminderten Regelgeschwindigkeit darstellen, werden im Folgenden als „Refe-
renzmodell“ oder „-szenario“ bezeichnet. 

Die Modellierung der reduzierten Regelgeschwindigkeit erfolgte in allen drei Beispielstädten in 
Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden der Kommunen und dem Forschungsbegleit-
kreis. Gegenstand der Abstimmung war zunächst die Auswahl der Streckenabschnitte innerhalb 
geschlossener Ortschaften, die von der reduzierten Regelgeschwindigkeit auszunehmen waren. 
Hierzu wurde eine Differenzierung der Strecken nach Lage innerorts, d. h. in angebauten Berei
chen, und außerorts, d. h. anbaufrei, vorgenommen. Eine erste Einordnung erfolgte anhand d

-
er 

Landbedeckungsdaten des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie (GeoBasis-DE / BKG, 
2018). Die Differenzierung wurde in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen verifiziert. Bei 
Strecken, auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit schon heute bei 30 km/h oder darun
ter liegt, wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht verändert. Außerhalb der beteiligten 
Gemeinden wurden keine Geschwindigkeiten verändert.  

-

Auf Grundlage vorläufiger Berechnungen wurden die Effekte der reduzierten Regelgeschwindig-
keit sowie die bei der Berechnung verwendeten Ansätze und Methoden kritisch diskutiert und 
überarbeitet. Die endgültigen Berechnungsergebnisse und die dabei verwendeten Ansätze und 
Methoden wurden für alle drei Beispielstädte mit den örtlich zuständigen Fachbehörden erör-
tert. 

Nach abschließender Berechnung der Verkehrsbelastungen in den Referenzmodellen sowie in 
den Modellen für die Planfälle mit Tempo 30 wurden für die weitere Erörterung der Auswirkun-
gen je zwei weitere Visum-Verkehrsmodelle berechnet, um die Auswirkungen von Tempo 30 auf 
die Routenwahl der motorisierten Verkehre einerseits und auf das Verkehrsmittelwahlverhalten 
andererseits isoliert betrachten zu können (Abbildung 6). Die ausschließliche Modellierung der 
Routenwahleffekte erfolgt, indem im Referenzmodell (Nr. 1) die reduzierte Regelgeschwindig-
keit im Modell eingestellt wird, ohne eine Anpassung der Verkehrsnachfrage bzw. Verkehrsmit-
telwahl zu gestatten. Die einzige Reaktion, die das Modell dann zeigen kann, ist eine veränderte 
Routenwahl (Nr. 3). Aus dem Planfall mit Tempo 30 (Nr. 2) kann die infolge der geänderten Re-
gelgeschwindigkeit veränderte Nachfrage exportiert und in eine Kopie des Referenzmodells 
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(Nr. 1 bzw. Nr. 4) eingelesen werden. Das resultierende Belastungsbild im Modell Nachfrage 
Tempo 30 (Nr. 4) gibt dann allein die Auswirkungen der veränderten Verkehrsnachfrage wieder. 

Abbildung 6: Ablauf der Verkehrsmodellierung – Visum-Modelle / Makromodellierung 

 
Sowohl für die Mikrosimulation des Verkehrsablaufs an den ausgewählten Streckenabschnitten 
als auch für die Emissionsberechnungen sind stundenfeine Werte der Verkehrsbelastung erfor
derlich. Die im Modell der Stadt Halle implementierten Berechnungsverfahren liefern solche 
stundenfeine Belastungswerte automatisch, die Modelle der Städte Göttingen und Ravensburg 
weisen hingegen nur die Tagessummen (Fz / 24 Std.) aus. Diese Tagessummen wurden für die 
Emissionsberechnung mit Hilfe von standardisierten Tagesganglinien der Verkehrsbelastung 
(Pinkowsky, 2005) / (Fitschen, et al., 2021) auf Stundenwerte heruntergebrochen. Diese Heran
gehensweise beschreiben (Neuhold, et al., 2011) als adäquat.  

-

-

Die Mikrosimulation berücksichtigt örtliche Zähldaten zur Darstellung der stündlichen Ver-
kehrsströme im Bestand und im Planfall mit Tempo 30. Dabei beschränkt sich der zur Auswer-
tung verwendete Simulationszeitraum jeweils auf eine Stunde mit hoher Verkehrsbelastung. 
Diese Spitzenstunden liegen in den hier durchgeführten Simulationsläufen am Nachmittag. Die 
Ergebnisse der Mikrosimulation beziehen sich folglich auf das einstündige Zeitfenster der Nach-
mittags-Spitzenstunde. Die Veränderungen der Verkehrsbelastungen, die sich im Planfall mit 
Tempo 30 im Visum-Modell ergeben, wurden auf die anhand von Zählbelastungen dargestellten 
Verkehrsströme in der Mikrosimulation übertragen. Dazu wurde für jeden Verkehrsstrom die 
prozentuale Veränderung berücksichtigt, die sich bei der Gegenüberstellung desselben Stroms 
im Planfall mit Tempo 30 einerseits und dem Referenzfall andererseits ergibt. Nimmt z. B. der im 
Visum-Modell berechnete Verkehrsstrom über den gesamten Tag um 10 Prozent ab, wurde 
diese Minderung auch bei den betreffenden Werten in der Mikrosimulation angesetzt (vgl. 
(FGSV, 2015)). 
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2.1.1.1 Tempo 30 und Motorisierter Individualverkehr (MIV) im Visum-Modell 

Alle drei kommunalen Verkehrsmodelle unterscheiden zwischen der gefahrenen Geschwindig-
keit des MIV im unbelasteten Netz (v0) und einer infolge des Verkehrsaufkommens verminder-
ten Geschwindigkeit im belasteten Netz (vakt). Wie stark die Geschwindigkeit infolge der Belas-
tung sinkt, hängt von verschiedenen Merkmalen der Straße und ihrer Umgebung ab, die in Vi-
sum-Verkehrsmodellen durch einen Streckentyp klassifiziert werden können. Üblicherweise fal-
len dabei ein bestimmter Ausbauzustand (Fahrbahnbreite, Kurvenradien, Nebenflächen, Stra-
ßenrandparken usw.) mit einer dazu passenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit zusammen – 
diese Faktoren wirken sich mitunter stärker auf die gefahrenen Geschwindigkeiten aus als die 
ausgewiesene Geschwindigkeitsbeschränkung (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018). Bei der pau-
schalen Anordnung von 30 km/h als Regelgeschwindigkeit wäre davon auszugehen, dass sich 
am Ausbauzustand der betreffenden Straßen zunächst nichts ändert. Auf einer Straße mit ver-
minderter Höchstgeschwindigkeit dürfte sich die Auslastung deshalb erst dann auf die gefahre-
nen Geschwindigkeiten auswirken, wenn diese auch schon vorher auslastungsbedingt auf unter 
30 km/h gefallen wären. Diese Überlegungen wurden mit Hilfe spezieller Streckentypen in die 
Verkehrsmodelle implementiert. 

Eine unmittelbare Umsetzung dieses Ansatzes ist im Visum-Modell in der Form möglich, dass die 
Höchstgeschwindigkeit von Kfz auf den betreffenden Strecken (und Streckentypen) auf 30 km/h 
beschränkt wird. Mit diesem Ansatz wird unterstellt, dass alle Kfz 30 km/h schnell fahren, so-
fern eine höhere Auslastung keine niedrigere Geschwindigkeit erzwingt. Erst danach wirkt sich 
die Auslastung auf die Fahrgeschwindigkeit im Modell aus. Unterhalb dieser kritischen Auslas-
tung kann es allerdings bei der Berechnung der Verkehrsumlegung Probleme geben, wenn Ver-
kehr auf verschiedene Routen aufgeteilt werden muss, ohne dass die Mehr- oder Minderbelas-
tungen einen Effekt auf die Fahrzeiten haben.5 Im Rahmen dieser Studie wurden deshalb Auslas-
tungsfunktionen entwickelt, die im unbelasteten Netz eine leichte Überschreitung der zulässigen 
30 km/h ansetzen, die mit steigender Auslastung der Strecke auf 30 km/h sinkt und dann ent-
sprechend dem ursprünglichen auslastungsabhängigen Funktionsverlauf weiter abfällt. 

Abbildung 7 stellt entsprechende Funktionsverläufe dar. Die rote Linie zeigt die mit zunehmen-
der Auslastung sinkende Fahrtgeschwindigkeit ausgehend von einer Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h, die blaue Linie entsprechend sinkende Fahrtgeschwindigkeit ausgehend von 30 km/h. 
Wenn sich am Ausbaustandard der Straße nichts ändert, ist nicht zu erwarten, dass sich die Ge-
schwindigkeit bei einer Auslastung von 80 Prozent bzw. 0,8 allein aufgrund der verminderten 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h (rote Linie) auf unter 20 km/h (blaue Linie) reduziert. 
Wahrscheinlicher ist eine leichte Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (grüne 
Linie) bis zu dem Punkt, an dem sich auslastungsbedingt Geschwindigkeiten unter 30 km/h ein-
stellen. 

Ein weiterer Aspekt, der allen drei beispielhaften Verkehrsmodellen gemein ist, ist die separate 
Quantifizierung von Zeitverlusten auf der Strecke einerseits und an Knotenpunkten (Kreuzun-
gen und Einmündungen) bzw. auf Abbiegebeziehungen andererseits. Damit wäre es grundsätz-
lich möglich, eine infolge der Geschwindigkeitsreduzierung veränderte Kapazität an Knoten-
punkten abzubilden. Bei der Vissim-Mikrosimulation im Rahmen dieser Studie hatte die Redu-
zierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit jedoch nur geringfügig verminderte Verkehrs-
ströme zu Folge. Darüber hinaus liegt der Anteil der Abbiegezeitverluste an den Gesamtreisezei-
ten im innergemeindlichen Binnenverkehr der Modelle durchweg unter 20 Prozent. Um die 

 

5 Hinweis des PTV-Supports „#PTV259529# Benutzerdefinierte CR-Funktion“ am 01.04.2021 
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Gesamtreisezeit um 10 Prozent zu erhöhen, müssten sich die Zeitverluste an den Knotenpunkten 
also um mindestens 50 Prozent erhöhen. 

Abbildung 7: Beispiel für Auslastungsfunktionen 

 
 

2.1.1.2 Tempo 30 und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Visum-Modell 

Die Verkehrsnetze des öffentlichen Personenverkehrs werden in den Verkehrsmodellen der drei 
Beispielstädte mit Hilfe der Fahrpläne abgebildet. Die Fahrpläne gehen nicht unmittelbar aus 
den Streckenfahrzeiten hervor, so dass die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 
Modell nur mittelbaren Einfluss auf die Fahrzeiten im ÖPNV hat. Die notwendige Fahrzeit ist nur 
einer von mehreren Faktoren, die die im Fahrplan beschriebene Beförderungszeit beeinflussen. 
Hinzu kommen z. B. Fahrgastwechselzeiten, Pufferzeiten, Wartezeiten beim Einfahren und Ver
lassen der Haltestelle und andere (Schnieder, 2018). Die Beförderungszeiten im ÖPNV wiede
rum sind zu unterscheiden von den Reisezeiten, zu denen Zugangszeit, Startwartezeit, Umsteige
wartezeit und Abgangszeit gehören. Gleichwohl sind verlängerte Beförderungszeiten und er
höhte Betriebskosten infolge reduzierter Höchstgeschwindigkeiten dokumentiert (Bruder, et al., 
1989) (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018) (Spiekermann; Müller-BBM, 2020) (Huber, et al., 
2020) (LK Argus, 2021). Die dabei beobachteten Fahrzeitverlängerungen erreichen in Einzelfäl
len Werte über 30 Prozent, liegen jedoch überwiegend zwischen 10 und 20 Prozent. Stärkere 
Beeinträchtigungen werden vor allem nach baulichen Anpassungen zur Geschwindigkeitsreduk
tion berichtet. 

-
-

-
-

-

-

Eine Anpassung der in den Verkehrsmodellen hinterlegten ÖPNV-Fahrpläne an die verminderte 
Höchstgeschwindigkeit war im Rahmen dieser Studie nicht leistbar. Daher wurde die Reisezeit 
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im ÖPNV pauschal verlängert, indem zunächst die Fahrzeit im Fahrzeug im Binnenverkehr er-
höht wurde. Daraus ergibt sich für jeden Verkehrsbezirk innerhalb der Gemeinde eine mittlere 
ÖPNV-Reisezeitverlängerung, die in einem zweiten Schritt auf die ÖPNV-Reisezeiten im Quell- 
und Zielverkehr aufgeschlagen wurde. 

Das Ausmaß der ÖPNV-Reisezeitverlängerung im Binnenverkehr der betrachteten Städte wurde 
nach Abstimmung mit den beteiligten Kommunen und dem Forschungsbegleitkreis mit 15 Pro-
zent der Fahrzeit im Fahrzeug in Göttingen und Ravensburg und mit 5 Prozent in Halle ange-
setzt. Die Stadt Halle verfügt über ein ausgedehntes Straßenbahnnetz mit teilweise besonderem 
Bahnkörper und lässt daher geringere Verzögerungen im ÖPNV erwarten als in Ravensburg und 
Göttingen, wo das ÖPNV-Angebot vor allem aus Buslinien besteht. 

2.1.1.3 Tempo 30 im Vissim-Modell (Mikrosimulation) 

In den drei teilnehmenden Modellstädten wurden exemplarisch jeweils zwei Streckenabschnitte 
für die Mikrosimulation ausgewählt. Die Kriterien waren hierbei, neben einer Temporeduktion 
auf 30 km/h, u. a. eine moderate bis hohe Auslastung, eine Abschnittslänge von ca. 200 m mit ei-
nem lichtsignalgeregelten Knotenpunkt und das Vorhandensein von ÖPNV, Rad- und Fußver-
kehr. Im Ergebnis sollen die Auswirkungen einer herabgesetzten Regelgeschwindigkeit von 
Tempo 30 (Planfallszenario) ausgewertet werden. Dafür wird die Ausgangssituation ohne Re-
duktion der Regelgeschwindigkeit (Referenzszenario) ebenfalls simuliert. Die Auswahl der Stre-
cken erfolgte in Abstimmung mit dem Forschungsbegleitkreis und den teilnehmenden Gemein-
den. 

Da für die Verkehrsflusssimulationen mit PTV Vissim nicht auf vorhandene Modelle zurückge-
griffen werden konnte, sind diese zunächst von Grund auf erstellt worden. Hierfür sind im ers-
ten Schritt die Netzmodelle für Kfz-, Fuß- und Radverkehr inkl. zulässiger Höchstgeschwindig-
keiten, Konfliktflächen, Vorfahrtsregeln und ähnlicher steuernder Elemente erstellt worden. Des 
Weiteren wurden Fahrzeug- und Fußverkehrszuflüsse und die dazugehörigen Routen durch das 
Simulationsnetz definiert. Als Grundlage für das Simulationsnetz dienten Luftbilder von Google 
Earth Pro. Aus der Netzmodellierung mit Blick auf die örtlichen Gegebenheiten und um ausrei-
chend aussagekräftige Ergebnisse erzielen zu können, ergaben sich Streckenabschnitte von etwa 
400 bis 500 m, die einer Mikrosimulation mit Vissim unterzogen wurden. 

Für die Auswertung wurden in den Verkehrsflusssimulationen auf der Strecke sowie an den 
Haltlinien des lichtsignalgeregelten Knotenpunkts Messquerschnitte gesetzt, mit denen Ver-
kehrsstärke, Reisezeiten, Verlustzeiten, Stauhalte usw. ermittelt werden können. Darüber hinaus 
ist in allen Simulationen auf dem Streckenabschnitt eine Fußverkehrsquerung mit Messquer-
schnitten zur Ermittlung der Warte- und Querungszeit simuliert worden. 

Für alle Simulationsstrecken wurden die folgenden drei Szenarien erstellt: 

► Referenzszenario mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

► Referenzszenario mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 

► Planfallszenario (geänderte Verkehrsbelastungen) mit einer zulässigen Höchstgeschwindig-
keit von 30 km/h 

Das Referenzszenario mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h weist die glei-
chen Verkehrsbelastungen auf wie das Referenzszenario mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h. Dieses Szenario wurde zusätzlich erstellt, um zu ermitteln, welche Auswir-
kungen direkt auf die Temporeduktion zurückzuführen sind oder auf die in den meisten Fällen 
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verminderte Verkehrsbelastung, die sich im Planfallszenario aus den im Visum-Verkehrsmodell 
berechneten Effekten durch Tempo 30 ergibt. Die Lichtsignalsteuerung wurde nicht an Tempo 
30 angepasst. 

2.1.2 Kenngrößen für die Auswertung der verkehrlichen Wirkungen 

Zur Beschreibung und Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen einer auf 30 km/h reduzier-
ten Regelgeschwindigkeit in den untersuchten Verkehrsmodellen werden einerseits aggregierte 
Kenngrößen des Verkehrs wie  

► die mittleren Reisegeschwindigkeiten und Reisezeiten,  

► die Fahrleistung und die  

► Verkehrsmittelwahl (Modal Split)  

ausgewertet. Andererseits werden die Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr anhand von 
Differenzdarstellungen bewertet, die die Veränderung der Verkehrsbelastung im Streckennetz 
zeigen. Diese Darstellungen waren nicht zuletzt bei der Plausibilitätsprüfung in Abstimmung mit 
den beteiligten Gemeinden nützlich. Darüber hinaus geben diese Grafiken einen Ausblick auf die 
auf Grundlage der Verkehrsbelastungen berechnete Veränderung der Emissionen (vgl. Kapitel 
3.1.1). 

In den Verkehrsflusssimulationen werden parallel die Effekte der reduzierten Regelgeschwin-
digkeit auf die lokale Verkehrssituation untersucht. Dazu wurden folgende Daten ausgewertet 
(vgl. Kapitel 3.1.2): 

► Reisezeitdifferenzen für MIV und ÖPNV zwischen Referenz- und Planfallszenarien 

► Anzahl der Anhaltevorgänge pro Fahrzeug an den jeweiligen lichtsignalgeregelten Knoten-
punkten 

► Zeitbedarf für die Fahrbahnquerung durch zu Fuß Gehende, abseits der Knotenpunkte 

► Im Simulationszeitraum abgewickelte Verkehrsmengen 

► Fahrzeugfolgezeiten 

2.2 Lärm und Luftschadstoffe 
Im Projekt wurden die Auswirkungen einer auf 30 km/h reduzierten Regelgeschwindigkeit in-
nerorts auf Lärm und Luftschadstoffe untersucht. Getroffen werden Aussagen zur Bestandsflotte 
(Bezugsjahr 2021) sowie für eine teil- und eine vollelektrifizierte Fahrzeugflotte. 

Grundlage der Bewertung der Umweltauswirkungen ist eine Berechnung der Lärmimmissionen 
und der Luftschadstoffemissionen. Dabei ist ein geeignetes Emissionsmodell zugrunde zu legen, 
das eine ausreichende Modellierung der zu prüfenden Simulationsparameter ermöglicht. Auch 
für den Lärm ist dies als Grundlage der Immissionsberechnung notwendig. Neben der Simula-
tion der verkehrlichen Auswirkungen sind dies auch die Auswirkungen einer zunehmend 
elektrifizierten Kfz-Flotte auf die jeweiligen Emissionen. 

Für Luftschadstoffe sind neben den bilanzierten CO2-Emissionen auch die Veränderungen der 
vorwiegend lokal kritischen Luftschadstoffe Stickoxide sowie Feinstaub zu beurteilen. Für Stick-
oxide erfolgt die Bewertung anhand der Emissionen von Stickstoffmonoxid (NO) und 
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Stickstoffdioxid (NO2), zusammengefasst als NOx. Die Feinstaubemissionen werden anhand der 
Partikelgröße von weniger als 10 µm PM10 bewertet. 

2.2.1 Emissionsmodelle 

Im Folgenden werden die Emissionsmodelle für Lärm und Luftschadstoffe mit den jeweiligen 
Gemeinsamkeiten und Modellierungsansätzen dargestellt. Ebenfalls benannt werden die jeweils 
notwendigen Eingangsparameter mit den für dieses Vorhaben notwendigen Rahmenbedingun-
gen. 

2.2.1.1 Lärm – Traffic Noise Emission Calculation Model (TraNECaM) 

Zur Umsetzung des Projektvorhabens bedarf es einer emissionssensitiven Geräuschermittlung, 
bei der eine Trennung von Roll- und Antriebsgeräusch möglich ist. Dies ist notwendig, da es bei 
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen nur zu geringen Antriebsgeräuschen im Vergleich zu Ver-
brennungsmotoren kommt, gleichzeitig aber Lärmemissionen eines „Acoustic Vehicle Alert Sys-
tem“ (AVAS) nicht nur von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, sondern von den real auf ei-
nem Straßenabschnitt mit unter 20 km/h gefahrenen Anteile abhängt. 

Für die Modellierung der Lärmemissionen stehen weltweit verschiedene Berechnungsmodelle 
zur Verfügung. Die in Deutschland eingesetzten Emissions- und Ausbreitungsmodelle für Ver
kehrslärmberechnungen sind hinsichtlich ihrer Detailliertheit und Genauigkeit in der Vergan
genheit mehrfach verbessert worden. Dies spiegelt sich in der aktuellen und grundsätzlich an
wendbaren RLS-19 (RLS-19) und in der BUB (BUB) wider. Beide Vorschriften und die dahinter
liegenden Emissionsansätze wurden 2019 bzw. 2021 veröffentlicht. 

-
-
-

-

Mit den Rechenvorschriften RLS-19 und BUB sind die Fahrzeugemissionen jedoch ausschließlich 
anhand der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu ermitteln. Es liegen keine Emissionen für Fahr-
zeuge mit niedrigeren antriebsbedingten Schallemissionen vor. Die Simulation der Auswirkun-
gen eines AVAS für die mit weniger als 20 km/h gefahrenen Anteile einer Strecke ist hiermit 
ebenfalls nicht möglich. 

Für die Analyse wurde daher das Lärmmodell TraNECaM (Umweltbundesamt, 2000) verwendet, 
das im Rahmen eines Forschungsprojektes für das Umweltbundesamt in den Jahren 1998 bis 
2000 entwickelt wurde. Es erlaubt eine detailliertere Emissionsberechnung als die zuvor ge
nannten herkömmlichen Berechnungsmodelle RLS-19 und BUB, und es berücksichtigt auch den 
technischen Fortschritt der Kraftfahrzeuge. Die Datenbasis des Modells ist hinsichtlich der Stra
ßen- und Fahrzeugkategorien deutlich breiter als die der herkömmlichen Modelle. Das Modell 
wurde mit finanzieller Unterstützung der EU-Kommission und der norwegischen Immissions
schutzbehörde erweitert und aktualisiert. In Norwegen wurde TraNECaM verwendet, um lan
desweit die Auswirkungen von Vermeidungsmaßnahmen zu quantifizieren, die zur Erreichung 
politischer Vermeidungsziele eingesetzt werden könnten. Gegenüber einer rein fachlichen pau
schalisierten Einschätzung der Emissionsänderung bietet TraNECaM den Vorteil reproduzierba
rer und dokumentierbarer Ergebnisse. 

-

-

-
-

-
-

Berechnung der Emissionsfaktoren für Lärm 
Mit TraNECaM können für die Straßen vergleichbare Emissionsfaktoren für die Lärmemission 
vorliegen, wie sie auch anhand verschiedener Straßenparameter anhand des Luftemissionsmo-
dells HBEFA vorliegen (siehe hierzu auch im Folgenden Kapitel 2.2.1.2). Die in TraNECaM 
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hinterlegten Verkehrssituationen basierten bisher auf den Verkehrssituationen des HBEFA 3.1, 
das u. a. 30 km/h lediglich auf Sammel- und Erschließungsstraßen vorsieht. Für die Betrachtung 
von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit waren daher die Emissionsfaktoren für die Verkehrssi-
tuation „Hauptverkehrsstraße mit Tempo 30“ zu ergänzen. 

Da die Verkehrssituationen und die zugrundeliegenden Fahrzyklen im Zeitraum 2018 bis 2020 
erheblich aktualisiert wurden, was zur Veröffentlichung von HBEFA 4.1 führte, wurde darauf 
verzichtet, allein die fehlenden Verkehrssituationen zu simulieren. Es wurde vielmehr eine voll-
ständige Neuberechnung des TraNECaM-Modells unter Verwendung der Fahrzyklen aus HBEFA 
4.1 durchgeführt. Diese Neuberechnung erforderte ein vorgelagertes Modell von TraNECaM, das 
RoTraNoMo-Modell (RoTraNoMo, 2005).  

Das Modell RoTraNoMo berechnet einen momentanen Vorbeifahrtpegel für verschiedene Fahr-
zeugunterkategorien und Emissionsstufen auf der Grundlage von sekundengenauen Fahrzeug-
geschwindigkeitsspuren getrennt für Reifen-/Fahrbahn- und Antriebsschallpegel. Das Modell 
wurde in den Jahren 2003 bis 2005 entwickelt und in späteren Projekten aktualisiert, um auch 
die drei in den Richtlinien 2009/661/EU und 540/2014/EU definierten Emissionsstufen, Phase 
1 bis Phase 3, abzudecken. 

Basierend auf den Erfahrungen früherer Forschungsprojekte werden die fahrzeugbezogenen Ge-
räuschquellen (Motor, Antriebsstrang, Auspuff, Ansaugung) als Antriebsgeräusch zusammenge-
fasst und als Funktion von Motordrehzahl und Motorlast modelliert. Die Reifen-/Fahrbahn- oder 
Rollgeräuschkomponente wird als Funktion des Reifens, der Straßenoberfläche und der Fahr-
zeuggeschwindigkeit modelliert. 

Berücksichtigung der AVAS-Emissionen 
In den Verkehrssituationen von HBEFA bzw. TraNECaM werden anteilig auch die Geräuschemis-
sionen der Fahrzeuge bei Geschwindigkeiten von weniger als 30 km/h berücksichtigt (z. B. beim 
Anfahren in Kreuzungsbereichen oder in Stau- oder Stop&Go-Situationen). Unter Einsatz des 
RoTraNoMo-Modells kann der Einfluss von Elektrofahrzeugen mit zusätzlichen Emissionen 
durch ein Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) genau modelliert und simuliert werden. Für die 
unterschiedlichen Fahrzyklen wird dabei berücksichtigt, dass das AVAS nur bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 20 km/h in Betrieb ist. Bei der Modellierung der Lärm-Emissionen des AVAS 
sind folgende Rahmenbedingungen, die sich aus der UNECE R138 (UNECE Nr. 138) ergeben, zu 
beachten (alle Pegelangaben sind umgerechnet auf eine Entfernung von 2 m): 

► mindestens 50 dB(A) bei 10 km/h, 

► mindestens 56 dB(A) bei 20 km/h, 

► maximal 75 dB(A). 

Aufgrund der großen Spanne zwischen minimalen und maximalen Emissionen eines Fahrzeugs 
kann noch keine Auswahl einer einheitlichen Emission des AVAS erfolgen. Es ist zu erwarten, 
dass eine ausschließliche Wahl des Minimums zu zu niedrigen Ergebnissen führt. Der maximale 
Pegel entspricht den für Pkw zulässigen Lärmemissionen (auch für Verbrenner-Pkw) nach UN
ECE R51 (UNECE Nr. 51). Dieser Emissionspegel wird jedoch von aktuellen Pkw in der Regel 
deutlich unterschritten. Bei Wahl des maximalen Pegels für die AVAS-Emission würden diese so
mit tendenziell überschätzt. 

-

-
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Um die Emissionsansätze besser einordnen zu können, erfolgte daher eine Literaturauswertung 
zu den bisherigen Emissionen eines AVAS. Bei den Quellen muss berücksichtigt werden, dass die 
Untersuchungen jeweils an Fahrzeugen stattfanden, für die ein Einsatz von AVAS noch nicht ver
pflichtend war. Somit können die Emissionen ggf. niedriger ausgefallen sein, als sie nach Min
destanforderungen nach UNECE R138 (UNECE Nr. 138) und EU-Verordnung 540/2014 ( EU-
Verordnung 540/2014, 2014) für Fahrzeuge vorgeschrieben sind, die 

-
-

► nach dem 1. Juli 2019 typzugelassen wurden, 

► nach dem 1. Juli 2021 erstmals zugelassen wurden. 

In (Laib, et al., 2019) wird der minimal sicherzustellende Wert um 4-13 dB überschritten. Ermit
telt wurden teilweise deutliche Abweichungen zwischen linker und rechter Seite von bis zu 7 dB. 
Dies ist verstärkt dann der Fall, wenn nur ein Lautsprecher zur Tonerzeugung eingesetzt wird: 
Zur Sicherstellung der minimalen Emission in jeder Richtung ist ggf. in einer Richtung die Emis
sion deutlich höher als benötigt. (Bock, et al., 2018) dokumentieren: „In allen Fällen weist der 
rein elektrische Betrieb [ohne AVAS] den geringsten Pegel auf. Bei geringen Geschwindigkeiten 
ist der Verbrenner zwar etwas lauter [als ein Elektrofahrzeug ohne AVAS], aber liegt im Schnitt 
unter der Variante mit AVAS-System.“ In Erhebungen in (Berge, et al., 2019) war bei 20 km/h 
das werkseitige AVAS beim untersuchten Fahrzeugtyp im Pegel nicht feststellbar. Das Reifen
Fahrbahn-Geräusch sei dominierend gewesen. 

-

-

-

Anhand der Literaturergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass eine AVAS-Emission 
nahe der maximal zulässigen Lärmemissionen für einen relevanten Flottenanteil nicht wahr-
scheinlich ist. Die maximalen Emissionen als „Worst Case“ wurden daher nicht weiterverfolgt, da 
davon auszugehen ist, dass dieser Wert nur in Einzelfällen voll ausgeschöpft wird. Einzelne 
Fahrzeuge, die das AVAS als „Sound Design“ nutzen, um sich von der Masse der Fahrzeuge abzu-
heben, werden nicht akustisch dominieren. 

Es verbleiben somit zwei Varianten zu den AVAS-Emissionen, die weiterverfolgt werden:  

► Mittlere Variante (z. B. 9-12 dB über Minimum) und 

► Minimum-Variante. 

Für die Berechnungen können somit beide Varianten abgebildet werden:  

► Für die Simulation eines „minimalen AVAS“ werden in den Varianten „teilelektrisch“ und 
„vollelektrisch“ die entsprechenden Flottenanteile der elektrifizierten Fahrzeuge mit abge-
senkten Emissionsfaktoren simuliert. 

► Für die Simulation des „mittleren AVAS“ werden die Emissionen wie für Verbrennerfahr-
zeuge angesetzt, d. h. die Prognose der anteiligen Elektroflotte entspricht in den Lärmemissi-
onen der Bestandsflotte. Die Berechnungsergebnisse entsprechen dann denen aus der „Be-
standsflotte“. 

Die genannte mittlere Variante entspricht in der Lärmemission etwa dem Verbrennerfahrzeug. 
Die Abweichung zu diesem werden bei einer detaillierten Modellierung der AVAS-Emissionen in 
RoTraNoMo über einen kompletten Fahrzyklus inkl. mehrerer Verzögerungs- und Beschleuni-
gungsvorgänge, Konstantfahrten und Haltezeiten nur marginal ausfallen. Es wird daher auf eine 
Modellierung dieser Variante verzichtet. In den Emissionen wird vielmehr das „normale AVAS“ 
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dem Verbrennerfahrzeug gleichgesetzt, bzw. es wird nicht zwischen den Emissionen von Ver- 
brennerfahrzeug und elektrisch angetriebenem Fahrzeug unterschieden. 

Die minimale Variante kann aufzeigen, welche Lärmminderungspotenziale eine Elektrofahr-
zeugflotte zukünftig hätte. In RoTraNoMo wird dieser Fall mit einer deutlich abgesenkten An-
triebsemission ohne Zuschlag für das AVAS bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h berechnet. 
Dieser Ansatz wird sowohl für die teilelektrische Flotte als auch die vollelektrische Flotte für den 
anzusetzenden Anteil von Elektrofahrzeugen verwendet. 

2.2.1.2 Luftschadstoffe – Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) 

Die Emissionen aus dem Straßenverkehr werden je nach Schadstoffgruppe durch die Kfz-Moto-
ren sowie durch Aufwirbelung und Abrieb hervorgerufen. Die Berechnung erfolgt in der Regel 
mit den Emissionsfaktoren aus dem „Handbuch für Emissionsfaktoren“ (HBEFA) 
(Umweltbundesamt, 2019), das in Deutschland der Standard bei der Ermittlung von Kfz-beding-
ten Luftschadstoffemissionen ist. Es findet z. B. auch Anwendung in den Luftreinhalteplänen. 

Nach heutiger Erkenntnis kann davon ausgegangen werden, dass ein großer Anteil der ver-
kehrsbedingten PM10- und PM2,5-Emissionen nicht aus dem Auspuff der Fahrzeuge stammt, son-
dern von Aufwirbelungen auf der Straßenoberfläche liegender Partikel und vom Reifen- und 
Bremsabrieb verursacht wird. Diese Emissionen fallen somit, anders als die Auspuff-Emissionen, 
auch für Elektrofahrzeuge an. Das HBEFA 4.1 integriert dem Stand der Technik entsprechende 
Verfahren zur Bestimmung des zusätzlichen Beitrags von Partikelemissionen. 

Mit dem HBEFA sind sämtliche Prognoseberechnungen der Luftschadstoffemissionen abzubil-
den. Es ist möglich, sowohl eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h auf 30 km/h zu berücksichtigen, als auch den Einfluss von elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen.  

Für die Emissionsermittlung wurde die im August 2019 veröffentlichte Version 4.1 des HBEFA 
genutzt. Gegenüber früheren Versionen enthält sie Änderungen der Eingabeparameter und der 
zugrundeliegenden Emissionsdaten. In das HBEFA 4.1 sind insbesondere neuere und deutlich 
umfangreichere Messdaten für Euro-6-Diesel Pkw gegenüber der Version 3.3 eingeflossen. 

Im Januar 2022 wurde die Version 4.2 des HBEFA veröffentlicht. Das HBEFA 4.2 ist nach Doku
mentation der Änderungen (Notter, et al., 2022) ein „light update“. Eine relevante Änderung in 
den Emissionen ergibt sich u. a. für schwere Nutzfahrzeuge der Abgasklasse Euro-VI. Hier sind 
deutliche Abnahmen der Emissionen zu erwarten. Für Linienbusse der Abgasklasse Euro-VI 
werden hingegen Zunahmen erwartet. Da das HEBFA 4.2 erst nach Durchführung der Berech
nungen im hier vorliegenden Projekt veröffentlicht wurde, sind die Auswirkungen der Änderun
gen in den Ergebnissen nicht berücksichtigt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die ermittelten rela
tiven Änderungen in gleicher Größenordnung ermittelt würden. 

-

-
-
-

2.2.1.3 Eingangsparameter für die Emissionsmodelle 

Flottenszenarien 

Für die Modellierung der Emissionen von Lärm und Luftschadstoffen sind drei Flottenszenarien 
zu berücksichtigen: 

► Bestandsflotte (Bezugsjahr 2021) 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

45 

 

► Teilelektrische Flotte (Bezugsjahr 2030) 

► Vollelektrische Flotte (Bezugsjahr 2030) 

Das Bezugsjahr ist im Wesentlichen relevant für die Zusammensetzung der Fahrzeugklassen 
(Größen / Typen zueinander, wie z. B. Größenanteile der schweren Nutzfahrzeuge) sowie die 
Verteilung nach Abgasnorm (z. B. Euro 1-6 für Luftschadstoffemissionen der Pkw). Die Emissio-
nen der Elektrofahrzeuge wurden für beide Szenarien einheitlich modelliert, sodass allein die 
Auswirkungen des gestiegenen Anteils an Elektrofahrzeugen auf die Änderungen zwischen 
Tempo 30 und Tempo 50 bewertet werden. 

Für die Modellierung der teil- und vollelektrischen Flotte wurden die in Tabelle 1 dargestellten, 
vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellten Fahrleistungsanteile berücksichtigt. Für das 
Bezugsjahr 2030 wird ein realistisches Szenario mit einer aus TREMOD (Transport Emission 
Model) entnommenen teilelektrischen Flotte angenommen sowie ein fiktives Szenario mit einer 
vollelektrischen Flotte mit einer vollständigen Elektrifizierung sowohl der Pkw als auch der 
Nutzfahrzeuge und Linienbusse. 

Tabelle 1: Modellansätze elektrischer Kfz  

Anteil an der Fahrleistung: konventionell / elektrisch 

Fahrzeugschicht 
 

2021 
Bestand 

2030 
Teilelektrisch 

(aus TREMOD) 

2030 
Vollelektrisch 

(fiktiv) 

Pkw Konventionell 98,4 % 81,0 % 0 % 

Elektrisch 1,6 % 19,0 % 100 % 

Leichte  
Nutzfahrzeuge 

Konventionell 99,4 % 91,5 % 0 % 

Elektrisch 0,6 % 8,5 % 100 % 

Linienbusse Konventionell 99,1 % 85,7 % 0 % 

Elektrisch 0,9 % 14,3 % 100 % 

Schwere  
Nutzfahrzeuge 
< 12 t 

Konventionell 99,9 % 85,8 % 0 % 

Elektrisch 0,1 % 14,2 % 100 % 

Schwere  
Nutzfahrzeuge 
> 12 t 

Konventionell 99,9 % 98,3 % 0 % 

Elektrisch 0,1 % 1,7 % 100 % 

Daten 2021 aus HBEFA 4.1 (Umweltbundesamt, 2019) 

Die vollelektrische Flotte ist der abzusehende Endzustand einer Flottenelektrifizierung, der über 
vorliegende Szenarien z. B. der RESCUE-Studie (Purr, et al., 2019) hinausgeht. Die RESCUE-Stu
die prognostiziert selbst im Szenario mit der größten Elektrifizierung noch rund 10 Prozent der 
Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb (siehe Abb. 5-62 in (Purr, et al., 2019)) bzw. rund 5-10 Prozent 
der Pkw mit Verbrennungsantrieb (siehe Abb. 5-59 in (Purr, et al., 2019)). Die vollständige Flot
tenelektrifizierung bildet damit ein fiktives Szenario, das dazu dient, den Einfluss der Flottenan
triebe auf die Umweltwirkung von Tempo 30 zu untersuchen. 

-

-
-
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Verkehrssituationen 

Das HBEFA unterscheidet verschiedene Straßen vorwiegend anhand sogenannter Verkehrssitu-
ationen. Diese bilden z. B. Erschließungsstraßen, Sammelstraßen, Hauptverkehrsstraßen und 
städtische Magistralen mit verschiedenen Geschwindigkeitsbegrenzungen ab (Abbildung 8). Zu-
sätzlich wird bei den Verkehrssituationen nach der Lage (ländlich oder Agglomeration) unter-
schieden (Ericsson, et al., 2019). 

Die Verkehrssituationen unterscheiden sich hinsichtlich der hinterlegten Verkehrszyklen unter 
anderem in der Anzahl der Halte und der relativen Beschleunigung und bilden somit verschie-
dene typische Dynamiken und Geschwindigkeiten ab. Die Wahl einer Verkehrssituation ist ein 
wesentlicher Faktor der Emissionsermittlung nach HBEFA.  

Abbildung 8:  Verkehrssituationen im HBEFA 4.1 (Umweltbundesamt, 2019) 
Quelle: Software zum HBEFA 4.1 

Bei der Wahl der Verkehrssituationen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu berücksichti-
gen. Hierfür muss eine Entsprechung im HBEFA vorliegen. Da im Projekt eine Umstellung von 
Tempo 50 auf Tempo 30 auf innerstädtischen Straßen zu untersuchen ist, sind bestimmte Ver-
kehrssituationen für die Modellierung nicht anwendbar. Dies betrifft z. B. die „städtische Magist-
rale/Ringstraße“ („TrunkRoad/Primary-City“), die nach HBEFA nur für Geschwindigkeiten von 
50-90 km/h definiert ist (vgl. Kapitel 2.2.3.2).

Verkehrszustand – Level of Service (LoS) 

Ein relevanter Faktor bei der Emissionsermittlung der Luftschadstoffe sowie beim Lärm ist ne-
ben der Verkehrssituation auch der jeweilige Verkehrszustand bzw. -fluss oder -qualität. Der 
Verkehrszustand – Level-of-Service (LoS) – wird im HBEFA mit den Zuständen LoS 1-5 (frei, 
dicht, gesättigt, Stop&Go, Stau) angegeben. 

Die Anteile der Fahrzeuge in den einzelnen Level-of-Service werden in der Regel6 anhand eines 
pauschalisierten Kapazitätsmodells mit Hilfe der durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen 
(DTV), typischer Tagesgänge (stündliche Anteile der täglichen Verkehrsmenge) und der stündli-
chen Kapazität einer Fahrspur ermittelt: Aus der täglichen Verkehrsmenge wird anhand des 

6 Beschrieben wird ein Modell, wie es im Programm IMMISem der IVU Umwelt GmbH implementiert ist. 
Dieses Vorgehen findet z. B. in der Luftreinhalteplanung Anwendung. 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

47 

 

Tagesgangs eine stündliche Verkehrsmenge ermittelt, die wiederum mit der stündlichen Kapazi-
tät verglichen wird. Je nach Auslastungsgrad (in Prozent), wird ein Level-of-Service zugewiesen. 
Für jede Stunde kann dabei nur ein Level-of-Service zugewiesen werden, der von einem Schwel-
lenwert abhängt. Bereits geringe Änderungen der täglichen Verkehrsmenge führen dabei zu 
„Sprüngen“ zwischen den Level-of-Service. 

Im Rahmen des Projektes wurde daher ein Modell entwickelt und angewendet, das wesentliche 
Probleme bei einem Szenarienvergleich vermeidet. Zur Vermeidung von Sprüngen bei der Zu-
weisung und in den Emissionen wird eine lineare Interpolation der Anteile zwischen definierten 
Schwellenwerten verwendet. 

Die Funktion wird so gewählt (Abbildung 9), dass 

► der Anteil von LoS 1 zu LoS 2 sich im Bereich von 10 bis 20 Prozent Auslastung kontinuier-
lich ändert, 

► der Anteil von LoS 2 zu LoS 3 sich im Bereich von 60 bis 80 Prozent kontinuierlich ändert, 

► der Anteil von LoS 3 zu LoS 4 sich im Bereich von 80 bis 100 Prozent kontinuierlich ändert, 

► der Anteil von LoS 4 oberhalb 100 Prozent Auslastung abnimmt und entsprechend  

► der Anteil von LoS 5 bis zu einer Auslastung von 150 Prozent zunimmt. 

Es wird somit jeweils ein Bereich der Auslastung von 10, 20 bzw. 50 Prozent gewählt, in denen 
die Level-of-Service ineinander übergehen. 
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Abbildung 9:  Kontinuierlicher Anteil der Verkehrsqualität – Anteile 

 
Die Parameter werden so gewählt, dass es im Bereich zwischen LoS 1 und LoS 2 ggf. zu einer 
(sehr) geringen Unterschätzung der Emissionen kommt. Im Sprungbereich um 100 Prozent Aus-
lastung wird die Auswirkung des LoS 5 vermindert. Im herkömmlichen Modell wird z. B. für eine 
Auslastung > 100 Prozent eine feste Verteilung von 2/3 LoS 4 und 1/3 LoS 5 gewählt. Hieraus 
resultiert ein über den Verkehr gemittelter Emissionsfaktor, der nicht wie zuvor Sprünge auf-
grund geringer Verkehrsmengenzunahmen und resultierender Änderungen der Auslastung auf-
weist. 

Abbildung 10 stellt den bisherigen Stand als Säule dar und den neuen Verlauf als Linie: Beim bis-
herigen Modell fällt auf, dass mit Überschreiten einer Auslastung von 100 Prozent der Emissi-
onsfaktor um fast 75 Prozent ansteigt. Eine Verkehrszunahme von unter 1 Prozent kann im Mo-
dell somit hoch relevante Änderungen an der Emission der Straße bewirken, die sich deutlich 
auf die Bewertung von Maßnahmen auswirken können. 
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Abbildung 10:  Kontinuierlicher Anteil der Verkehrsqualität - resultierende Emissionsfaktoren 

 

2.2.2 Lärm-Immissionsmodell 

Eine Immissionsmodellierung war im Projekt nach Leistungsbeschreibung nur für den Lärm, 
nicht für die Luftschadstoffe vorgesehen. Die Berechnung der Lärmimmissionen erfolgt mit den 
in der Lärmkartierung angewandten Ausbreitungsmethoden der BUB (BUB). Die Emissionen als 
Schallleistungspegel wurden über die Emissionsfaktoren aus TraNECaM ermittelt. Das Berech
nungsmodell benötigt neben den Emissionsquellen Hindernisse (Gebäude, Wände, Wälle) sowie 
das Geländemodell. Diese wurden aus den jeweiligen Daten der Lärmkartierung der Städte ent
nommen. 
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Die Berechnung der Lärmimmissionen findet für bewohnte Gebäude in Form von Fassadenpe-
gelberechnungen statt. Dies bedeutet, dass für jede Fassade für einen oder mehrere Punkte die 
Lärmbelastung ermittelt wird. Die jeweils einem Gebäude zugewiesene statistische Anzahl der 
potenziellen Einwohnenden wird dabei gleichmäßig auf die Fassadenpunkte verteilt. 

Die Verteilung der Immissionsorte an den Gebäuden geschieht nach der „BEB - Berechnungsme
thode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm“ (BEB, 2021). Die Berechnung 
der Lärmimmissionen an den Fassaden fand hiernach in einer einheitlichen Höhe von 4 m statt. 

-

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

5% 10% 15% 20% 25% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 110% 120% 130% 140%

Em
iss

io
ns

fa
kt

or
 p

ro
 F

ah
rz

eu
g

Auslastung

Stufen geglättet

Quelle: LÄRMKONTOR GmbH mit Daten des HBEFA 4.1*Auslassungen bzw. unterschiedliche Schrittweiten beachten!

Vorschlag Level-of-Service (LOS) ohne Stufen
Mittlere Emission eines Fahrzeugs (90 % Pkw, 10 % Lkw)

Schrittweite 10 %
Schrittweite 5 %

Sprung 25-75 %



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

50 

 

Die Bewertung der Lärmbelastung kann anhand der Einteilung der Betroffenen in Pegelklassen 
erfolgen. Hierzu werden in der Regel Klassenbreiten von 5 dB gewählt. Diese Auswertung er-
möglicht eine Erfassung der Anzahl der (hoch) Belasteten. 

Um einen einfacheren Vergleich als über die Pegelklassen zu erhalten, kann eine Bewertung der 
Belastung auch über eine Indexmethode erfolgen. In diesem Fall wird die LärmKennZiffer-Me-
thode (LKZ-Methode) gewählt (Bönnighausen, et al., 1988). Bei der LKZ wird die Betroffenheit 
ermittelt über die Anzahl Betroffener, gewichtet mit der Überschreitung eines (frei wählbaren) 
Schwellenwertes. 

Die Schwellenwertüberschreitung wird mit der Anzahl der Betroffenen multipliziert: 

𝐿𝐾𝑍 = (𝑃𝑒𝑔𝑒𝑙 − 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑤𝑒𝑟𝑡) 𝑥 𝐵𝑒𝑡𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑒 

Im vorliegenden Projekt werden die Berechnungen für einzelne Fassadenpunkte durchgeführt. 
Für jeden Immissionsort ergibt sich somit ein Pegel, zusammen mit der statistischen Anzahl der 
Einwohnenden (Betroffenen) ergibt sich die Teil-LKZ für den jeweiligen Fassadenpunkt. Für die 
Gesamtbelastung wird die LKZ über die Teil-LKZ aller Fassadenpunkte aufsummiert. Diese be-
schreibt somit die Lärmbelastung für die gesamte Stadt in einem Einzahl-Wert. Ein Rückgang auf 
„0“ bedeutet, dass keine Belastungen mehr oberhalb der Schwelle vorliegen. 

2.2.3 Anwendung der Emissions- und Immissionsmodelle in den Beispielstädten 

Wesentliche Eingangsdaten für die Modelle Lärm und Luft sind die Straßen als Emittenten. Hier-
für wird auf die Daten aus der Visum-Modellierung zurückgegriffen. Die Lage der Quellen wird 
ebenfalls aus dem Visum-Modell übernommen. Kritische Stellen (z. B. Schnitt der Emissions-
achse mit Gebäuden) werden bei Bedarf korrigiert. Die Wahl der übrigen emissionsrelevanten 
Parameter, die sich aus den Parametern der Emissionsfaktoren ergeben (siehe Kapitel 2.2.1.3), 
ist in den folgenden Kapiteln aufgeführt. 

Die Emissionsmodelle TraNECaM und HBEFA greifen prinzipiell hinsichtlich der Verkehrssitua-
tionen auf die gleiche Datengrundlage zurück. Der Aufbau des Berechnungsmodells für die  
Lärmimmissionen erfordert darüber hinaus noch weitere Daten. Hierzu gehören das Gelände-
modell (das auch für die Ermittlung der Steigung der Straßenabschnitte benötigt wird), Gebäude 
mit Lage und Höhe sowie sonstige Abschirmungen (z. B. Lärmschutzwände). Diese Daten stehen 
aus den Modellen der Lärmkartierung zur Verfügung. 

2.2.3.1 Verkehrsmengen 

Bei der Verkehrszusammensetzung wird unter anderem unterschieden zwischen Pkw, leichten 
(< 3,5 t) und schweren Nutzfahrzeugen (≥ 3,5 t) sowie Bussen und Motorrädern. Hinsichtlich der 
Luftschadstoffemissionen unterscheiden sich vor allem die schweren Nutzfahrzeuge und Busse 
von den übrigen Fahrzeugschichten. Aus den VISUM-Modellierungen liegen detaillierte Ver-
kehrsmengen für Pkw, schwere Nutzfahrzeuge sowie Linienbusse vor. 

Aus dem VISUM-Modell geht kein Anteil für leichte Nutzfahrzeuge hervor. Für diese liegen die 
Emissionsfaktoren i. d. R. nur geringfügig über denen des Pkw-Verkehrs. Laut Nachfrage bei den 
Städten liegen nur in Halle mögliche Anteile vor. Aus zwei Knotenpunktzählungen ergeben sich 
Anteile von 2,9 bis 20,8 Prozent, wobei sich diese Extremwerte jeweils auf Streckenabschnitte 
mit sehr geringen Verkehrsmengen beziehen. Im gewichteten Mittel liegt der Wert in Halle mit 
8,8 Prozent dicht an üblichen Ansätzen mit rund 10 Prozent (vgl. (BASt, 2013) mit 11 Prozent). 
Im Modell wird auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten daher für leichte 
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Nutzfahrzeuge ein pauschaler Anteil von 10 Prozent der Pkw-Menge modelliert und damit eine 
potenziell höhere Emission berücksichtigt. Nicht berücksichtigt in den Emissionsmodellierungen 
werden Reisebusse sowie Motorräder. 

Die Verkehrsmengen liegen für die drei Beispielstädte in allen Szenarien in stündlicher Auflö-
sung getrennt für Pkw, schwere Nutzfahrzeuge und Linienbusse vor. Für die Emissionsermitt-
lung ist außerdem die Verkehrsqualität zu berücksichtigen (vgl. Kapitel 2.2.3.2). 

2.2.3.2 Verkehrssituation 

Für die Ermittlung der Emissionen müssen sämtliche Straßenabschnitte einer Verkehrssituation 
zugewiesen werden. Die wesentlichen Verkehrssituationen des HBEFA in Innerortslagen sind: 

► Erschließungsstraßen (access-residential) 

► Sammelstraßen (local/collector) 

► Hauptverkehrsstraßen (distributor/secondary) 

► Magistralen (primary-city) 

Da die Tempo-30-Emissionsfaktoren nicht für den Typ „Magistralen“ vorliegen, wurden in den 
Modellen alle Straßen, die einer höheren Hierarchie zugeschrieben werden könnten, einheitlich 
als Hauptverkehrsstraßen definiert. Die Magistralen weisen durch bessere Fahrverläufe mit we-
niger Störungen, d. h. Halten und Beschleunigungsvorgängen, in der Regel niedrigere Emissio-
nen auf. 

Bei einer Modifikation der Straßen von einer „Magistrale Tempo 50“ zu einer „Hauptverkehrs-
straße Tempo 30“ würden absehbar die Effekte durch die geänderte Verkehrssituation die der 
geänderten Geschwindigkeit überwiegen. Um nur die Effekte der geänderten Regelgeschwindig-
keit innerorts zu bewerten, werden daher alle Straßen maximal als „Hauptverkehrsstraßen“ mo-
delliert. Dies führt im Modell tendenziell zu höheren absoluten Emissionen als in einer „korrek-
ten“ Modellierung, vorwiegend bewertungsrelevant ist im Rahmen des Projektes jedoch die 
Emissionsveränderung. 

Die „Hauptverkehrsstraße Tempo 30“ muss damit von der zweispurigen Hauptverkehrsstraße 
mit möglichem Parken am Fahrbahnrand, Einfluss durch Lichtsignalanlagen etc. bis hin zur Ma-
gistrale/Ringstraße (für die kein Emissionsfaktor für Tempo 30 besteht) alle möglichen Situatio-
nen abbilden. Eine genauere Zuordnung und Ermittlung der Effekte wäre nicht ohne eine Anpas-
sung des HBEFA möglich. 

Vorprüfung der Modellstädte und Zuweisung aus dem Verkehrsmodell 

Im Folgenden wird eine Hierarchisierung der Straßentypen der Städte aufgeführt, wie sie in ei-
ner ersten Untersuchung ermittelt wurde. In einem ersten Schritt wurde für die in den Verkehrs-
modellen hinterlegten Streckentypen („Linktype“)7 eine Klassifizierung vorgenommen, um eine 
mögliche Hierarchisierung der Innerortsstraßen zu erkennen. In Abbildung 11 sind die im Mo-
dell hinterlegten niedrigsten Klassen (potenzielle Erschließungsstraßen, ggf. Sammelstraßen) 
grau dargestellt. In der Farbdarstellung folgen dann Straßen in Magenta (potenzielle Sammel- 
oder Hauptverkehrsstraßen) sowie in der nächsten Hierarchiestufe in Blau (potenzielle Haupt-
verkehrsstraßen, städtische Magistralen, innerörtliche Bundesstraße etc.). Die Breite bzw. An-
zahl der Spuren aus dem Modell ist (sofern aus den Datensätzen ermittelbar) mit der Helligkeit 
 

7 Laut Handbuch Visum, PTV AG: „Die Streckentypen dienen der Netzklassifikation und ermöglichen die 
typbezogene Vergabe von Standardwerten.“ 
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dargestellt. Deutlich erkennbar ist eine Hierarchie, die für eine automatisierte Zuordnung der 
Verkehrssituation herangezogen werden kann. 

Abbildung 11:  Beispiel der hierarchischen Straßennetz-Gliederung in Halle (links), Göttingen 
(Mitte) und Ravensburg (rechts), ohne Maßstab 

       
Die Wahl der Straßentypen erfolgte für die Städte pauschalisiert anhand bestehender Daten aus 
den Verkehrsmodellen mit dem zuvor genannten Parameter „Linktype“. Die einzelnen Verkehrs-
modelle unterscheiden sich hierbei, sodass jeweils eine Anpassung der Zuweisungen notwendig 
war. Grundsätzlich wurden gleiche „Linktypes“ den gleichen Verkehrssituationen zugewiesen. 
Für Straßen außerorts wurden zudem die Verkehrssituationen „Landes- / Kreisstraße“, „Bun-
desstraße“ sowie „Bundesautobahn“ verwendet. Die Verkehrssituationen können durch die Pau-
schalisierung im Detail von den realen Gegebenheiten abweichen. Die Benennung der Verkehrs-
situationen bezieht sich auf die typischen Verkehrsabläufe, nicht auf die Baulastträgerschaft. 

Halle 

Für das Verkehrsmodell aus Halle ergibt sich anhand einer Zuweisung mittels „LinkTyp1“ die in 
Abbildung 12 dargestellte Hierarchie. Aufgrund der notwendigen Wahl der Emissionsfaktoren 
Tempo 30, die nur für Hauptverkehrsstraßen vorliegen, wurden keine „Städtischen Magistralen 
/ Ringstraßen“ im Modell gewählt. Der hinterlegte Typ „NVSbreit“ wurde als Sammelstraße in-
terpretiert. Die Mehrzahl der Abschnitte liegt als „NVSschmal“ vor, diese sind als Erschließungs-
straßen aufgenommen. Grundsätzlich zeigt sich ein plausibles Netz, das in den weiteren Berech-
nungen nicht weiter angepasst wird. 
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Abbildung 12: Straßentypen nach HBEFA in Halle – pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell 

 
Die dargestellten Straßentypen beziehen sich auf die im HBEFA genannten Straßentypen. Die Ermittlung er-
folgte pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell, kann lokal von den realen Gegebenheiten abweichen und ent-
spricht nicht unbedingt der Baulastträgerschaft. 

Göttingen 
Für Göttingen zeigte sich in der Hierarchie „LinkTyp2“ eine deutliche Konzentration auf typi-
scherweise als „Hauptverkehrsstraße“ bezeichnete Straßentypen (vgl. Abbildung 11, Magenta). 
Hiermit wäre innerstädtisch deutlich mehr als die Hälfte des Straßennetzes belegt gewesen, 
Sammel- und Erschließungsstraßen wären nur untergeordnet vertreten (vgl. Abbildung 11, 
Grau). 

Die in Abbildung 13 dargestellte Modellierung hat daher auf die im „LinkTyp1“ hinterlegten Ty-
pen zurückgegriffen. Hierbei ergeben sich jedoch in der obersten Hierarchiestufe sehr wenige 
Hauptverkehrsstraßen. Ansonsten zeigt sich eine passende Hierarchie ab Stufe der Hauptver-
kehrsstraßen. Insgesamt ist das modellierte Netz stark von Sammelstraßen geprägt, was auf-
grund der geringen Emissionsunterschiede zwischen Sammelstraße und Hauptverkehrsstraße 
fachlich zu vertreten ist. 
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Abbildung 13: Straßentypen nach HBEFA in Göttingen – pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell 

 
Die dargestellten Straßentypen beziehen sich auf die im HBEFA genannten Straßentypen. Die Ermittlung er-
folgte pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell, kann lokal von den realen Gegebenheiten abweichen und ent-
spricht nicht unbedingt der Baulastträgerschaft. 

Ravensburg 

Im Verkehrsmodell von Ravensburg war der „LinkTyp2“ nicht zu verwenden. Nach dem „Link-
Typ1“ wurden aus „Living Street“ die Erschließungsstraßen und aus „Residential“ die Sammel-
straßen abgeleitet. Eine teilweise weitere Zuordnung der „Residential“ zu Erschließungsstraßen 
wäre denkbar, ist aber nicht aus dem Modell abzuleiten und hätte jeweils eine fachliche Ein-
schätzung und händische Bearbeitung erfordert. Für die Hauptverkehrsstraßen liegen verschie-
dene Typen vor, wobei Straßen höherer Hierarchie innerorts (Magistrale, Bundesstraße) eben-
falls als Hauptverkehrsstraße modelliert wurden. Insgesamt zeigt die Hierarchie eine stimmige 
Verteilung der Straßentypen (Abbildung 14). Eine weitere Anpassung ist nicht notwendig. 
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Abbildung 14: Straßentypen nach HBEFA in Ravensburg – pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell 

 
Die dargestellten Straßentypen beziehen sich auf die im HBEFA genannten Straßentypen. Die Ermittlung er-
folgte pauschalisiert aus dem Verkehrsmodell, kann lokal von den realen Gegebenheiten abweichen und ent-
spricht nicht unbedingt der Baulastträgerschaft. 

2.2.3.3 Verkehrsfluss 

Der Verkehrsfluss wird anhand der stündlichen Auslastung der Streckenabschnitte aus den 
übermittelten Verkehrsmengen und einem Kapazitätsansatz für die Straße ermittelt. Es zeigte 
sich bei der Modellierung, dass die im VISUM-Verkehrsmodell hinterlegte Kapazität nicht immer 
ausreichend für eine Ermittlung der Auslastung für die Emissionsberechnung ist. 

Als Datengrundlage für die Kapazität wurde daher auf die im Handbuch zu IMMISem hinterlegten 
Kapazitäten zurückgegriffen (Tabelle 2). Das Modell IMMISem wird in einer Vielzahl von Luftrein-
halteplanungen in Deutschland genutzt, die Werte sind pauschalisiert. Mit dem gewählten An-
satz erhöht sich die Vergleichbarkeit des Modells mit der Luftreinhalteplanung. 

Tabelle 2: Kapazitäten pro Fahrspur nach Verkehrssituation (Auswahl) 

Verkehrssituation Kapazität in  
Kfz pro Spur und 

Stunde 

Agglomeration Hauptverkehrsstraße 800 

Agglomeration Sammelstraße 700 

Agglomeration Erschließungsstraße 600 

Daten aus Handbuch zu IMMISem, IVU Umwelt GmbH 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

56 

 

2.2.3.4 Geschwindigkeiten 

Für alle Straßenabschnitte liegen die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten aus Visum vor. Sofern 
eine Kombination von Verkehrssituation und Höchstgeschwindigkeit nicht in HBEFA 4.1 imple-
mentiert ist (Abbildung 8), wird eine abweichende Wahl getroffen. Dabei wird fachlich einge-
schätzt, welche Abweichung (Geschwindigkeit oder Verkehrssituation) die geringeren Abwei-
chungen der Emissionen hervorruft. 

2.2.3.5 Steigungen 

Für die Längsneigung sind nach HBEFA und TraNECaM Steigungen und Gefälle ab 2 Prozent zu 
berücksichtigen. Die Steigungen der Straßen werden aus den digitalen Geländemodellen ermit-
telt. Hierfür werden die Straßenzüge aus Visum, sofern notwendig, in kürzere Abschnitte von 
100 m unterteilt, um die jeweils lokale Steigung korrekt einzuschätzen. 

2.2.3.6 Weitere Parameter der Lärmberechnung 

Weitere lärmrelevante Parameter sind die Straßenoberflächen und die Lage der Fahrspuren 
(Abstand zur Straßenmitte). 

TraNECaM bietet eine große Auswahl an Straßenoberflächen, deren akustische Eigenschaften 
berücksichtigt werden können. In die Berechnung werden nur akustisch stark abweichende 
Oberflächen aufgenommen, d. h. Pflasterungen sowie lärmarme Asphalte. Da in den zur Verfü-
gung stehenden Daten aus der Lärmkartierung der Modellstädte keine relevanten Straßenab-
schnitte mit lärmmindernden Straßenoberflächen dokumentiert sind, wurde für diese einheit-
lich ein Splitt-Mastix-Asphalt angenommen. Für die bislang nicht kartierten Abschnitte wird 
ebenfalls von einem Splitt-Mastix-Asphalt ausgegangen. 

Für die Lärmberechnung relevant ist auch die Lage der Fahrstreifen relativ zur Straßenmitte. 
Diese werden in Anlehnung an die Klassifizierung der Straße (siehe Kapitel 2.2.3.2) gewählt. 
Hierzu werden je nach Straßentyp pauschalisierte, typische Werte pro Fahrspur angesetzt, die 
Anzahl der Fahrspuren wird entsprechend des Visum-Modells berücksichtigt. 

2.2.4 Kenngrößen für die Auswertung der Umweltwirkungen 

Die Auswertung der Umweltwirkungen erfolgt für Luftschadstoffe vereinbarungsgemäß emissi-
onsseitig: 

► Änderung der Emissionsfaktoren zur Bewertung der allgemeinen Auswirkungen der Maß-
nahme, 

► Veränderung der absoluten Emissionen, bezogen auf das Stadtgebiet, 

► Veränderungen der mittleren Emissionen pro Fahrzeugkilometer. 

Für den Lärm ist eine stadtweite Aggregation der Emissionsänderung hingegen nicht möglich. 
Zur Identifizierung von Überlagerungseffekten, die zu einer Änderung der Immissionen führen, 
ist jedoch eine lokale Bewertung der Emissionsänderung hilfreich. Die absoluten Emissionspegel 
sind ebenfalls nur für einen lokalen Vergleich (welche Straße dominiert die Immissionssitua-
tion) anzuwenden. Die Auswertung für den Lärm greift daher auf folgende Faktoren zurück: 

► Auswertung der resultierenden Emissionsfaktoren zur Bewertung der allgemeinen Auswir-
kungen der Maßnahmen, 
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► Veränderung der Betroffenheiten anhand der LKZ, bezogen auf das Stadtgebiet, um die Be-
lastung zu bewerten, 

► Veränderung der Betroffenheit, d. h. die Zu- und Abnahmen in den einzelnen Pegelklassen. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Verkehrliche Wirkungen 

3.1.1 Ergebnisse der Makrosimulation mit Visum 

Für die Beurteilung der Ergebnisse der Makrosimulation ist zunächst der Umfang der Tempo-
30-Regelungen von Bedeutung, also der längenmäßige Anteil der Strecken, an denen die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert wird. Abbildung 15 zeigt die betreffenden 
Streckenlängen in den drei Städten. Dabei wurden alle im Netzmodell abgebildeten Strecken in-
nerhalb der Verwaltungsgrenzen berücksichtigt. Die deutlichen Unterschiede erklären sich vor 
allem aus dem Anteil der besiedelten Flächen innerhalb des Gemeindegebiets. Dieser ist in 
Ravensburg am kleinsten, das Verwaltungsgebiet beinhaltet zahlreiche benachbarte Dörfer und 
land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Entsprechend hoch ist der Anteil außerorts gele-
gener Landstraßen, für die die reduzierte Innerortsgeschwindigkeit nicht anwendbar ist. Bei den 
Städten Göttingen und Halle ist dieser Anteil deutlich geringer. 

Abbildung 15: Von der auf 30 km/h reduzierten Regelgeschwindigkeit betroffene und sonstige 
Strecken in den Verkehrsmodellen 

 
Das Verhältnis bestehender Strecken mit Tempo 30 zu Strecken, auf denen infolge einer redu-
zierten Regelgeschwindigkeit Tempo 30 neu angeordnet wird, ist in allen drei Städten ähnlich 
und liegt bei ca. 1:3; die verminderte Regelgeschwindigkeit betrifft im Umkehrschluss ungefähr 
ein Viertel des innerörtlichen Straßennetzes. Dies deutet auf ähnliche Erschließungsstrukturen 
bzw. einen ähnlichen Aufbau der drei Verkehrsmodelle hin. 
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Die Verminderung der Regelgeschwindigkeit auf ungefähr einem Viertel des innerörtlichen Stra-
ßennetzes führt in den Modellen erwartungsgemäß zu sinkenden mittleren Reisegeschwindig-
keiten im motorisierten Verkehr (Tabelle 3). Grundlage der Auswertung sind relationale Kenn-
größen, die die Modelle für alle Beziehungen zwischen einzelnen Verkehrsbezirken ausgeben. 
Für die Angaben zum Quell- und Zielverkehr der Gemeinden bedeutet dies, dass die gesamte 
Streckenlänge bzw. Fahrzeit in die Berechnung eingeht, und nicht nur der Teil innerhalb der Ge-
meindegrenzen. Weiterhin ist zu beachten, dass es sich um Mittelwerte handelt, die mit dem 
Verkehrsaufkommen auf den jeweiligen Relationen gewichtet wurden. 

Vor dem Hintergrund der möglichen Auswirkungen von Tempo 30 auf die Kapazität der Knoten-
punkte ist der auf die Knotenpunkte entfallende Reisezeitanteil von Interesse. Der Knotenpunkt-
anteil an den Reisezeiten des MIV in den Modellen schwankt zwischen 5 und 19 Prozent. Um die 
gesamte MIV-Reisezeit um mehr als 1 Prozent zu verlängern, müsste die Verlustzeit an Knoten-
punkten also um mindestens 5,3 Prozent ansteigen (0,01 / 0,19 = 0,053). Die mögliche Verlänge-
rung der Verlustzeiten auf Abbiegebeziehungen infolge von Tempo 30 dürfte sich daher nur 
dann erheblich (über 5 Prozent) im Nachfrage- und Umlegungsmodell auswirken, wenn sie in 
Größenordnungen über 20 Prozent gerät. Ob dieser Fall realistisch ist, konnte im Rahmen dieser 
Studie nicht abschließend beantwortet werden (vgl. Kapitel 3.1.2.2). 

In den Modellen von Göttingen und Ravensburg kommt es durch Tempo 30 teilweise zu einer 
Abnahme der mittleren Reisezeiten und Reiseweiten im ÖPNV. Dieser Effekt kann durch einen 
sinkenden Anteil längerer Wege im ÖPNV hervorgerufen werden. 

Tabelle 3: Mittlere Reisegeschwindigkeiten, Reisezeiten und Reiseweiten in den Verkehrsmo-
dellen, im motorisierten Verkehr, Binnenverkehr (BV) und Quell- und Zielverkehr 
(QZV) der Beispielstädte 

 

Halle  
Referenz 

Änderung 
im Planfall 

Göttingen 
Referenz 

Änderung 
im Planfall 

Ravensburg 
Referenz 

Änderung 
im Planfall 

Reisegeschwin-
digkeit [km/h]       
BV ÖPNV 12,5 -0,3 12,4 -0,4 17,0 -1,9 
QZV ÖPNV 23,5 -0,5 28,2 -0,9 16,3 -0,3 
BV MIV 30,5 -4,4 24,0 -2,0 32,4 -0,1 
QZV MIV 55,8 -2,1 47,1 -1,0 47,9 0,0 
Reisezeit  
[Minuten]       
BV ÖPNV 24 +1,2 20 +0,6 30 +3,5 
QZV ÖPNV 45 +1,2 51 -0,4 37 +0,5 
BV MIV 9 +1,9 12 +1,1 9 +0,6 
QZV MIV 22 +1,5 34 +0,7 21 +0,4 
Reiseweite  
[km]       
BV ÖPNV 5,0 +0,1 4,1 0,0 8,6 -0,1 
QZV ÖPNV 17,9 +0,1 23,8 -0,9 9,9 -0,1 
BV MIV 4,7 +0,1 4,8 +0,0 4,7 +0,3 
QZV MIV 20,0 +0,6 26,9 +0,0 16,6 +0,3 

Die Fahrleistung in den Modellen wird durch Multiplikation der Streckenlänge mit der Verkehrs-
belastung für jede Strecke im Gemeindegebiet berechnet. Insgesamt sinkt die Fahrleistung im 
jeweiligen Gemeindegebiet infolge von Tempo 30 (Tabelle 4). Differenziert man die Fahrleistung 
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nach Innerorts- und Außerorts-Strecken, zeigt sich in den Modellen von Halle und Ravensburg 
innerorts ein Rückgang der Fahrleistung und außerorts ein Anstieg. Im Modell von Göttingen 
stellt sich innerorts wie außerorts ein ähnlich starker Rückgang der Fahrleistung ein. Die Unter-
schiede ergeben sich aus der jeweiligen Siedlungs- und Erschließungsstruktur: In Halle und 
Ravensburg stehen im Gemeindegebiet anbaufreie Alternativrouten ohne Geschwindigkeitsre-
duktion zur Verfügung, während sich der Verkehr in Göttingen auch innerhalb bebauter Berei-
che verlagert (vgl. Kapitel 3.1.1.1 ff.). 

Tabelle 4: Werktägliche Fahrleistung in den Verkehrsmodellen [Fzg-km/24h] 

 Halle Göttingen Ravensburg 
Alle Strecken    
Pkw-km Analysefall (Bestand) 2,1 Mio. km/24h 1,6 Mio. km/24h 1,1 Mio. km/24h 
Veränderung Pkw-km im  
Planfall T30 -2,5 % -2,7 % -0,5 % 
Veränderung Kfz-km im  
Planfall T30 -3,2 % -2,5 % -0,5 % 
Innerorts    
Pkw-km Analysefall (Bestand) 1,4 Mio. km/24h 1,1 Mio. km/24h 0,5 Mio. km/24h 
Veränderung Pkw-km im  
Planfall T30 -8,5 % -2,5 % -3,1 % 
Veränderung Kfz-km im  
Planfall T30 -9,0 % -2,3 % -3,1 % 
Außerorts    
Pkw-km Analysefall (Bestand) 0,7 Mio. km/24h 0,5 Mio. km/24h 0,7 Mio. km/24h 
Veränderung Pkw-km im  
Planfall T30 +9,4 % -3,0 % +1,3 % 
Veränderung Kfz-km im  
Planfall T30 +8,6 % -3,3 % +1,2 % 

Hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl hat die verminderte Regelgeschwindigkeit sinkende Anteile 
des motorisierten Verkehrs zugunsten der nichtmotorisierten Modi Fuß und Rad zur Folge (Ta-
belle 5). Der Effekt zeigt sich am stärksten in Halle. Dies korrespondiert mit der stärksten Re-
duktion der Reisegeschwindigkeit für den MIV in Halle (Tabelle 3). Beides wird dadurch begüns-
tigt, dass in größeren Städten tendenziell längere Strecken von der verminderten Regelge-
schwindigkeit betroffen sind. Die geringfügige Zunahme des MIV in Ravensburg kann durch die 
Reisezeitverlängerungen im ÖPNV hervorgerufen werden. 

Zu beachten ist, dass die in Tabelle 5 ausgewiesenen Modal-Split-Anteile nicht mit denen der be
treffenden Haushaltsbefragungen (Gerike, et al., 2019), (LK Argus, 2016), (brenner BERNARD, 
2018) vergleichbar sind, da die hier ausgewiesenen Wege auch die Wege von Einfahrenden in 
die Stadt berücksichtigen, die keine Einwohner sind. 

-

Tabelle 5: Modal Split im Quell-, Ziel- und Binnenverkehr (QZBV) der Beispielstädte 

 
Halle  

Referenz 
Göttingen 
Referenz 

Ravensburg 
Referenz 

Halle  
Planfall 

Göttingen 
Planfall 

Ravensburg 
Planfall 

NMIV 35,7 % 32,1 % 32,7 % +2,5 % +0,5 % +0,5 % 
MIV 47,5 %  55,0 %  61,2 %  -1,7 %  -0,5 %  +0,1 %  
ÖPNV 16,8 %  12,9 %  6,1 %  -0,8 %  -0,0 %  -0,6 %  

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in 
den Beispielstädten räumlich differenzierter betrachtet. 
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3.1.1.1 Halle 

Bei dem für die Stadt Halle verwendeten Verkehrsmodell handelt es sich um ein Prognosemo
dell, das nach Aussage der örtlichen Fachleute zur Darstellung der gegenwärtigen Verkehrssitu
ation geeigneter ist als das zugrunde liegende Analysemodell (yverkehrsplanung, 2016). Abbil
dung 16 zeigt die Verwaltungsgrenzen der Stadt Halle, die bebauten Bereiche und das Verkehrs
netzmodell. Die Strecken sind entsprechend der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Planfall 
farblich differenziert. Unterschieden wird zwischen Tempo 30 oder weniger im Bestand, Tempo 
30 im Planfall und Strecken mit höheren Geschwindigkeiten im Planfall. Abgesehen von kleine
ren anbaufreien Strecken sind im Planfall nur die B 80, die B 100 und die Europachaussee von 
der verminderten Regelgeschwindigkeit ausgenommen. 

-
-

-
-

-

Abbildung 16: Streckennetzmodell der Stadt Halle (Saale) – Planfall 30 km/h als Regelgeschwin-
digkeit. In Rot hervorgehoben sind Ausnahmen mit höherer Höchstgeschwindigkeit 

 
Deutliche Verlagerungswirkungen zeigen sich bei der Routenwahl im motorisierten Individual-
verkehr (Abbildung 17). Hauptverkehrsstraßen mit reduzierter zulässiger Höchstgeschwindig-
keit werden stark entlastet. Das betrifft z. B. die Bundesstraße 6 im Norden (Trothaer Straße, Pa-
racelsusstraße) und Südosten (Leipziger Chaussee), die Bundesstraße 91 im Süden (Mersebur-
ger Straße) und die L 159 im Westen (An der Magistrale). Geeignete Alternativrouten mit unver-
ändert höherer zulässiger Geschwindigkeit werden entsprechend stärker belastet, wie z. B. die 
Autobahn 14 (120-130 km/h), die Bundesstraße 100 (Berliner Chaussee, 50-100 km/h) und die 
Europachaussee im Osten (70 km/h) oder die Bundesstraße 80 (Eislebener Chaussee, 70-
100 km/h) im Westen.  

Im Zentrum werden einige Strecken stärker belastet, deren relative Attraktivität für den MIV 
durch die verminderte Regelgeschwindigkeit zunimmt, z. B. die Straße der Republik im Stadtteil 
Gesundbrunnen oder die Große Wallstraße in der nördlichen Innenstadt. Diese Effekte entste-
hen teilweise unterhalb der räumlichen Auflösung des Verkehrsnachfragemodells. Hier ist im 
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Einzelfall zu prüfen, ob es sich um einen plausiblen Hinweis auf mögliche nachteilige Verlage-
rungswirkungen oder eher ein rechnerisches Artefakt handelt. 

Abbildung 17: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Halle 

 
Um die Auswirkungen der veränderten Verkehrsnachfrage einerseits und der veränderten Rou-
tenwahl andererseits separat zu betrachten, wurden zwei weitere Modellrechnungen durchge-
führt. Den Effekt der Nachfrageveränderung zeigt die Umlegung der im Tempo 30 – Szenario be-
rechneten Verkehrsnachfrage im Netzmodell des Referenzfalls (Abbildung 18). Legt man die 
Verkehrsnachfrage des Referenzfalls im Netzmodell des Tempo 30 – Planfalls um, zeigen sich 
ausschließlich Effekte der veränderten Routenwahl (Abbildung 19). 

Die differenzierte Betrachtung zeigt, dass der verminderte MIV-Anteil im Modal Split für sich ge-
nommen einen schwachen, aber flächendeckenden Rückgang der Verkehrsbelastungen im Stadt-
gebiet zur Folge hätte (Abbildung 18). Dagegen sind infolge der veränderten Routenwahl deut-
lich stärkere Zu- und Abnahmen in der Verkehrsbelastung zu sehen (Abbildung 19). Ein Großteil 
der insgesamt zu beobachtenden Auswirkungen auf die Verkehrsbelastungen einzelner Strecken 
ist demnach auf die veränderte Routenwahl zurückzuführen. 

Dies zeigt sich auch in der Auswertung der Fahrleistung für verschiedene Streckentypen im 
Stadtgebiet in Tabelle 6. Eine rückläufige Fahrleistung ergibt sich für das Stadtgebiet und Inner-
ortsstrecken insgesamt. Die Fahrleistung sinkt auch auf Strecken, die im Bestand eine Höchstge-
schwindigkeit zwischen 30 und 50 km/h haben, da viele von diesen Strecken im Planfall von der 
reduzierten Regelgeschwindigkeit betroffen sind. Für die Strecken, deren zulässige Höchstge-
schwindigkeit im Planfall nicht verändert wird, steigt hingegen die Fahrleistung. Das betrifft 
auch Strecken, die bereits im Bestand eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h oder 
weniger haben. 
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Abbildung 18: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Halle infolge ver-
änderter Verkehrsnachfrage im MIV 
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Abbildung 19: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Halle infolge ver-
änderter Routenwahl im MIV 

 

Tabelle 6: Werktägliche Pkw-Fahrleistung im Visum-Modell Halle [Pkw-km/24h] 

 

a) Nachfrage  
Referenz 

Netz Referenz: 
Referenzszenario 

b) Nachfrage  
Referenz 

Netz Planfall: 
Routenwahl 

verändert 

c) Nachfrage  
Planfall 

Netz Referenz: 
Nachfrage 
verändert 

d) Nachfrage 
Planfall 

Netz Planfall: 
Routenwahl und 

Nachfrage 
verändert 

Gemeindegebiet gesamt 2.149.010 2.136.666 2.106.528 2.094.279 
innerorts 1.434.413 1.347.253 1.398.407 1.312.369 
außerorts 714.597 789.413 708.120 781.910 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 180.258 210.483 174.221 203.403 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Planfall (neu) 1.052.301 904.942 1.023.166 878.149 
alle Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 190.291 223.094 184.019 215.697 
alle Straßen über 30, bis 
50 km/h im Bestand 1.227.242 1.085.601 1.195.105 1.055.728 
alle Straßen über 50, bis 
80 km/h im Bestand 482.205 536.969 478.748 532.786 
alle Straßen über 
80 km/h im Bestand 249.273 291.002 248.656 290.068 
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3.1.1.2 Göttingen 

Das Verkehrsmodell für Göttingen wurde 2012 aufgebaut. 2016/2017 wurde das ÖPNV-Angebot 
im Modell aktualisiert (ARGUS, 2017). Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde das IV-Netz 
punktuell aktualisiert, eine neuerliche Kalibrierung des Modells ist jedoch erst nach der nächs
ten turnusmäßigen Mobilitätsbefragung vorgesehen. Für die lokale Verkehrsplanung sind die 
Ergebnisse daher nur eingeschränkt verwendbar.  zeigt die Modellierung der redu
zierten Regelgeschwindigkeit im Verwaltungsgebiet der Stadt Göttingen. Abgesehen von einigen 
anbaufreien Strecken sind nur die BAB A 7 und der Autobahnzubringer Göttingen Nord von der 
Maßnahme ausgenommen. 

Abbildung 20

-

-

Abbildung 20: Streckennetz der Stadt Göttingen. Hervorgehoben sind Ausnahmen von einer allge-
meinen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 

 
Deutliche Verlagerungswirkungen zeigen sich bei der Routenwahl im motorisierten Individual-
verkehr (Abbildung 21). Hauptverkehrsstraßen mit reduzierter zulässiger Höchstgeschwindig-
keit werden stark entlastet. Das betrifft z. B. die Bundesstraße 3 im Norden (Hannoversche 
Straße, Weender Landstraße) und die zentrale Ringstraße (Berliner Straße, Bürgerstraße), die 
Bundesstraße 3 im Westen (Groner Landstraße, Kasseler Landstraße) und die K 36 Otto-Bren-
ner-Straße sowie die Siekhöhenallee als Verlängerung der Otto-Brenner-Straße nach Süden pa-
rallel zur Autobahn A 7. Geeignete Alternativrouten mit unverändert höherer zulässiger Ge-
schwindigkeit werden entsprechend stärker belastet, wie z. B. die Autobahn A 7 im Westen.  

Ein nicht unerheblicher Teil der Verkehre wird jedoch auch ins nachgeordnete Netz verlagert, 
z. B. auf die Theodor-Heuss-Straße nördlich des Zentrums, die Merkelstraße östlich davon oder 
die beiderseits der Leine verlaufenden Straßen Maschmühlenweg und Pfalz-Grona-Breite. Zwar 
können die im Modell sichtbaren Verlagerungen auf den vorhandenen Verkehrsanlagen (Abbie-
gefahrstreifen etc.) vor Ort möglicherweise nicht in vollem Umfang abgewickelt werden, so dass 
sie sich nur teilweise in der Realität einstellen würden. Der modellierte Umfang ist jedoch ein 
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deutlicher Hinweis darauf, dass bei einer reduzierten Regelgeschwindigkeit flankierende Maß-
nahmen zur Verkehrslenkung in den betreffenden Bereichen geprüft werden sollten. 

Abbildung 21: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Göttingen 

 
Im Modell von Göttingen ist darüber hinaus zu beobachten, dass der Binnen-, Quell- und Zielver-
kehr des Gemeindegebiets im Szenario mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit insgesamt leicht 
rückläufig ist (um ca. 2.000 Wege/d). Neben einer veränderten Routenwahl mit einer mehr oder 
weniger weiträumigen Umgehung des Stadtgebiets ist auch eine veränderte Zielwahl zu be-
obachten. Einige Aktivitäten werden nicht in Göttingen, sondern andernorts durchgeführt. 

Die Auswirkungen, die die veränderte Verkehrsnachfrage einerseits und die veränderte Routen-
wahl andererseits auf die Belastungen haben, lassen sich auch separat visualisieren. Dazu wird 
die im Tempo 30 – Szenario berechnete Verkehrsnachfrage im Netzmodell des Referenzfalls um-
gelegt, um ausschließlich den Effekt der Nachfrageveränderung darzustellen (Abbildung 22). 
Legt man die Verkehrsnachfrage aus dem Referenzfall im Netzmodell des Tempo 30 – Planfalls 
um, zeigen sich ausschließlich Effekte der veränderten Routenwahl (Abbildung 23). 

Die veränderte Verkehrsnachfrage allein würde in Göttingen zu einem leichten Rückgang der 
Verkehrsbelastungen im Stadtgebiet sowie auf einigen radialen Strecken führen. Hier ergeben 
sich auch jenseits der Gemeindegrenzen leichte Abnahmen der Verkehrsbelastungen, was auf 
eine veränderte Verkehrsmittelwahl im Quell- und Zielverkehr der Stadt hinweist. Vereinzelt 
deuten sich auch Zunahmen an, z. B. in Abbildung 22 im Nordwesten bei Emmenhausen. Hier 
kann eine veränderte Zielwahl der Verkehre ursächlich sein. 

Wie beim Modell der Stadt Halle fallen auch in Göttingen die Auswirkungen der veränderten 
Routenwahl im MIV deutlich stärker aus. Die veränderte Routenwahl im MIV bestimmt entspre-
chend der Lage und dem Umfang weitgehend den Gesamteffekt. Innerorts führt die veränderte 
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Verkehrsnachfrage zu einer etwas stärkeren Verminderung der Pkw-Fahrleistung als die verän-
derte Routenwahl. Die Fahrleistung steigt aber außerorts infolge der Routenwahl nicht an (Ta-
belle 7), anders als beim Modell von Halle. Die Verlagerung geht im Modell Göttingen folglich 
weniger zu Lasten der Außerortsstrecken im Gemeindegebiet. Dazu trägt bei, dass sich die Rou-
tenwahl im Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehr weiträumig ändert und einen Rückgang der 
Verkehrsbelastung z. B. auf der B 27 im Osten und der B 3 im Westen hervorruft (Abbildung 23). 
Auf den Straßen, die bereits im Bestand eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h haben, nimmt 
die Fahrleistung in der Summe zu. 

Abbildung 22: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Göttingen infolge 
veränderter Verkehrsnachfrage 
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Abbildung 23: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Göttingen infolge 
veränderter Routenwahl im MIV 

 

Tabelle 7: Werktägliche Pkw-Fahrleistung im Visum-Modell Göttingen [Pkw-km/24h] 

 

a) Nachfrage  
Referenz 

Netz Referenz: 
Referenzszenario 

b) Nachfrage  
Referenz 

Netz Planfall: 
Routenwahl 

verändert 

c) Nachfrage  
Planfall 

Netz Referenz: 
Nachfrage 
verändert 

d) Nachfrage 
Planfall 

Netz Planfall: 
Routenwahl und 

Nachfrage 
verändert 

Gemeindegebiet gesamt 1.570.629 1.551.977 1.547.613 1.528.714 
Innerorts 1.115.687 1.104.938 1.098.093 1.087.593 
Außerorts 454.942 447.040 449.519 441.121 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 169.714 197.817 167.117 194.976 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Planfall (neu) 486.927 426.217 474.288 415.767 
alle Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 184.192 213.793 181.427 210.573 
alle Straßen über 30, bis 
50 km/h im Bestand 385.572 366.115 378.732 359.120 
alle Straßen über 50, bis 
80 km/h im Bestand 440.827 397.384 431.058 389.450 
alle Straßen über 
80 km/h im Bestand 560.038 574.685 556.396 569.571 
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Der Rückgang der Fahrleistung stellt sich im Rahmen dieser Modellbetrachtung etwas schwä
cher dar als in der 2014 im Rahmen des Klimaplan Verkehrsentwicklung (LK Argus, 2014) 
durchgeführten Modellrechnung zu einer reduzierten Regelgeschwindigkeit in Göttingen. In den 
damaligen Modellrechnungen lag der Rückgang der Fahrleistung bei ca. 4 Prozent, während er in 
dieser Studie unter 3 Prozent liegt ( ). Eine Vergleichbarkeit ist jedoch nur bedingt gege
ben, u. a. weil 2014 mit einem Prognosemodell und einer einfacheren Modellierungs- und Aus
wertungsmethodik gearbeitet wurde. 

Tabelle 7

-

-
-

3.1.1.3 Ravensburg 

Das Modell Ravensburg wurde im Rahmen der Luftreinhalteplanung entwickelt (IVU; brenner 
BERNARD, 2018) und seitdem punktuell fortgeschrieben. Die Verwendung im Rahmen dieser 
Studie erforderte eine flächendeckende Anpassung von Parametern des Streckennetzes, so dass 
die folgenden Ergebnisse nur in allgemeiner Form für die lokale Verkehrsplanung verwendet 
werden können. 

Abbildung 24: Streckennetz der Stadt Ravensburg. Hervorgehoben sind Ausnahmen von einer all-
gemeinen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 

 
Deutliche Verlagerungswirkungen zeigen sich bei der Routenwahl im motorisierten Individual-
verkehr (Abbildung 25). Hauptverkehrsstraßen mit reduzierter zulässiger Höchstgeschwindig-
keit werden stark entlastet. Das betrifft z. B. den Straßenzug Schussenstraße – Wilhelmstraße im 
Zentrum, die Wangener Straße im Südosten und die Hindenburgstraße im Süden. Geeignete Al-
ternativrouten mit unverändert höherer zulässiger Geschwindigkeit werden entsprechend stär-
ker belastet, wie z. B. die Bundesstraßen 30 und 33 im Westen oder die Bundesstraße 32 (Ulmer 
Straße) im Norden.  

In der weiteren Umgebung zeigt das Modell Verlagerungen im klassifizierten Straßennetz, die 
eine großräumige Umfahrung von Strecken mit reduzierter Geschwindigkeit andeuten, z. B. 
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zwischen der Bundesstraße 32 im Südwesten und der Landesstraße 288 im Westen. Diese Mo-
dell-Effekte sind kritisch zu betrachten, denn das Modell reagiert im genannten Beispiel auf eine 
Reisezeitdifferenz von weniger als 20 Sekunden auf der 8 bzw. 11 km langen Route zwischen 
Hefigkofen und Hochberg. 

Im Zentrum werden einige Strecken stärker belastet, deren relative Attraktivität durch die ver-
minderte Regelgeschwindigkeit zunimmt, z. B. die Weißenauer Straße als Abkürzung zwischen 
Hindenburg- und Jahnstraße. Diese Effekte entstehen teilweise unterhalb der räumlichen Auflö-
sung des Verkehrsnachfragemodells. Auch hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob es sich um einen 
plausiblen Hinweis auf mögliche nachteilige Wirkungen oder um ein rechnerisches Artefakt han-
delt. 

Abbildung 25: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Ravensburg 

 
Die Auswirkungen, die die veränderte Verkehrsnachfrage einerseits und die veränderte Routen-
wahl andererseits auf die Belastungen haben, lassen sich auch separat visualisieren. Dabei wird 
die im Tempo 30 – Szenario berechnete Verkehrsnachfrage im Netzmodell des Referenzfalls um-
gelegt, um ausschließlich den Effekt der Nachfrageveränderung darzustellen (Abbildung 26). 
Legt man die Verkehrsnachfrage aus dem Referenzfall im Netzmodell des Tempo 30 – Planfalls 
um, zeigen sich ausschließlich Effekte der veränderten Routenwahl (Abbildung 27). 

Die Veränderung der Nachfrage im Modell Ravensburg führt, für sich genommen, zu einem leich-
ten Anstieg der Pkw-Fahrleistung im Gemeindegebiet (Tabelle 8). Dieser korrespondiert mit 
dem geringfügigen Anstieg des MIV-Anteils im Modal Split (Tabelle 5). Wie bei den beiden ande-
ren Beispielkommunen sind die Effekte der veränderten Routenwahl wesentlich stärker. Die 
Routenwahleffekte gehen im Modell der Stadt Ravensburg stärker zu Lasten der Außerortsstre-
cken, auf denen die Fahrleistung deutlich ansteigt. 
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Abbildung 26: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Ravensburg in-
folge veränderter Verkehrsnachfrage 
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Abbildung 27: Zu- und Abnahmen der Verkehrsbelastungen [Kfz/24h] im Modell Ravensburg in-
folge veränderter Routenwahl im MIV 

 

Tabelle 8: Werktägliche Pkw-Fahrleistung im Visum-Modell Ravensburg [Pkw-km/24h] 

 

a) Nachfrage  
Referenz 

Netz Referenz: 
Referenzszenario 

b) Nachfrage  
Referenz 

Netz Planfall: 
Routenwahl 

verändert 

c) Nachfrage  
Planfall 

Netz Referenz: 
Nachfrage 
verändert 

d) Nachfrage 
Planfall 

Netz Planfall: 
Routenwahl und 

Nachfrage 
verändert 

Gemeindegebiet gesamt 1.140.755 1.133.552 1.143.278 1.135.180 
innerorts 457.017 440.638 459.328 442.674 
außerorts 683.739 692.914 683.950 692.506 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 102.175 111.970 103.087 112.842 
innerorts Straßen mit bis 
30 km/h im Planfall (neu) 274.363 247.836 275.178 248.221 
alle Straßen mit bis 
30 km/h im Bestand 110.972 121.505 111.918 122.418 
alle Straßen über 30, bis 
50 km/h im Bestand 488.362 469.122 489.779 470.214 
alle Straßen über 50, bis 
80 km/h im Bestand 115.892 108.739 116.590 109.196 
alle Straßen über 
80 km/h im Bestand 425.530 434.185 424.992 433.353 



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

73 

 

3.1.2 Ergebnisse der Mikrosimulation mit Vissim 

3.1.2.1 Verkehrssituation im Bestand 

Halle 

In Halle wurden zwei Streckenabschnitte im Norden der Stadt für die Mikrosimulation ausge-
wählt, auf der Trothaer Straße und auf der Ludwig-Wucherer-Straße (Abbildung 28).  

Die Ludwig-Wucherer-Straße ist eine Hauptnetzstrecke, die die Stadtteile Nördliche Innenstadt, 
Giebichenstein und Paulusviertel erschließt und verbindet (Stadt Halle, 2019). Den historisch 
gewachsenen Straßenquerschnitt teilen sich alle Verkehrssysteme einschließlich der Straßen
bahn, die zwar auf einem eigenen Gleiskörper fährt, der in Kreuzungsbereichen jedoch auch als 
Abbiegestreifen fungiert. Die werktägliche Verkehrsbelastung liegt im Bestand in einer Größen
ordnung von ca. 8.000 Kfz/24h. Die Verkehrsflusssimulation des Streckenabschnitts mit dem 
Knotenpunkt Martha-Brautzsch-Straße / Willy-Lohmann-Straße zeigt weder für die Verkehrs
zahlen des Referenz- noch des Planfallszenarios hohe Auslastungen. 

-

-

-

Die Trothaer Straße liegt ebenfalls im Norden der Stadt und dient als Landesstraße 50 der An-
bindung an das nordwestliche gelegene Umland. Die insgesamt vierstreifige Trothaer Straße ist 
als Engstelle in der Nord-Süd-Verkehrsachse mit Kapazitätsproblemen bekannt (Stadt Halle, 
2019). Die Straßenbahn wird im simulierten Abschnitt auf einem Kfz-Fahrstreifen geführt. Die 
werktägliche Verkehrsbelastung liegt im Bestand in einer Größenordnung von knapp 
20.000 Kfz/24h. Die Verkehrsflusssimulation des Streckenabschnitts Trothaer Straße in Halle 
mit dem signalisierten Knotenpunkt Seebener Straße zeigt sowohl für die Verkehrszahlen des 
Referenz- als auch des Planfallszenarios hohe Auslastungen auf den Knotenpunktzufahrten der 
Seebener Straße. Teilweise kommt es hier zu Überlastungen. 

Abbildung 28: Netzausschnitte der Verkehrsflusssimulationen für Halle – Ludwig-Wucherer-Straße 
(links) und Trothaer Straße (rechts) 
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Göttingen 

In Göttingen wurden Abschnitte der Weender Landstraße nördlich des Zentrums und der Geis-
mar Landstraße im Südosten der Stadt für die Mikrosimulation ausgewählt (Abbildung 29). 

Die Weender Landstraße hat als Bundesstraße 3 überregionale Verbindungs- und Erschlie-
ßungsfunktionen. Sie verfügt über zwei Fahrstreifen pro Richtung und einen Mittelstreifen, der 
in Knotenpunktbereichen durch Abbiegespuren oder Mittelinseln ersetzt wird. Westlich der We-
ender Straße finden sich vor allem gewerbliche Nutzungen und großflächiger Einzelhandel, auf 
der Ostseite werden über die Nebenstraßen auch Wohngebiete und stilles Gewerbe erschlossen. 
Die Verkehrsbelastung der Weender Straße liegt in Größenordnungen von 15-20.000 Kfz/24h. 
Die Verkehrsflusssimulation des Streckenabschnitts mit dem Knotenpunkt Daimlerstraße zeigt 
sowohl für das Referenz- als auch das Planfallszenario keine hohen Auslastungen. 

Die Geismar Landstraße verbindet als Landesstraße 569 das Göttinger Zentrum mit einer Reihe 
von Ortschaften im Südosten der Stadt, zudem erschließt sie die angrenzenden Stadtteile Loh-
berg und Geismar. Die Straße verfügt über einen Fahrstreifen pro Richtung. Die angrenzenden 
Flächen sind überwiegend mit aufgelockerter Wohn- und Mischgebietsbebauung mit vereinzel-
ten gewerblichen Nutzungen belegt. Die Verkehrsbelastung der Geismar Landstraße liegt im Be-
stand in Größenordnungen von 15-20.000 Kfz/24h. Die Verkehrsflusssimulation des Strecken-
abschnitts mit dem Knotenpunkt Danziger Straße / Breslauer Straße zeigt sowohl für die Ver-
kehrszahlen des Referenz- als auch des Planfallszenarios recht hohe Auslastungen. Im Plan-
fallszenario gibt es zweitweise Überlastungen auf den Knotenpunktzufahrten Breslauer Straße 
und Danziger Straße. 

Abbildung 29: Netzausschnitte der Verkehrsflusssimulationen für Göttingen – Geismar Landstraße 
(links) und Weender Landstraße (rechts) 
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Ravensburg 

In Ravensburg wurden ein Teil der Gartenstraße im Norden des Stadtgebietes und ein Teil der 
Seestraße südlich des Zentrums für die Mikrosimulation ausgewählt (Abbildung 30). 

Die Gartenstraße verbindet als vierstreifige Hauptverkehrsstraße das Zentrum von Ravensburg 
mit dem Zentrum der unmittelbar nördlich gelegenen Stadt Weingarten. Im simulierten Ab-
schnitt ist die Gartenstraße fast anbaufrei, die anliegenden Nutzungen werden über wenige Vor-
fahrten erschlossen. Dabei handelt es sich in erster Linie um großflächige Gewerbenutzungen. 
Im weiteren Umfeld schließen sich westlich weitere Gewerbegebiete und im Osten aufgelockerte 
Wohngebiete an. Die werktägliche Verkehrsbelastung der Gartenstraße liegt im Bestand in einer 
Größenordnung von ungefähr 20.000 Kfz/24h. Die Verkehrsflusssimulation des Streckenab-
schnitts mit dem Knotenpunkt O.E.W.-Straße / Am Sonnenbüchel zeigt sowohl für die Verkehrs-
zahlen des Referenz- aber vor allem des Planfallszenarios hohe Auslastungen auf der Knoten-
punktzufahrt Am Sonnenbüchel und zeitweise auch auf der O.E.W.-Straße. Mit den Verkehrsbe-
lastungen des Planfalls Tempo 30 ist die Zufahrt in der Spitzenstunde überlastet. 

Die Seestraße verbindet die historische Innenstadt von Ravensburg mit der Südstadt und über 
die Hindenburgstraße mit den überörtlichen Straßenverbindungen Richtung Süden (alte B 30). 
Im simulierten Bereich hat die Straße mit einem Fahrstreifen je Richtung und werktäglichen 
Verkehrsbelastungen in Größenordnungen von 6.000 Kfz/24h überwiegend Erschließungs- und 
Sammelfunktion. Die Verkehrsflusssimulation mit dem Knotenpunkt Goetheplatz / Tettnanger 
Straße zeigt sowohl für das Referenz- als auch das Planfallszenario geringe Auslastungen. Da auf 
diesem Streckenabschnitt die Radfahrenden mit dem Kfz-Verkehr auf der Straße fahren, zeigt 
sich bereits im Referenzszenario nur eine mittlere Geschwindigkeit von ca. 40 km/h. 

Abbildung 30: Netzausschnitte der Verkehrsflusssimulationen für Ravensburg – Seestraße (links) 
und Gartenstraße (rechts) 
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3.1.2.2 Fahrzeiten 

Die mittleren Fahrzeiten in den simulierten Netzausschnitten verlängern sich durch Tempo 30 
in allen drei Beispielstädten. Die in Abbildung 31 dargestellte relative Verlängerung der Fahrzei-
ten fällt für ÖPNV-Fahrzeuge geringer aus, da diese aufgrund der Haltestellen von vornherein 
länger unterwegs sind. Die in der Makrosimulation angesetzten Fahrzeitzuschläge für den ÖPNV 
in Höhe von 15 Prozent werden durch die Ergebnisse der Mikrosimulation bestätigt. 

Eine unmittelbare Vergleichbarkeit mit den Reisezeitverlängerungen in der Visum-Makrosimu-
lation besteht nicht, da die Reisezeit neben der reinen Fahrzeit, die hier analysiert wird, auch Zu- 
und Abgangszeiten zwischen Haustür und Fahrzeug sowie andere Reisezeitanteile wie z. B. 
Parksuchzeit im MIV berücksichtigt. Darüber hinaus ist nicht bekannt, wie repräsentativ die in 
der Mikrosimulation gemessene Fahrzeit für das Gesamtnetz ist und welcher Anteil der Zu-
wächse der verringerten Höchstgeschwindigkeit anzulasten ist und welcher Anteil eventuell 
veränderten Wartezeiten am Knotenpunkt. Auch die Frage, ob veränderte bzw. verlängerte War-
tezeiten am Knotenpunkt in der Makrosimulation zu berücksichtigten wären, lässt sich aus den 
Ergebnissen nicht stichhaltig beantworten. 

Abbildung 31: Veränderung der mittleren MIV- und ÖPNV-Fahrzeiten durch Tempo 30 

 
Der Simulationszeitraum ist für eine der Tagesstunden mit dem höchsten Verkehrsaufkommen 
gewählt, an auch sonst eher stark befahrenen Straßen. Geringere Zuwächse in der Fahrzeit erge-
ben sich auch aus niedrigen Geschwindigkeiten im Referenzfall. Im Fall der Seestraße in 
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Ravensburg sind die Geschwindigkeiten aufgrund des auf der Fahrbahn geführten Radverkehrs 
bereits im Referenzfall so niedrig, dass Tempo 30 nur noch zu geringen Zuwächsen in der Fahr-
zeit führt. 

In den meisten hier betrachteten Fällen ähneln sich die Effekte in beiden Fahrtrichtungen. Bei 
der Seestraße in Ravensburg, aber auch bei der Trothaer Straße in Halle ergeben sich die Asym-
metrien durch starke Abbiegeströme aus der Hauptrichtung, die nur in einer der beiden Rich-
tungen zu erheblichen Verzögerungen führen. 

Mit Ausnahme der Geismar Landstraße in Göttingen (Richtung 1) führt die Anpassung der Ver-
kehrsnachfrage im simulierten Netzausschnitt zu kürzeren Fahrzeiten. Bei der Geismar Land-
straße in Göttingen ist im Planfall mit angepassten Verkehrsströmen ein Anstieg der Fahrzeiten 
zu beobachten, der mit einer steigenden Anzahl Abbieger von und zur Breslauer Straße zusam-
menhängt; auch in der Summe steigt die Belastung des Knotenpunktes im Planfall. 

3.1.2.3 Zahl der Kfz-Halte im Zulauf signalisierter Knotenpunkte 

Als Zahl der Halte wird gemessen, wie oft ein Fahrzeug im Zulauf auf den betrachteten Knoten-
punkt anhalten bzw. auf eine Geschwindigkeit unterhalb eines entsprechend niedrigen Schwel-
lenwertes abbremsen muss. Halte jenseits der Haltelinie des signalisierten Knotens – also z. B. 
von Abbiegenden, die querenden Fußverkehr abwarten – konnten nicht berücksichtigt werden. 
Als Indiz für die flächendeckende Verstetigung des Verkehrsflusses ist dieser Auswertungspara-
meter in den hier betrachteten Netzausschnitten daher wenig geeignet. 

Die Anzahl der Halte pro Fahrzeug an signalisierten Knotenpunkten nimmt im Planfall mit redu-
zierter Geschwindigkeit in jeder Simulation zu; unter Berücksichtigung der veränderten Ver-
kehrsnachfrage geht sie in 8 von 12 Fällen zurück (Abbildung 32). Zu den 4 Fällen, in denen die 
Zahl der Halte zunimmt, zählen auch die Ergebnisse der Mikrosimulation für die Geismar Land-
straße. Dort steigt die Belastung des Knotens infolge der reduzierten Regelgeschwindigkeit 
durch vermehrte Abbiegende von und zur Breslauer Straße. 
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Abbildung 32: Veränderung Anzahl der Halte pro Fahrzeug im Simulationszeitraum 

 

3.1.2.4 Querungszeiten für zu Fuß Gehende abseits der Knotenpunkte und Trennwirkung 

Der Querungszeitbedarf von zu Fuß Gehenden auf freier Strecke steigt in Szenarien mit redu-
zierter Geschwindigkeit in 8 von 12 Fällen (Abbildung 33). Wird zusätzlich die Nachfrage im 
Netzausschnitt verändert, steigt der Querungszeitbedarf in 6 und sinkt in 6 Fällen. Die redu-
zierte Geschwindigkeit scheint hier einen eher nachteiligen Effekt auf die Verteilung von für die 
Querung geeigneten Zeitlücken im Fahrzeugstrom zu haben. Die Minderung der Verkehrsnach-
frage im Netzausschnitt begünstigt hingegen die Querung. 
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Abbildung 33: Veränderung der Querungszeiten im Fußverkehr abseits der Knotenpunkte 

 

3.1.2.5 Verkehrsstärken im Simulationszeitraum 

Die hier ausgewiesene Verkehrsstärke im Simulationszeitraum gibt die Anzahl der in der Mikro-
simulation innerhalb der simulierten Zeitfenster abgewickelten Kfz an. Diese Zahl kann deutlich 
unter der in die Simulationen eingespeisten Verkehrsnachfrage liegen, wenn diese von den Ver-
kehrsanlagen (Fahrbahnen, Lichtsignalanlagen usw.) im simulierten Zeitfenster nicht bewältigt 
werden kann. Insofern können die Verkehrsstärken im Simulationszeitraum als Indikator für die 
Kapazität des Knotenpunktes bzw. des Netzausschnittes interpretiert werden. 

Abbildung 34 zeigt die abgewickelten Verkehrsstärken nach der jeweiligen Beispielstadt auf-
summiert. Die Verminderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit allein hat demnach nur ei-
nen geringen Rückgang der Verkehrsstärken zur Folge. In den Simulationen für Halle und Göt-
tingen ergibt sich ein Rückgang um ca. 1 Prozent, in den Simulationen für Ravensburg sind die 
abgewickelten Verkehrsstärken unverändert. Der geringe Rückgang deutet auf Kapazitätseinbu-
ßen lediglich bei voll ausgelasteten Fahrstreifen hin. In der Regel ist jedoch in jeder Ampelphase 
nur eine Fahrbeziehung voll bzw. nahezu voll ausgelastet. 

Im Planfallszenario mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wird die vermin-
derte Verkehrsnachfrage aus den Visum-Modellrechnungen für Tempo 30 in die Simulationen 
eingespeist. Dementsprechend sinken auch die im Simulationszeitraum abgewickelten Ver-
kehrsstärken. 
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Abbildung 34: Mittlere Verkehrsstärke [Kfz] im Zeitraum der Mikrosimulation 

 

3.1.2.6 Fahrzeugfolgezeiten 

Die Fahrzeugfolgezeit misst den zeitlichen Abstand zwischen Fahrzeugen, die eine Haltelinie an 
einem signalisierten Knotenpunkt überfahren. Für die Kapazität eines signalisierten Knoten-
punktes sind kurze Fahrzeugfolgezeiten vorteilhaft; für die Bemessung von Grünphasen werden 
üblicherweise Fahrzeugfolgezeiten zwischen 1,8 und 2,0 Sekunden verwendet. Die Auswertung 
in Abbildung 35 umfasst alle im Simulationszeitraum gemessenen Fahrzeugfolgezeiten, wobei 
das erste Fahrzeug (keine Folgezeit) und Gelbfahrende (verboten) nicht berücksichtigt werden. 

Zunächst fällt auf, dass die mittleren Fahrzeugfolgezeiten in allen Simulationen deutlich über 
den Bemessungswerten liegen. Dies erklärt sich aus dem Umstand, dass auf nicht ausgelasteten 
Fahrstreifen deutlich längere Folgezeiten entstehen. 

Hinsichtlich der drei hier betrachteten Szenarien zeigt sich, dass die Verminderung der Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h bei gleichbleibender Verkehrsnachfrage im Netzausschnitt einen 
leichten Anstieg der Fahrzeugfolgezeiten zur Folge hat. Im Planfallszenario mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und verminderter Verkehrsnachfrage steigt die mittlere 
Fahrzeugfolgezeit stärker an. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den unveränder-
ten Grünphasen weniger Fahrzeuge abzuwickeln sind. Eine im Einzelfall ggf. gemäß HBS not-
wendige Anpassung der LSA-Steuerung an Tempo 30 bzw. an die infolgedessen veränderten 
Verkehrsbelastungen wird in den Mikrosimulationen nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 35: Mittlere Fahrzeugfolgezeit [Sek.] an signalisierten Knoten, ohne erstes Fahrzeug, 
ohne Gelbfahrende 

 

3.1.3 Verkehrssicherheit 

Die quantitativen Ansätze zur Beschreibung ernster und tödlicher Unfallrisiken stützen sich be-
zeichnenderweise vor allem auf die Einflussgröße Geschwindigkeit. Dabei hat sich zuletzt das 
Exponentialmodell von Elvik durchgesetzt, mit der Geschwindigkeit im Exponenten (Elvik, 
2020), (Van den Berghe, et al., 2020): 

Unfallrisiko 𝑟 = 𝑐 ∗ 𝑒�∗�  

mit: v: Geschwindigkeit (beim Aufprall) 
c: Konstante ohne Bezug zur Geschwindigkeit, kann z. B. zur Abschätzung verän
derter Unfallzahlen in Abhängigkeit von veränderten Geschwindigkeiten verwen
det werden (ITF/OECD, 2018) 

-
-

β: Funktionsparameter (β = 0.08 für tödliche Unfälle, β = 0.06 für Verletzungen) 

Bei der Abschätzung der Unfallrisiken ist nicht nur die mittlere Geschwindigkeit, sondern auch 
die Verteilung der gefahrenen Geschwindigkeiten zu beachten (Elvik, 2019). Da sich eine ver
minderte Höchstgeschwindigkeit am stärksten auf die schnellsten gefahrenen Geschwindigke -i
ten auswirkt, ist der Sicherheitseffekt einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit unter Umstän
den stärker, als es der formelmäßige Zusammenhang zunächst vermuten lässt.  

-

-
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Bei Unfällen von Kfz und zu Fuß Gehenden überleben laut (OECD; ECMT, 2006) 90 Prozent den 
Zusammenstoß bei Tempo 30. Bei Tempo 50 überleben nur noch 20 Prozent. Einer jüngeren 
Studie von (Tefft, 2011) zufolge liegt das Todesrisiko für eine 45 Jahre alte Person bei einer Kol
lision mit 32 km/h bei 25 Prozent, bei 53 km/h bei 75 Prozent. Wo Konflikte zwischen Kfz und 
ungeschützten Verkehrsteilnehmenden möglich sind, ist die höchste als sicher anzusehende Ge
schwindigkeit 30 km/h (Van den Berghe, et al., 2020).  

-

-

Zwar wurde beobachtet, dass mit der Geschwindigkeit auch der Anteil der Fahrzeuge sinkt, die 
einen angemessenen Sicherheitsabstand einhalten (Retzko, et al., 2000) . Im Allgemeinen haben 
jedoch alle jüngeren Studien über Geschwindigkeitsreduktionen eine Verminderung der Unfälle 
gezeigt (Cleland, et al., 2020), (Van den Berghe, et al., 2020). Für die Reduktion der Höchstge
schwindigkeit von 50 auf 30 km/h berichten (Wegman, et al., 2012) eine Reduktion der Unfall
opfer um etwa 25 Prozent. In Edinburgh wurde nach Ausweitung der 20 m/h-Bereiche ein Rück
gang der Verletzten um 35 Prozent beobachtet (Milton, et al., 2021). In Helsinki wurde Tempo 
30 im Jahr 2018 als Teil der „Vision Zero“-Strategie beschlossen und mit Beginn des Jahres 2019 
im Stadtgebiet eingeführt. In 2019 wurde dort erstmals keine zu Fuß gehende oder radfahrende 
Person bei einem Verkehrsunfall getötet (Keine Verkehrstoten: Was Helsinki richtig macht, 
2020).  

8

-
-

-

Einfluss haben auch wahrnehmungspsychologische Aspekte. Die Schweizer Beratungsstelle für 
Unfallverhütung (BFU) zählt zu den Ursachen der erhöhten Unfallgefahr die zunehmende Menge 
an Informationen, die bei höheren Geschwindigkeiten zu verarbeiten ist (BFU, 2020). (Wann, et 
al., 2011) stellen fest, dass schnellere Fahrzeuge im Augenwinkel eher als stationär wahrgenom-
men werden und daher weniger auffallen. Demnach bemerken Kinder ein Fahrzeug, dass sich 
schneller als mit 25 m/h (ca. 40 km/h) nähert, nicht zuverlässig. Auch haben Kinder im Grund-
schulalter Schwierigkeiten, die Gefährdung durch schnellere Fahrzeuge richtig einzuschätzen. In 
einer Studie von (Leung, et al., 2021) stieg die Wahrscheinlichkeit kritischer Fehlentscheidungen 
je 1 km/h Fahrzeuggeschwindigkeit um über 4 Prozent. Dabei stellen insbesondere Fahrzeuge 
auf der gegenüberliegenden Fahrbahn eine Gefahr dar. 

Trotz der umfangreichen Literatur zum Thema Geschwindigkeit und Verkehrssicherheit ist es 
nicht ohne weiteres möglich, mit Hilfe von Visum- oder Vissim-Modellen die Verkehrssicherheit 
oder entsprechende Kenngrößen (Anzahl Unfallopfer o. ä.) zu berechnen. Selbst für die Abschät-
zung der relativen Veränderung wären neben örtlichen Unfalldaten flächendeckende Angaben 
zur Exposition von zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und anderen ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden erforderlich, die in den wenigsten Städten verfügbar sind. 

3.1.4 Optimierung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit für den Fuß- und Radverkehr 

Um die Vorteile einer generell reduzierten Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h für den Fuß- und 
Radverkehr ausschöpfen zu können und unerwünschte Verkehrsverlagerungen ins Nebennetz 
zu vermeiden, bieten sich in Ergänzung zur verminderten Regelgeschwindigkeit begleitende 
Maßnahmen an. 

In allgemeiner administrativer Hinsicht könnten dies Änderungen an der Straßenverkehrsord-
nung sein, wie sie Anfang 2022 in Großbritannien in Kraft getreten sind: Diese beinhalten unter 
anderem eine ausdrücklich an das mit dem Fahrzeug verbundene Gefahrenpotential geknüpfte 
Verantwortung bzw. Schuldfähigkeit (Highway Code update comes into force in England, 
Scotland and Wales, 2022), (GOV.UK, 2022). Diese Änderungen passen gut zur Einführung von 
 

8 Dies muss jedoch nicht zwangsläufig zu niedrigeren mittleren Fahrzeugfolgezeiten führen, wie die Mik-
rosimulationen zeigen (vgl. Kapitel 3.1.2.6, Seite 68) 
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Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, was in Graz zu einem verbesserten Sicherheitsgefühl und 
gestiegenen Selbstbewusstsein der zu Fuß Gehenden und Radfahrenden geführt hat und zu ei-
nem kooperativeren Verhalten von Kfz und Radfahrenden bei Überholvorgängen (Pischinger, et 
al., 1995). 

Vor Ort kann der nichtmotorisierte Verkehr durch eine Verbesserung der gefühlten und tatsäch
lichen Sicherheit und durch Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur bzw. des Straßenraumes 
gefördert werden. Dabei gehen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Sen
kung der gefahrenen Geschwindigkeiten sowie zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs viel
fach Hand in Hand. Die bauliche Gestaltung einer Straße hat erheblichen Einfluss auf die gefahre
nen Geschwindigkeiten (PIARC, 2016) (Van den Berghe, et al., 2020). Ein Bericht der OECD listet 
Portale, Inseln, Engstellen, Kreisverkehrsplätze, Schwellen und Kissen, Aufpflasterungen an Que
rungsstellen und Knotenpunkten, Poller und Fahrbahnmarkierungen sowie angepasste Signali-
sierungen als geeignete Maßnahmen auf (OECD; ECMT, 2006). Mittelinseln als Querungshilfe er
höhen nicht nur die Sicherheit der zu Fuß Gehenden beim Queren der Straßen erheblich, son
dern können auch eine Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeiten bewirken (Furth, et al., 
2021). Kleinere Kurvenradien an Einmündungen können zu einer Verminderung der Fußver
kehrsunfälle beitragen (Fitzpatrick, et al., 2022). Laut (Wegman, et al., 2012) reduzieren farbige 
Radwegfurten die Anzahl der Kollisionen mit Fahrradbeteiligung um 20 Prozent. Darüber hinaus 
empfehlen sie die Signalisierung oder Aufpflasterung von Knotenpunkten und die Anlage von 
Kreisverkehrsplätzen zugunsten der Sicherheit des Radverkehrs. Aufpflasterungen und Mittelin
seln eignen sich auch punktuell, um die Begrenzung der Tempo-30-Bereiche deutlich zu machen 
(Bassani, et al., 2020). 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

Untersuchungen von Determinanten der Unfallrisiken im Radverkehr zeigen häufig einen über
ragenden Einfluss der Radinfrastruktur (Aldred, et al., 2018), (Mukoko, et al., 2020), (Kapousizis, 
et al., 2021). Die Schwere der Unfälle von Radfahrenden steigt mit der Geschwindigkeit der be
teiligten Kfz (Liu, et al., 2020). Bei der Umgestaltung von Straßenräumen kann die Einrichtung 
von Einbahnstraßen die Verkehrssicherheit für Rad- und Fußverkehr deutlich verbessern, da 
querender Fußverkehr nur auf eine Richtung achten muss und Straßenraum für anderweitige 
Zwecke frei wird (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2021). 

-

-

Eine weitere Möglichkeit, die Sicherheit des Radverkehrs zu erhöhen und das Geschwindigkeits
niveau zu senken, besteht im Einsatz von Schutzstreifen für Radfahrende oder Radfahrstreifen. 
Dabei wirkt sich eine ausreichende Breite der Radverkehrsanlagen positiv auf die Verkehrssi-
cherheit der Radfahrenden aus (Richter, et al., 2019). Bei Schutzstreifen ist in der Regel ein Be
gegnungsfall Pkw/Pkw ohne Nutzung der Schutzstreifen zu ermöglichen. In Nebenstraßen mit 
Tempo 30 als Strecken- oder Zonenanordnung kommen auch baulich und farblich, z. B. durch 
Pflasterung oder Asphalteinfärbung, abgesetzte Randbereiche infrage, die suggerieren, dass 
diese dem Radverkehr vorbehalten sind. Die Effekte auf Geschwindigkeiten, Abstände beim 
Überholen etc. sind jedoch nicht eindeutig (Williams, et al., 2021) (Baert, et al., 2022).  

-

-

Durch Kombination gestalterisch abgesetzter Streifen für Radfahrende mit der Anordnung als 
Fahrradstraße oder Fahrradzone ergibt sich eine Situation, bei der auf die Gewährleistung des 
Begegnungsfalls zwischen den markierten Randbereichen verzichtet werden kann. Im Begeg
nungsfall müssen Kfz ggf. anhalten und Fahrräder passieren lassen, bevor ein Ausweichmanöver 
erfolgen kann (Abbildung 36). Ein Praxisleitfaden empfiehlt für Fahrradstraßen dementspre
chend eine Mindestfahrgassenbreite von 3,50 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden 
Verkehr, wobei nötigenfalls Ausweichstellen vorgesehen werden können (Klein, et al., 2021). In 
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass für die Anordnung einer Fahrradstraße laut VwV
StVO bereits eine der drei genannten Voraussetzungen ausreichend ist – eine untergeordnete 

-

-

-
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Bedeutung für den Kfz-Verkehr, eine bestehende oder erwartete hohe Fahrradverkehrsdichte 
oder eine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr.9 

Um das unbewusste Beschleunigen von Kfz auf Strecken mit reduzierter Geschwindigkeit zu un-
terbinden, ist eine Verschwenkung oder optische Abschnittbildung, z. B. durch Gehwegvorstre-
ckungen und Bepflanzung an geradlinigen Streckenabschnitten sinnvoll. Auch die Begrenzung 
der Sichtweiten und die Blickführung hin zu ungeschützten Verkehrsteilnehmenden kann die 
Beachtung der Geschwindigkeitsbeschränkungen verbessern (PIARC, 2016). 

Abbildung 36: Gestaltung einer Fahrradstraße in Senftenberg (Foto Tobias Klein, difu) 

 
Einer Verlagerung des Kfz-Verkehrs ins Wohnquartier können Anordnungen von verkehrsber -u
higten Bereichen, Begegnungszonen mit Tempo 20 und auch modale Filter wie Diagonalsperren 
vorbeugen, die lediglich den Fuß- und Radverkehr passieren lassen (Aichinger, et al., 2020). 
Durch Straßenraumumgestaltungen mit Einsatz von attraktiven Aufenthaltsbereichen, Straßen-
möbeln sowie (mobilen) Bäumen und Sträuchern lässt sich erreichen, dass sich Radfahrende 
und zu Fuß Gehende eingeladen fühlen, Kfz-Fahrende diese Bereiche für eine Durchfahrt aber 
meiden oder zumindest äußerst vorsichtig befahren (Aichinger, et al., 2017). Im Einzelfall ist die 
Einrichtung einer (unechten) Einbahnstraße mit Freigabe des Radverkehrs in der Lage, Kraft
fahrzeuge am Ausweichen ins Nebennetz zu hindern, ohne die direkten Routen des Radverkehrs 
zu unterbrechen. 

-

 

9 VwV-StVO zu Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße, I. 
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3.1.5 Fazit zu den verkehrlichen Wirkungen 

Die verminderte Regelgeschwindigkeit wirkt sich in allen drei Makrosimulationen auf zentrale 
Kenngrößen aus: 

► In allen drei Beispielkommunen sinken die mittleren Reisegeschwindigkeiten im motori-
sierten Individualverkehr (MIV). Die Rückgänge liegen im Binnenverkehr bei -0,1 km/h im 
Modell der Stadt Ravensburg, -2,0 km/h in Göttingen und -4,4 km/h in Halle.  

► Dabei steigen im Binnenverkehr die mittleren Reisezeiten des MIV um 0,6 Minuten in 
Ravensburg, um 1,1 Minuten in Göttingen und 1,9 Minuten in Halle. 

► Damit einher geht tendenziell eine Reduzierung des MIV im Modal Split um 0,5 Prozent-
punkte in Göttingen und 1,7 Prozentpunkte in Halle. Lediglich in Ravensburg bleibt der MIV-
Anteil nahezu unverändert, hier ist auch der Anteil der auf 30 km/h reduzierten Strecken am 
geringsten. Der Anteil des nicht-motorisierten Verkehrs steigt in Ravensburg und Göttingen 
um 0,5 Prozentpunkte und in Halle um 2,5 Prozentpunkte (Tabelle 9). 

► In geringem Ausmaß ist auch eine veränderte Zielwahl zu beobachten, bei der relativ besser 
für den MIV erschlossene Bereiche und deren Nutzungen bevorzugt aufgesucht werden. 

► Deutlichere Auswirkungen sind in der Routenwahl des MIV zu beobachten. Strecken mit un-
veränderter zulässiger Höchstgeschwindigkeit werden zum Teil erheblich stärker belastet. 
Es kommt dabei auch zu einer Verlängerung der mittleren Reiseweiten im MIV, indem grö-
ßere Routenanteile auf Strecken mit unverändert hoher Geschwindigkeit entfallen. 

► Innerhalb der drei Beispielkommunen geht die Fahrleistung, d. h. die Summe der täglich mit 
Pkw, leichten (LNF) und schweren Nutzfahrzeugen (SNF) gefahrenen Strecken, leicht zu-
rück: in Ravensburg um 0,5, in Göttingen um 2,5 und in Halle um 3,2 Prozentpunkte. 

Tabelle 9: Fahrleistung des motorisierten Individualverkehrs in Analyse- und Planfall mit 
Tempo 30 

Fahrleistung Pkw-Verkehr Kfz-Verkehr 
[km/Werktag] Halle Göttingen Ravensburg Halle Göttingen Ravensburg 
Analysefall 2.149.010 1.570.629 1.140.755 2.316.014 1.741.852 1.263.775 
Planfall 2.094.279 1.528.714 1.135.180 2.242.884 1.697.658 1.257.591 
Änderung der 
Fahrleistung [%] -2,5 % -2,7 % -0,5 % -3,2 % -2,5 % -0,5 % 

Hervorzuheben ist, dass die Verkehrsmodelle keine langfristigen Mobilitätsentscheidungen wie 
den Erwerb oder die Abschaffung privater Pkw abbilden. Derartige Entwicklungen könnten ei-
nige der modellierten Effekte verstärken. 

Für die Modellierungspraxis ist festzuhalten, dass ein aktuelles Visum-Verkehrsnetzmodell er-
forderlich ist, in dem sowohl das Streckennetz im Planungsraum als auch das Netz in den umlie-
genden Bereichen realitätsnah mit aktuellen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten abgebildet ist. 
Die einfache Reduktion der Geschwindigkeit im unbelasteten Netz in Visum führt zu einer unre-
alistischen Überschätzung der Auswirkungen einer rein straßenverkehrsbehördlichen Maß-
nahme, die nicht durch bauliche Anpassungen unterstützt wird. Um die Auswirkungen der ver-
minderten Regelgeschwindigkeit nicht zu überschätzen, können wie in dieser Studie gesonderte 
Auslastungsfunktionen entwickelt werden. Alternativ können die zulässigen Höchstgeschwin-
digkeiten, die streckentypspezifisch in Visum hinterlegt sind, reduziert werden – sofern der Auf-
bau des Netzes und eine konsequent systematische Verwendung der Streckentypen eine 
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realistische Darstellung des Planfalls gestatten. Eine Anpassung der Kapazitäten oder Wartezei-
ten an Knotenpunkten scheint auf Grundlage der hier durchgeführten Mikrosimulationen nicht 
erforderlich. Da die Routenwahleffekte in den Visum-Modellen deutlich stärkere Effekte auf die 
Verkehrsbelastung einzelner Strecken haben als die Nachfrageeffekte (Ziel- und Verkehrsmittel-
wahl), scheint es für kleinere Gemeinden statthaft, die Auswirkungen einer verminderten Regel-
geschwindigkeit mit reinen Umlegungsmodellen zu untersuchen. Eine hinreichend genaue, flä-
chendeckende Identifikation von Straßen, die infolge veränderter Routenwahl problematische 
Verkehrszuwächse erfahren könnten, ist auch unter Vernachlässigung der Nachfrageeffekte 
möglich. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass die Verkehrsmodellierung „den politischen Entschei-
dungsprozess unterstützen, nicht aufhalten“ sollte (Schlaich, 2022). 

Die Reduktion der Regelgeschwindigkeit führt in den Modellen zu räumlichen Verkehrsverlage-
rungen, die zunächst geprüft und im Falle einer Verifizierung durch geeignete flankierende Maß-
nahmen kompensiert werden sollten. Zu überprüfen wären die modellierten Belastungen hin-
sichtlich Plausibilität, verkehrstechnischer Abwickelbarkeit und städtebaulicher Verträglichkeit. 
Die Modelle zeigen diejenigen Straßenzüge auf, die für den Fall einer reduzierten Regelge-
schwindigkeit besondere Beachtung verdienen und deren Verkehrsbelastung unter Umständen 
durch flankierende Maßnahmen gesteuert werden muss. 

Die Ergebnisse der Mikrosimulation der einzelnen Streckenabschnitte zeigen, dass trotz der bei 
der Streckenauswahl gesetzten gleichen Randbedingungen ein Vergleich untereinander schwie-
rig ist. Die örtlichen Gegebenheiten, die Verkehrsbelastungen in den einzelnen Szenarien und die 
dafür vorliegenden Datengrundlagen variieren zu stark, als dass mehr als eine Tendenz bei den 
ermittelten Kenngrößen abzuleiten ist. Die mittleren Fahrzeiten des MIV und des ÖPNV steigen 
bei einer Reduktion auf Tempo 30 in fast allen simulierten Streckenabschnitten. In den meisten 
Fällen ergibt sich im Planfallszenario durch Tempo 30 eine Verringerung der Verkehrsbelastung, 
wodurch die mittlere Fahrzeiterhöhung geringer ausfällt. Wie stark die Fahrzeiterhöhung aus-
fällt, hängt u. a. von der mittleren Geschwindigkeit im Ausgangszustand, der Höhe der Verkehrs-
belastungsänderung, aber auch der generellen Auslastung des Streckenabschnitts und vor allem 
des Knotenpunkts ab.  

Auswirkungen von Tempo 30 auf den Verkehr – Praxisberichte 

-
-

-
-

-
-

Zahlreiche Veröffentlichungen unterscheiden allerdings nicht explizit zwischen örtlich gemessenen 
Geschwindigkeiten und mittleren Reisegeschwindigkeiten. In Brighton wurde beispielsweise ein 
Rückgang der mittleren Geschwindigkeiten von 1.6 Meilen pro Stunde gemessen, aber örtliche 

In der Praxis hat die Verminderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in bebauten Gebieten 
einen geringeren Rückgang der gefahrenen Geschwindigkeiten zur Folge. Einer Meta-Studie der 
OECD zufolge führt eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 10 km/h zu einer 
Verminderung der durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3-4 km/h (OECD; ECMT, 2006). Umge
kehrt wurden bereits bei der Einführung von Tempo-30-Zonen in den 1980er Jahren nur Reisezeit
verlängerungen von ca. 3 Prozent beobachtet (Huber, et al., 2020), (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 
2018) berichten von Reisezeitverlängerungen von ca. 1 Minute pro Weg. 

Teilweise sind die gefahrenen Geschwindigkeiten schon vor der Reduktion der zulässigen Höchst
geschwindigkeiten geringer (SR, 2022). Eine weitere Ursache mag sein, dass die Geschwindigkeits
beschränkungen nicht exakt befolgt werden – zwei Drittel der Kraftfahrenden in Deutschland ge
ben an, in bebauten Gebieten schneller als erlaubt zu fahren (Van den Berghe, et al., 2020). In ei
ner Studie aus Großbritannien beachtete immerhin die Hälfte der Fahrzeuge die verminderte 
Höchstgeschwindigkeit (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018). 
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Geschwindigkeitsreduktionen von bis zu 9.0 Meilen pro Stunde (Atkins; AECOM; Maher, Mike, 
2018). Bei der Einführung von Tempo 30 auf einigen Berliner Hauptverkehrsstraßen wurden Ge
schwindigkeitsreduktionen, differenziert nach örtlicher und Reisegeschwindigkeit, in ähnlichen 
Größenordnungen beobachtet (Senatsverwaltung für Umwelt, 2021). Dazu kommt, dass unter
schiedliche Auswertungszeitintervalle und statistische Kenngrößen (Mittelwert, Median etc.) ver
wendet werden. Nichtsdestotrotz werden die Auswirkungen auf die Reisezeit in der Regel über
schätzt (OECD; ECMT, 2006). 

Im Rahmen der Evaluation eines Geschwindigkeitskonzepts in Münster mit örtlicher Reduktion der 
Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30°km/h wurde keine Veränderung der Verkehrsbelastungen 
über 10 Prozent erfasst (Spiekermann; Müller-BBM, 2020). In Berlin wurde bereits vorab festge
stellt, dass die Alternativen zu den von der Geschwindigkeitsreduktion betroffenen Straßen keine 
konkurrenzfähigen Reisezeiten bieten, so dass Verkehrsverlagerungen weder erwartet noch beo
bachtet wurden (Senatsverwaltung für Umwelt, 2021). In Folge einer flächendeckenden Geschwin
digkeitsreduktion in Brighton (UK) wurden hingegen Entlastungen von Hauptverkehrsstraßen um 
4 Prozent und Mehrbelastungen von nachrangigen Straßen um 8 Prozent festgestellt (Atkins; 
AECOM; Maher, Mike, 2018). In Graz gaben Befragte nur für 1,5 Prozent der Wege eine wegen 
Tempo 30 veränderte Routenwahl an (Pischinger, et al., 1995). 

Eine Mikrosimulation von Tempo 30 in Wohngebieten in Braunschweig hatte eine leichte Reduk
tion des MIV-Anteils im Modal Split um rund 3 Prozentpunkte zur Folge (Benefits of using 
microscopic models for simulating air quality management measures, 2016). Die Studie von 
(Atkins; AECOM; Maher, Mike, 2018) konnte in den verfügbaren Daten keinen Modal Shift feststel
len; Teilnehmende einer Befragung äußerten jedoch zu 5 Prozent, sie würde infolge der 20 m/h 
Regelung mehr zu Fuß gehen, 2 Prozent gaben an, mehr Rad zu fahren. In Graz wurde im Rahmen 
einer begleitenden Haushaltsbefragung kein Verkehrsmittelwechsel mit der großflächigen Einfüh
rung von Tempo 30 begründet (Pischinger, et al., 1995). 

Die Trennwirkung von Straßen wird nach einer Studie von (Retzko, et al., 2000) nicht erkennbar 
durch die Geschwindigkeit beeinflusst. Allerdings verringert sich mit steigender Geschwindigkeit 
die Wahrscheinlichkeit, dass zu Fuß Gehende eine gleich lange Zeitlücke zur Querung nutzen 
(Theofilatos, et al., 2021). 
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3.2 Umweltwirkungen 
Basierend auf den Ergebnissen der Makrosimulationen des Referenzszenarios Tempo 50 und 
des Planfallszenarios Tempo 30 werden die Umweltwirkungen auf Lärm und Luftschadstoffe je-
weils für die Varianten Bestandsflotte, teilelektrische Flotte und vollelektrische Fahrzeugflotte 
berechnet. 

Für eine erste Bewertung der Sensitivitäten der Modellierung sowie der potenziellen Auswir-
kungen von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit werden verschiedene Emissionsfaktoren je 
nach Verkehrsqualität und Verkehrssituation zu Lärm und Luftschadstoffen betrachtet. Ausge-
wertet werden sowohl die Auswirkungen eines Wechsels von Tempo 50 auf Tempo 30 als auch 
die Änderungen aufgrund einer teil- oder vollelektrifizierten Flotte. 

Je nach örtlicher Situation und den Ergebnissen der Verkehrsmodellierung ergeben sich neben 
der Änderung von Tempo 50 auf Tempo 30 auch Änderungen an weiteren emissionsbestimmen-
den Parametern wie der Verkehrsmenge sowie daraus abgeleitet des Verkehrszustands (Level-
of-Service). Bewertet werden die gesamtstädtische Änderung der Luftschadstoffemissionen und 
die Änderung der mittleren Luftschadstoffemissionen pro Fahrzeugkilometer. 

Die Wirkung der Planfall-Varianten auf den Lärm wird anhand der Belastungsänderungen be-
wertet. Hierzu werden auf Grundlage der Ergebnisse der Emissionsmodellierung sowie der er-
gänzenden Modelldaten (siehe Kapitel 2.2.2 und 2.2.3.6) die Betroffenheiten an den Wohngebäu-
den berechnet. Für einzelne detaillierte Betrachtungen werden die lokalen Emissionsänderun-
gen analysiert. 

3.2.1 Lärm 

Die Wirkungsermittlung hinsichtlich des Lärms findet sowohl anhand der Veränderungen der 
Lärmemissionen als auch nach Durchführung einer Ausbreitungsberechnung anhand der Lärm-
immissionen statt. Die Wirkung der betrachteten Szenarien wird zusammenfassend hinsichtlich 
der Emissionen und Immissionen sowie für jede Stadt einzeln bewertet. Bei der stadtweisen 
Auswertung berücksichtigt die Ergebnisinterpretation eventuelle Besonderheiten. 

3.2.1.1 Emissionsfaktoren 

Für die Lärmemissionen nach TraNECaM ist eine Auswahl der Pkw-Emissionsfaktoren innerorts 
in Abbildung 37 dargestellt. Für die LoS 1-3 bewirkt Tempo 30 gegenüber Tempo 50 eine Ab-
nahme der Lärmemissionsfaktoren um rund 2,5 bis 3 dB. Für LoS 4 beträgt der Unterschied auf-
grund der deutlich geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit lediglich noch rund 1 dB. Für den 
LoS 5 liegt der Unterschied bei rund 0,5 dB. Zwischen den Zyklen für Erschließungsstraßen und 
Hauptverkehrsstraßen beträgt der Unterschied bei Tempo 30 weniger als 0,5 dB, bei Tempo 50 
weniger als 1 dB. 
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Abbildung 37: Lärm-Emissionsfaktoren Pkw aus TraNECaM (Ausschnitt) 

 
Insgesamt hat die Wahl des Straßentyps demnach wenig Einfluss auf die Pkw-Emissionsfakto-
ren. Wesentlich tragen aber die zulässige Höchstgeschwindigkeit durch die Rollgeräusche sowie 
der Verkehrszustand (Level-of-Service) zu den Lärmemissionen bei. 

Ein relevantes Lärmminderungspotenzial ist bei ungestörterem Verkehr (LoS 1-3) von 
Tempo 50 auf Tempo 30 zu erwarten. Stau- sowie Stop&Go-Situationen weisen (auf den gesam-
ten Zyklus im Mittel bezogen) geringere Lärmemissionen auf und sind somit schalltechnisch 
grundsätzlich eher unkritisch. Dies liegt auch an den durch die geringeren gefahrenen Geschwin-
digkeiten geringeren Rollgeräuschen. 

Lärmemissionsfaktoren des Schwerverkehrs und der Linienbusse 

Für die Lkw- und Bus-Flotte ergibt sich durch den Einsatz elektrischer Antriebe eine potenziell 
deutlich stärkere Minderung der Lärmemission als für Pkw. Eine Untersuchung zu Bussen im 
Vergleich konventioneller Antriebe zu elektrischen Antrieben (Braun, et al., 2018) ermittelte die 
Lärmemissionen beider Antriebsarten jeweils anhand vergleichender Messungen. Sie zeigte, 
dass z. B. für Elektrobusse eine um rund 10-14 dB geringere Lärmemission im 
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Geschwindigkeitsbereich bis 30 km/h zu erwarten ist. Bei 40 km/h unterscheidet sich der Vor
beifahrtpegel noch um rund 4 dB, bei 50 km/h wird kein Unterschied in den Lärmemissionen 
ausgegeben. 

-

In den mit RoTraNoMo erstellten Emissionsansätzen, die Grundlage für die Fahrzyklen in TraN-
ECaM und die daraus resultierenden Lärmemissionen sind, zeigt sich ein mit den zuvor genann-
ten Messungen vergleichbarer Unterschied in den Vorbeifahrtpegeln. Die Unterschiede von 
RoTraNoMo zu den Messungen beim Zyklus für Hauptverkehrsstraßen mit Tempo 30 liegen bei 
ungefähr 11-15 dB (LoS 1-4) bzw. rund 19 dB (LoS 5 „Stop&Go II“). 

Neben den AVAS-Emissionen der Pkw berücksichtigen die Emissionsberechnungen für den 
Lärm auch jene der schweren Nutzfahrzeuge (SNF) und Linienbusse. Da die Antriebsgeräusche 
bei konventionellen SNF und Bussen bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlich über jenen eines 
möglichen AVAS liegen, ist das Minderungspotenzial auch mit AVAS deutlich höher als bei Pkw. 

Es könnte sich somit neben den bereits für Pkw genannten Varianten („mittleres AVAS“ entspre-
chend Verbrennern in der Basisflotte sowie „leises AVAS“ in der teil- und vollelektrischen Flotte) 
auch eine Kombination des „mittleren AVAS“ für Pkw mit dem „leisen AVAS“ für schwere Nutz-
fahrzeuge und Busse ergeben. Aufgrund der weiter ansteigenden Komplexität wurde auf eine 
solche Modellierung verzichtet. 

In der Variante „Basisflotte 2021“, die auch stellvertretend für eine elektrifizierte Pkw-Flotte mit 
einem „mittleren AVAS“ steht, sind somit die Minderungen durch eine (teil)elektrische Lkw- und 
Busflotte nicht enthalten. Mit einer zunehmenden Elektrifizierung der schweren Nutzfahrzeuge 
und Linienbusse wäre, auch bei gleichbleibenden Lärmemissionen der Pkw, gegenüber dieser 
Variante eine Minderung der Lärmimmissionen gegeben, die tendenziell in der teil- und voll-
elektrischen Flotte abgebildet wird. 

3.2.1.2 Änderung der Lärmemissionen nach Fahrzeugklassen 

Es ist davon auszugehen, dass Tempo 30 durch die geringeren Geschwindigkeiten größtenteils 
zu einer Abnahme der Lärmemissionen führen wird. Die wesentlichen Emissionsfaktoren sinken 
für Pkw bei Tempo 30 um rund 2,5 bis 3 dB, bei Stop&Go- und Stau ist der Unterschied geringer 
(Abbildung 37). Eine Änderung um 3 dB entspricht einer Halbierung bzw. Verdoppelung der 
Verkehrsmenge, sodass in der Regel auch bei Verkehrszunahmen die Lärmbelastung durch eine 
Tempo-30-Anordnung abnimmt. 

Abbildung 38 zeigt die Lärmemissionen der Fahrzeugklassen Pkw, schwere Nutzfahrzeuge 
(SNF) und Linienbusse jeweils für die drei Flottenszenarien (Basisszenario sowie teil- und voll-
elektrische Flotte) auf einer Hauptverkehrsstraße bei Tempo 50 und Tempo 30. Der bereits ge-
nannte Rückgang der Fahrzeugemissionen bei Pkw von 2,5-3,0 dB im Basisszenario ist erkenn-
bar. Bei der teilelektrischen Flotte sind die Rückgänge bei Pkw in gleicher Größe zu erwarten, da 
aufgrund des geringen Anteils leiserer Fahrzeuge weiterhin die lauteren Fahrzeuge dominieren. 
Erst im Szenario „Vollelektrisch“ ist bei den dort angesetzten minimalen AVAS-Emissionen ein 
deutlicher Rückgang der Lärmemissionen zu erkennen. Deutlich erkennbar ist der Minderungs-
effekt zwischen Tempo 50 und Tempo 30: Bei Tempo 50 fällt aufgrund des deutlich höheren An-
teils der Rollgeräusche an den Fahrzeugemissionen auch bei einer potenziell leiseren Elektro-
flotte der Emissionsfaktor kaum geringer aus als bei der Basisflotte. Bei Tempo 30 hingegen ist 
der Anteil geringer Geschwindigkeiten höher, bei denen das Antriebsgeräusch entscheidend ist. 
Da das AVAS ab 20 km/h abschaltet und die Rollgeräusche erst ab 30 km/h dominieren, kommt 
eine weitere Lärmminderung zustande. 
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Für Busse und SNF sind vergleichbare Trends erkennbar. Der stärkere Rückgang der Lärmemis-
sionen bei den Bussen gegenüber SNF in der teilelektrischen Flotte ist durch den höheren Anteil 
elektrischer Busse zu begründen (Tabelle 1). Die Unterschiede bei den Lärmemissionen zwi-
schen Basisflotte und teilelektrischer Flotte sind bei SNF und Bussen nur gering. Die in diesen 
Szenarien erzielbare Emissionsminderung durch Tempo 30 liegt bei diesen Fahrzeugklassen bei 
unter 1 dB. Deutliche Pegelminderungen ergeben sich hier erst bei einer vollelektrischen Flotte. 
Dann wird auch der Unterschied zwischen Tempo 50 und Tempo 30 bei entfallenden An-
triebsemissionen ohne relevante AVAS-Emissionen mit fast 5 dB deutlich. 

Abbildung 38:  Emissionsfaktoren Lärm für verschiedene Szenarien (Hauptverkehrsstraße) 

 

3.2.1.3 Ergebnisse der Immissionsmodellierung 

In den Ausbreitungsberechnungen wurden für die bewohnten Gebäude der Städte die Immissio-
nen anhand von Fassadenpegeln berechnet. Die Bewertung der Lärmbelastung nach Lärmkenn-
ziffer (LKZ) erfolgt mit zwei Schwellenwerten: 

► LKZ 65: 
Ein Schwellenwert von 65 dB(A) berücksichtigt die derzeit in der Lärmaktionsplanung vor-
wiegend angesetzten Schwellen. 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbH mit Daten aus TraNECaMDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.
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► LKZ 55: 
Ein Schwellenwert von 55 dB(A) wird ergänzend gewählt, um darüber hinaus ein Maß der 
Veränderungen der Lärmbelastung in den weniger kritischen Pegelbereichen 55-65 dB(A) 
zu erhalten. 

Mit der LKZ 65 lassen sich somit die relevanten Lärmbelastungen bei potenziell gesundheits-
schädlichen Mittelungspegeln identifizieren, für die z. B. im Rahmen der Lärmaktionsplanung, 
der Lärmsanierung bzw. der Lärmvorsorge Maßnahmen getroffen würden. Eine Abnahme der 
LKZ 65 bedeutet einen Rückgang von (hoch) belasteten Personen. Die LKZ 55 bietet darüber 
hinaus die Möglichkeit zu prüfen, ob die Lärmbelastung in zwar weniger kritischen, aber den-
noch stark belästigenden Pegelbereichen (55-65 dB(A)) verbleibt. 

Die Ergebnisse der LKZ-Berechnung zeigt Tabelle 10. Die LKZ ist auch abhängig von der Anzahl 
der Einwohnenden der Städte: Halle verfügt über mehr potenziell Betroffene als Göttingen oder 
Ravensburg. Es wird aber deutlich, dass sich die Beispielstädte hinsichtlich der LKZ nicht pro-
portional zur Einwohnendenzahl unterscheiden. Dies kann z. B. an einer höheren Bebauungs-
dichte in der Nähe zu Lärmemittenten liegen.  

Tabelle 10: LärmKennZiffer (LKZ) in den Beispielstädten bei Tempo 50 und Tempo 30 

Szenario LKZ 55 LKZ 65 
 

Halle Göttingen Ravensburg Halle Göttingen Ravensburg 

Basis 
Tempo 50 

819.810 343.714 252.805 109.206 44.720 37.626 

Basis 
Tempo 30 

624.735 321.253 233.393 54.745 33.342 27.942 

Teilelektrisch 
Tempo 50 

793.146 330.580 245.174 104.231 42.125 35.407 

Teilelektrisch 
Tempo 30 

593.256 306.396 225.185 49.515 30.427 25.654 

Vollelektrisch 
Tempo 50 

522.274 177.580 129.748 52.686 14.773 10.671 

Vollelektrisch 
Tempo 30 

270.152 116.519 79.965 6.628 2.929 1.789 

Die LKZ sinken durch Tempo 30 in allen Städten deutlich (Tabelle 11). In Halle fallen die Rück-
gänge mit -24 bis -48 Prozent für die LKZ 55 bzw. -50 bis -87 Prozent für die LKZ 65 besonders 
hoch aus. Die Rückgänge in Göttingen und Ravensburg liegen im Bereich -7 bis -38 Prozent für 
die LKZ 55 bzw. -25 bis -83 Prozent für die LKZ 65. 
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Tabelle 11: Änderung der LärmKennZiffer (LKZ) bei Tempo 30 gegenüber Tempo 50 in den Bei-
spielstädten  

Szenario LKZ 55 LKZ 65 
 

Halle Göttingen Ravensburg Halle Göttingen Ravensburg 

Basis -24 % -7 % -8 % -50 % -25 % -26 % 

Teilelektrisch -25 % -7 % -8 % -52 % -28 % -28 % 

Vollelektrisch  -48 % -34 % -38 % -87 % -80 % -83 % 

Für die einzelnen Städte werden die Ergebnisse der LKZ-Änderungen in den kommenden Kapi-
teln jeweils einzeln ausgewertet. 

Lärmemissionen unter Berücksichtigung einer Elektrifizierung der Flotte 

Die Szenarien mit der teil- und vollelektrischen Flotte berücksichtigen bei den Lärmemissionen 
jeweils einen Ansatz minimal möglicher Lärmemissionen durch das AVAS der Fahrzeuge. Die 
hier gewählten Ansätze sind somit als „bestmöglicher Zustand“ bei optimal niedrig emittieren-
den Elektrofahrzeugen zu verstehen. In der Realität werden sich die AVAS-Emissionen der Elekt-
rofahrzeuge absehbar zwischen den Ansätzen der Basisflotte 2021 (mit „mittleren AVAS-Emissi-
onen“) und dem bestmöglichen Zustand (minimale AVAS-Emissionen) mit teil- oder vollelektri-
scher Flotte bewegen. 

Bereits anhand der in Abbildung 38 dargestellten Emissionsänderungen ist erkennbar, dass mit 
der teilelektrischen Flotte und dem damit nur geringen Anteil potenziell leiser Fahrzeuge keine 
relevante Änderung in der Lärmbelastung zu erwarten ist. Erst wenn der Anteil der potenziell 
leisen Fahrzeuge deutlich ansteigt, wird die Pegelminderung wirksam. 

Anhand der Szenarien lässt sich auch die Wirkung eines leiseren AVAS prognostizieren: Selbst 
bei einem relevanten Anteil potenziell leiser Fahrzeuge (vgl. Tabelle 1: fast 20 Prozent der Pkw) 
sinken die mittleren Lärmemissionen nur geringfügig. Für die Lärmemissionen des Straßenver-
kehrs ist daher ein hoher Anteil leiser Fahrzeuge entscheidend: Eine starke Emissionsminde-
rung selbst eines Anteils von 20 Prozent der Flotte wird im Mittel noch nicht zu einer deutlichen 
Lärmminderung führen. 

Pegeländerungen und Änderung der Betroffenheiten 

Weder mit der LKZ-Methode noch mit den Belastetenzahlen in den Pegelklassen ist es möglich, 
die Pegeländerungen in Abhängigkeit von der Lärmbetroffenheit in der Ausgangssituation fest-
zustellen. Von Interesse für die Auswertung der Lärmwirkungen ist die Prüfung, ob eine in 
Summe festgestellte Entlastung zulasten der Betroffenheiten in niedrigeren Pegelklassen führt. 

Durch die Höchstgeschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h sind für die betroffenen 
Straßen grundsätzlich Pegelrückgänge zu erwarten, da die Emission jedes einzelnen Fahrzeugs 
deutlich abnimmt. Durch die geänderte Geschwindigkeit im Straßennetz können sich jedoch 
Verkehrsverlagerungen ergeben, die auf einzelnen Straßen zu einer deutlichen Verkehrs- und 
Pegelzunahme führen können (siehe Kapitel 3.1.1). Problematisch können besonders jene Stra-
ßenabschnitte sein, die bereits im Bestand mit Tempo 30 ausgewiesen und nun von Verkehrs-
verlagerungen betroffen sind. 

Zur Auswertung der genannten Effekte einer Lärmverlagerung dient eine Darstellung, die die 
relative Pegeländerung des Tempo-30-Szenarios im Vergleich zur Ausgangssituation mit 
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Tempo 50 zeigt. Für jede Kombination „Ausgangspegel“ und „Pegeländerung“ werden jeweils die 
aus den Fassadenpegelberechnungen ermittelten Betroffenenzahlen angegeben. Das Beispiel in 
Abbildung 39 stellt mittig den Bereich mit einer Pegeländerung von rund 0 dB dar, hier sind es 
bei Ausgangspegeln von 45 dB(A) 170 Betroffene, die keine Pegeländerung durch Tempo 30 er-
fahren. Rechts davon sind jeweils die Betroffenen mit Pegelzunahmen aufsummiert, links jene 
mit Pegelabnahmen. Das Beispiel zeigt, dass im gezeigten Pegelbereich 45-47 dB(A) die Pegelab-
nahmen mit mehreren Tausend Betroffenen deutlich gegenüber jenen mit Pegelzunahmen domi-
nieren. Die Darstellung der Auswertung erfolgt jeweils in den folgenden Kapiteln für die Bei-
spielstädte getrennt.  

Abbildung 39:  Beispiel zur Änderung der Lärmbetroffenheit bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 
50 (Basisszenario) 

 

Halle 

Die Ergebnisse der Lärmberechnung in Halle zeigen anhand der LKZ, dass mit dem Tempo-30-
Szenario ein deutlicher Rückgang der Lärmbelastung erwartet werden kann. Dies ist insbeson-
dere bei den Betroffenheiten über 65 dB(A) erkennbar (Abbildung 40). Hier führt die Kombina-
tion aus Emissionsminderung und Verkehrsverlagerung zu einem Rückgang von rund 50 Pro-
zent gegenüber dem Tempo-50-Basisszenario. Bei minimalem AVAS wird im Szenario „Voll-
elektrisch“ ein noch deutlicherer Rückgang errechnet, sodass nur wenige Betroffene in den Pe-
gelklassen > 65 dB(A) verbleiben. 

Hinsichtlich der Betroffenheiten mit einem Schwellenwert von 55 dB(A) sinkt die LKZ im Ba-
sisszenario mit 24 % ebenfalls deutlich (Abbildung 41), aber weniger stark. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass an manchen Stellen auch eine höhere Lärmbelastung von zuvor unter 
55 dB(A) Belasteten auftritt, die der Minderung entgegenwirkt (siehe hierzu Abbildung 42 und 
die dazugehörigen Erläuterungen). 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 0 0 0 0 0 1 7 298 1058 879 170 57 20 19 9 5 16 1 12 6 1

46 0 0 0 0 0 1 14 413 1786 1592 423 99 41 11 1 6 10 4 3 1 0

47 0 0 0 0 0 1 35 824 3464 2217 646 126 30 15 16 5 11 13 3 1 1

48 0 0 0 0 0 0 50 1281 4641 2915 902 209 59 16 8 14 10 4 7 1 0

49 0 0 0 0 0 2 124 1732 4143 2985 1110 363 93 56 25 7 4 7 0 0 0

50 0 0 0 0 1 19 205 2066 3947 3023 1372 447 110 51 14 9 1 0 0 0 0

51 0 0 0 0 6 22 269 2159 3942 2896 1722 478 139 51 22 6 1 0 0 0 0

52 0 0 0 1 4 20 272 2530 4107 3214 2011 621 181 85 9 7 4 4 0 0 0

53 0 0 0 0 5 25 354 2501 3980 3235 2346 705 315 59 13 11 0 4 0 0 0

54 0 0 0 1 5 42 499 2693 4059 3286 2301 714 291 40 27 12 11 0 0 0 0

55 0 0 0 1 7 79 739 2790 3513 2841 2293 736 381 100 14 16 1 0 0 0 0

56 0 0 0 4 14 134 815 2486 3200 2921 2547 914 279 79 38 5 0 0 0 0 0

57 0 0 0 1 26 171 840 2376 3052 2514 2575 888 269 95 19 18 0 0 0 0 0

58 0 0 0 4 51 201 819 2428 2654 2507 2881 1097 293 89 31 1 0 0 0 0 0

59 0 0 1 12 109 262 818 2172 2491 2363 2472 934 260 95 7 30 0 0 0 0 0

60 0 0 0 19 97 217 678 2042 2423 1990 1927 714 249 29 17 10 0 0 0 0 0

61 0 0 0 6 46 230 765 1986 2136 1630 1811 730 295 22 25 0 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 34 181 703 2022 1855 1358 1650 535 169 39 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 4 41 168 647 1650 1504 1050 1316 368 158 6 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 1 3 33 134 591 1627 1503 897 1156 288 66 8 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 1 4 20 99 471 1477 1402 671 726 271 53 7 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 3 27 86 490 1459 1011 508 538 120 59 3 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 2 4 46 124 433 1246 927 603 353 173 13 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 9 33 125 768 1168 818 368 251 73 5 0 0 0 0 0 0 0 0

69 0 0 0 1 50 142 360 1040 654 229 333 196 1 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 5 55 131 376 895 469 255 296 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 4 18 69 147 355 968 469 173 125 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 7 9 44 160 301 376 238 72 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 0 3 3 161 186 250 351 262 46 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 48 155 112 107 273 299 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

≥ 75 0 0 0 12 86 184 288 624 403 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 0 0 18 172 1226 3409 13443 #### 66411 #### #### 11915 3833 976 295 161 69 37 25 10 3

Pegel vorher
in dB(A)

Differenz in dB
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Abbildung 40: LärmKennZiffer in Halle für den Schwellenwert 65 dB(A) 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.
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Abbildung 41: LärmKennZiffer in Halle für den Schwellenwert 55 dB(A) 

 
Die Unterschiede zwischen der Basisflotte und der teilelektrischen Flotte sind sowohl beim Ver-
gleich der Tempo-50-Szenarien als auch der Tempo-30-Szenarien marginal. Erst mit größerem 
Umsetzungsgrad einer Elektrifizierung, bei der die Lärmemissionen des AVAS den Minimalan-
forderungen entsprechen, könnte potenziell eine deutliche Lärmminderung eintreten. Die Min-
derungswirkung überträfe in diesem Fall sogar die prozentuale Abnahme im Basisszenario. Da 
jedoch zu erwarten ist, dass die AVAS-Emissionen der Fahrzeuge über den Minimalanforderun-
gen liegen, wird die Immissionssituation erwartbar zwischen den betrachteten Szenarien liegen. 
In jedem Fall wird das Tempo-30-Szenario zu einer deutlichen Abnahme der Lärmbelastung ge-
genüber Tempo 50 führen. 

Zur Bewertung der resultierenden Änderungen in der Lärmbelastung soll die Verlagerung von 
Immissionsbelastungen betrachtet werden. Abbildung 42 zeigt, wie sich die Lärmbelastung für 
die Stadt Halle im Basisszenario von Tempo 50 zu Tempo 30 verändert. Erkennbar ist eine Ab-
nahme zwischen -3 und -1 dB für eine Vielzahl von Betroffenen. In der Summe erfahren rund 
180.000 Betroffene eine Pegelminderung von mindestens 1 dB, davon rund 26.000 im kritischen 
Pegelbereich ≥ 65 dB(A) sowie weitere rund 76.000 Betroffene im Pegelbereich 55-65 dB(A). 
Dem gegenüber stehen rund 17.000 Betroffene, die eine Pegelzunahme von mindestens 1 dB er-
fahren, hiervon rund 1.000 im kritischen Pegelbereich ≥ 65 dB(A). Weitere rund 10.000 Be-
troffene mit Pegelzunahmen liegen im Pegelbereich 55-65 dB(A). 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.
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Gesamtstädtisch kann auf den Hauptverkehrsstraßen mit vorherigem Tempo 50 eine deutliche 
Pegelminderung von meist über 2 dB erreicht werden (Abbildung 43 und Abbildung 44). Deutli-
che Pegelzunahmen von über 2 dB bleiben im Wesentlichen beschränkt auf die Europachaussee, 
Straßen des nachgeordneten Netzes sowie außerhalb des Innenstadtbereichs. Im Bereich der 
südlichen Neustadt, wo der Verkehr auf die B 80 verlagert wird, ergeben sich auf der B 80 Emis-
sionszunahmen von unter 1 dB. 
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Abbildung 42:  Änderung der Lärmbetroffenheit bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 (Basissze-
nario) in Halle 

 
(Abweichungen rundungsbedingt) 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 0 0 0 0 0 1 7 298 1058 879 170 57 20 19 9 5 16 1 12 6 1

46 0 0 0 0 0 1 14 413 1786 1592 423 99 41 11 1 6 10 4 3 1 0

47 0 0 0 0 0 1 35 824 3464 2217 646 126 30 15 16 5 11 13 3 1 1

48 0 0 0 0 0 0 50 1281 4641 2915 902 209 59 16 8 14 10 4 7 1 0

49 0 0 0 0 0 2 124 1732 4143 2985 1110 363 93 56 25 7 4 7 0 0 0

50 0 0 0 0 1 19 205 2066 3947 3023 1372 447 110 51 14 9 1 0 0 0 0

51 0 0 0 0 6 22 269 2159 3942 2896 1722 478 139 51 22 6 1 0 0 0 0

52 0 0 0 1 4 20 272 2530 4107 3214 2011 621 181 85 9 7 4 4 0 0 0

53 0 0 0 0 5 25 354 2501 3980 3235 2346 705 315 59 13 11 0 4 0 0 0

54 0 0 0 1 5 42 499 2693 4059 3286 2301 714 291 40 27 12 11 0 0 0 0

55 0 0 0 1 7 79 739 2790 3513 2841 2293 736 381 100 14 16 1 0 0 0 0

56 0 0 0 4 14 134 815 2486 3200 2921 2547 914 279 79 38 5 0 0 0 0 0

57 0 0 0 1 26 171 840 2376 3052 2514 2575 888 269 95 19 18 0 0 0 0 0

58 0 0 0 4 51 201 819 2428 2654 2507 2881 1097 293 89 31 1 0 0 0 0 0

59 0 0 1 12 109 262 818 2172 2491 2363 2472 934 260 95 7 30 0 0 0 0 0

60 0 0 0 19 97 217 678 2042 2423 1990 1927 714 249 29 17 10 0 0 0 0 0

61 0 0 0 6 46 230 765 1986 2136 1630 1811 730 295 22 25 0 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 34 181 703 2022 1855 1358 1650 535 169 39 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 4 41 168 647 1650 1504 1050 1316 368 158 6 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 1 3 33 134 591 1627 1503 897 1156 288 66 8 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 1 4 20 99 471 1477 1402 671 726 271 53 7 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 3 27 86 490 1459 1011 508 538 120 59 3 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 2 4 46 124 433 1246 927 603 353 173 13 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 9 33 125 768 1168 818 368 251 73 5 0 0 0 0 0 0 0 0

69 0 0 0 1 50 142 360 1040 654 229 333 196 1 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 5 55 131 376 895 469 255 296 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 4 18 69 147 355 968 469 173 125 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 7 9 44 160 301 376 238 72 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 0 3 3 161 186 250 351 262 46 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 48 155 112 107 273 299 56 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

≥ 75 0 0 0 12 86 184 288 624 403 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Summe
0 0 18 172 1226 3409 1344347952664114936436358119153833 976 295 161 69 37 25 10 3

Pegel vorher
in dB(A)

Differenz in dB

Differenz in dB
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Abbildung 43:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Halle bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 im Basisszenario – Stadtgebiet 

 

Abbildung 44:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Halle bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 im Basisszenario – Innenstadt 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 
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Ein Beispiel für die Emissionssituation, die sich aus einer Verkehrsverlagerung von den inner-
städtischen Straßen auf die Europachaussee ergibt, zeigt Abbildung 45. Durch den Rückgang der 
Verkehrsmenge sowie die geringere zulässige Höchstgeschwindigkeit sinken die Verkehrs-
lärmemissionen auf der Merseburger Straße (B 91) deutlich, während auf der parallel dazu ver-
laufenden Europachaussee die Emissionen deutlich zunehmen. Da die Europachaussee weitge-
hend außerhalb kritischer Bebauung verläuft, sind keine größeren Konflikte und im betrachte-
ten Bereich keine Pegelzunahmen > 1 dB zu erwarten. 

Abbildung 45:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Halle bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 im Basisszenario – Südliche Innenstadt (Europachaussee) 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 

Insgesamt zeigen die Modellberechnungen, dass in Halle mit Tempo 30 eine weitreichende 
Lärmminderung für die Mehrheit der Betroffenen erreicht werden kann. Die Anzahl der von Pe-
gelminderungen Betroffenen überwiegt die Anzahl der von Pegelzunahmen betroffenen Anwoh-
nenden. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aber auch, dass bisher bereits von Lärm Betroffene 
ohne weitere Maßnahmen weiteren Belastungszunahmen ausgesetzt sein können. Dies ist in Ab-
bildung 42 im Bereich der Pegelzunahmen erkennbar, insbesondere bei Pegeln im Bereich 
≥ 65 dB(A). Insbesondere bei diesen Zunahmen wäre zu prüfen, ob Begleitmaßnahmen diese 
Mehrbelastungen vermeiden können. 

Göttingen 

Für Göttingen zeigen die Ergebnisse der Lärmberechnung, dass mit dem Tempo-30-Szenario ein 
Rückgang der LKZ erwartet werden kann. Die Betroffenheiten über 65 dB(A) sinken im Ba-
sisszenario mit rund 25 Prozent aber geringer als in Halle (Abbildung 46). Im Szenario 
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„Vollelektrisch“ mit minimalem AVAS wird ein ähnlich hoher Rückgang (> 80 Prozent) der Be-
troffenen in den Pegelklassen > 65 dB(A) wie in Halle erreicht. 

Für Betroffenheiten mit einem Schwellenwert von 55 dB(A) sinkt die LKZ im Basisszenario um 
rund 10 Prozent (Abbildung 47). Im Szenario mit vollelektrischer Flotte ist der Rückgang ähn-
lich stark wie in Halle. 

Erkennbar ist auch für Göttingen, dass zwischen der Basisflotte und der teilelektrischen Flotte 
nur geringfügige Unterschiede in den Belastungen festzustellen sind. Eine deutliche Lärmminde-
rung wird erst bei größerem Umsetzungsgrad einer Elektrifizierung eintreten, bei der die 
Lärmemissionen des AVAS den Minimalanforderungen entsprechen. Da jedoch zu erwarten ist, 
dass die AVAS-Emissionen der Fahrzeuge über den Minimalanforderungen liegen, wird die Im-
missionssituation zwischen den teil- und vollelektrischen Szenarien liegen. In jedem Fall kann 
jedoch festgestellt werden, dass das Tempo-30-Szenario auch in Göttingen zu einer deutlichen 
Abnahme der Lärmbelastung führt. 

Abbildung 48 zeigt die resultierenden Änderungen in der Lärmbelastung für das Tempo-30-Ba-
sisszenario im Vergleich zu Tempo 50. 

Abbildung 46: LärmKennZiffer in Göttingen für den Schwellenwert 65 dB(A) 
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 Basis Tempo 50  Basis Tempo 30  Teilelektrisch Tempo 50

 Teilelektrisch Tempo 30  Vollelektrisch Tempo 50  Vollelektrisch Tempo 30

Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.

LärmKennZiffer
für Überschreitungen 65 dB(A)
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Abbildung 47: LärmKennZiffer in Göttingen für den Schwellenwert 55 dB(A) 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.

LärmKennZiffer
für Überschreitungen 55 dB(A)
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Abbildung 48:  Änderung der Lärmbetroffenheit bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 (Basissze-
nario) in Göttingen 

 
(Abweichungen rundungsbedingt) 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 0 0 0 0 0 0 0 0 387 861 836 95 46 11 4 2 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 4 604 1384 1202 173 38 15 11 0 2 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 17 834 1691 1668 251 69 15 2 4 2 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 2 0 34 815 2222 2281 297 61 23 4 6 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 2 2 0 63 872 2624 2302 331 166 59 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0 2 57 998 2373 2066 442 238 93 17 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0 4 103 1021 2034 2205 472 366 69 15 2 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0 4 82 857 1640 2106 497 274 116 44 0 2 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 2 0 91 878 1432 2230 577 318 128 51 4 0 2 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0 11 126 800 1539 2207 508 417 112 74 6 2 2 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 6 141 769 1495 2133 543 425 120 51 6 4 2 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0 25 175 625 1415 2184 543 307 137 97 25 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0 21 194 697 1394 2118 592 299 164 57 13 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 2 0 32 164 672 1133 2344 558 217 145 93 8 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 2 4 38 160 657 1036 2087 670 227 206 177 2 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 40 126 752 762 1649 621 238 112 78 8 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 38 196 655 878 1611 390 236 67 67 2 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 0 0 40 179 682 646 1373 381 112 154 93 23 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 63 141 560 543 1154 282 57 42 29 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 17 139 505 459 977 221 72 78 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 59 131 600 318 729 139 51 27 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 2 72 234 592 314 529 137 4 4 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0 0 0 34 289 470 299 411 145 13 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 2 15 215 560 230 347 177 4 0 0 0 0 0 0 0 0

69 0 0 2 0 0 15 17 179 423 202 223 99 4 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 4 13 135 537 86 217 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 0 0 0 11 13 187 291 93 427 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 0 0 2 0 19 126 286 72 230 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 0 0 2 0 4 4 126 303 67 173 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 4 0 0 0 2 69 93 0 78 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

≥ 75 0 0 0 0 0 0 13 88 181 11 82 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Summe
0 0 6 2 8 48 600 3972 1897829254401779521 4260 1897 962 114 13 6 0 0 0

Pegel vorher
in dB(A)

Differenz in dB

Differenz in dB
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Im Vergleich zu den Ergebnissen aus Halle ist die Abnahme im Mittel deutlich geringer, sie liegt 
vorwiegend im Bereich von -1 dB. Rund 53.000 Betroffene erfahren eine Pegelabnahme von 
mindestens 1 dB, davon rund 8.000 im kritischen Pegelbereich ≥ 65 dB(A) sowie rund 18.000 im 
Pegelbereich 55-65 dB(A). Dem stehen rund 17.000 Betroffene entgegen, die eine Pegelzunahme 
von mindestens 1 dB erfahren. Hiervon liegen rund 1.200 im kritischen Pegelbereich ≥ 65 dB(A) 
und weitere rund 9.100 im Pegelbereich ≥ 55 dB(A). 

Insgesamt zeigen die Modellberechnungen, dass die Lärmbetroffenheit in Göttingen durch 
Tempo 30 sinkt. Die Wirkung ist aber geringer als im Modell von Halle. Auch in Göttingen kön-
nen ohne weitere Maßnahmen Zunahmen der Belastung für bisher bereits von Lärm Betroffenen 
auftreten. 

Ursache für die geringere Wirkung und die relativ häufigeren Pegelzunahmen kann in Göttingen 
sein, dass insbesondere im östlichen Stadtgebiet bereits eine überwiegende Anzahl von Straßen 
mit Tempo 30 ausgewiesen ist (vgl. Abbildung 20). Für diese werden im Modell durch die Verla-
gerung des Verkehrs vom Innenstadtring (B 27) Verkehrszunahmen ermittelt. Trotz der gerin-
geren Geschwindigkeit der Fahrzeuge kommt es zu keiner Lärmentlastung. 

In der Betrachtung der Lärmemissionen zeigt sich für das Stadtgebiet, dass auf den meisten 
Hauptverkehrsstraßen Pegelminderungen auftreten (Abbildung 49). Im Innenstadtbereich ist 
dabei eine Verlagerung von den Strecken der B 27 auf das umgebende Straßennetz zu erkennen 
(Abbildung 50). 

Abbildung 49:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Göttingen bei Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 im Basisszenario  – Stadtgebiet 
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Abbildung 50:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Göttingen bei Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 im Basisszenario – Innenstadt 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 

Die Auswirkungen einer innerörtlichen Verkehrsverlagerung zeigt Abbildung 51 für den Bereich 
der B 3 (links) sowie der parallelen Verbindungen Merkelstraße, Beethovenstraße und Hanssen-
straße (rechts). An der B 3 sinken die Beurteilungspegel, dafür steigen die Pegel auf den von der 
Verkehrsverlagerung betroffenen Straßen im östlichen Stadtgebiet. 

Deutliche Pegelzunahmen treten z. B. auch im Bereich der parallel verlaufenden B 27 im Westen, 
der Theodor-Heuss-Straße / Goßlerstraße sowie der Robert-Koch-Straße im Westen auf (Abbil-
dung 52). Da durch die Verlagerung zudem vornehmlich Wohnbebauung von höheren Lärmpe-
geln betroffen ist, ist in diesem Bereich auch eine Zunahme der Betroffenheiten insgesamt zu er-
warten. Hier wären die prognostizierten Verkehrsverlagerungen zu prüfen und ggf. kompensie-
rende Begleitmaßnahmen zu ergreifen, um kritische Verlagerungen zu vermeiden. 
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Abbildung 51:  Lärmpegeländerungen an den Gebäuden in Göttingen bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 im Basisszenario – Östliche Innenstadt 

 

Abbildung 52:  Lärmpegeländerungen an den Gebäuden in Göttingen bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 im Basisszenario – Nördliche Innenstadt, B 3 / Goßlerstraße 
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Die Betrachtung der Beurteilungspegel im Vergleich zu Tempo 50 in Abbildung 53 zeigt, dass an 
der B 3 die Beurteilungspegel im Tempo-30-Basisszenario von rund 65-70 dB(A) auf rund 60-
65 dB(A) sinken. An der Theodor-Heuß-Straße / Goßlerstraße hingegen steigen die Beurtei-
lungspegel von rund 55-60 dB(A) auf 60-65dB(A) an. Insgesamt ergibt sich somit im gezeigten 
Bereich eine gleichmäßigere Verteilung der Lärmbelastung. 

Abbildung 53: Beurteilungspegel an den Gebäuden in Göttingen, Basisszenario Tempo 50 (links) 
und Tempo 30 (rechts) – Nördliche Innenstadt, B 3 / Goßlerstraße 

 

Ravensburg 

Die für Ravensburg ermittelten Ergebnisse sind vergleichbar mit denen für Göttingen (Abbil-
dung 54). Im Tempo-30-Basisszenario wird ein Rückgang der Betroffenheiten über 65 dB(A) um 
26 Prozent ermittelt. Das Szenario „Vollelektrisch“ mit minimalem AVAS zeigt einen starken 
Rückgang (> 80 Prozent) der Betroffenen in den Pegelklassen > 65 dB(A). Auch für Betroffenhei-
ten mit einem Schwellenwert von 55 dB(A) werden vergleichbare Reduzierungen der LKZ ermit-
telt (Abbildung 55). In Ravensburg fällt der Rückgang im Basisszenario mit unter 10 Prozent ge-
ring aus. Für das Szenario mit vollelektrischer Flotte ist der Rückgang hingegen mit über 80 Pro-
zent deutlicher.  
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Abbildung 54: LärmKennZiffer in Ravensburg für den Schwellenwert 65 dB(A) 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.

LärmKennZiffer
für Überschreitungen 65 dB(A)
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Abbildung 55: LärmKennZiffer in Ravensburg für den Schwellenwert 55 dB(A) 

 
Auch hier gibt es zwischen der Basisflotte und der teilelektrischen Flotte nur geringfügige Unter-
schiede in den Belastungen. Eine deutliche Lärmminderung wird erst bei größerem Umset-
zungsgrad einer Elektrifizierung eintreten, bei der die Lärmemissionen des AVAS den Mini-
malanforderungen entsprechen. Da jedoch zu erwarten ist, dass die AVAS-Emissionen der Fahr-
zeuge über den Minimalanforderungen liegen, wird die Immissionssituation zwischen dem teil- 
und dem vollelektrischen Szenario liegen. In jedem Fall führt das Tempo-30-Szenario aber zu 
einer deutlichen Abnahme der Lärmbelastung. 

Die Bewertung der resultierenden Änderungen in der Lärmbelastung findet anhand einer Be-
trachtung der Verlagerungen der Immissionsbelastung statt. Dies ist für das Tempo-30-Basissze-
nario im Vergleich zu Tempo 50 in Abbildung 56 dargestellt. 
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Quelle: LÄRMKONTOR GmbHDie teil- und vollelektrische Flotte geht von AVAS-Emissionen aus, die den Minimalanforderungen entsprechen.

LärmKennZiffer
für Überschreitungen 55 dB(A)



TEXTE Umweltwirkungen einer innerörtlichen  
Regelgeschwindigkeit von 30 km/h – Abschlussbericht 

 

110 

 

Abbildung 56:  Änderung der Lärmbetroffenheit bei Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 (Basissze-
nario) in Ravensburg 

 
(Abweichungen rundungsbedingt) 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 127 15 0 5 10 0 0 0 0 0 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 127 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0 0 0 5 147 166 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 215 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 10 303 401 108 15 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0 0 0 15 376 665 112 5 0 0 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1144 1212 98 10 5 0 15 0 0 0 0 0

52 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1149 1315 147 10 5 0 5 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1569 1530 225 15 10 0 10 0 0 5 0 0

54 0 0 0 0 0 0 0 5 122 1281 1291 235 20 15 10 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 5 83 890 1403 205 20 10 0 0 0 0 5 5 0

56 0 0 0 0 0 0 0 0 191 948 1599 254 20 10 0 0 5 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0 0 0 15 210 983 1462 142 39 15 20 5 0 0 0 0 0

58 0 0 0 0 0 0 0 10 269 826 1207 176 49 39 10 5 10 0 0 5 10

59 0 0 0 0 0 0 10 0 235 650 1080 249 68 54 10 0 0 0 5 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 24 186 679 1061 200 117 24 0 10 5 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 5 293 709 797 298 73 20 0 0 0 0 0 0 0

62 0 0 0 0 0 0 0 29 230 626 841 215 59 15 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 0 78 357 689 821 156 10 15 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 15 59 332 723 777 323 0 10 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 15 64 342 621 484 244 29 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 20 54 323 694 733 156 10 0 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0 0 0 10 117 386 631 450 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 34 152 435 430 386 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 0 0 0 0 0 0 0 49 440 396 230 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 5 54 240 381 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 0 0 0 0 0 24 220 181 73 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 0 0 0 0 5 24 196 323 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 0 0 0 0 0 0 10 0 288 284 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0 10 132 122 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

≥ 75 0 0 0 0 0 0 0 29 83 225 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Summe
0 0 0 0 0 0 122 807 5822 18268208103740 587 249 59 49 20 0 15 10 10

Differenz in dBPegel vorher
in dB(A)

Differenz in dB
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Erkennbar im Vergleich zu den Ergebnissen aus Halle ist, dass die Abnahme der Lärmbetroffen-
heit wie bei Göttingen im Mittel deutlich geringer ausfällt und vorwiegend im Bereich von -1 dB 
liegt. Rund 25.000 Betroffene erfahren eine Pegelabnahme von mindestens 1 dB, davon rund 
8.000 im kritischen Pegelbereich ≥ 65 dB(A) sowie weitere rund 10.000 im Pegelbereich 55-65 
dB(A). Dem stehen rund 4.700 Betroffene gegenüber, die eine Pegelzunahme von mindestens 
1 dB erfahren. Davon sind rund 600 im kritischen Pegelbereich ≥ 65 dB(A) und weitere rund 
3.000 im Pegelbereich 55-65 dB(A). 

Die Betrachtung der Lärmemissionen zeigt, dass zwar auf vielen Hauptverkehrsstraßen weitge-
hend Pegelminderungen auftreten, gleichzeitig ergeben sich auf parallelen Straßen aber auch 
Pegelzunahmen von teilweise mehr als 6 dB (Abbildung 57 und Abbildung 58).  

Abbildung 57:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Ravensburg bei Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 im Basisszenario – Stadtgebiet 
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Abbildung 58:  Pegeländerungen der Straßenlärmemissionen in Ravensburg bei Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 im Basisszenario – Innenstadt 

 
Insgesamt zeigen die Modellberechnungen eine positive Wirkung beim Lärm, ähnlich stark wie 
in Göttingen, aber geringer als im Modell von Halle. Auch in Ravensburg wird eine Zunahme der 
Belastung für bisher bereits von Lärm Betroffene ermittelt, falls nicht begleitende Maßnahmen 
ergriffen werden. In Ravensburg fallen die Pegelzunahmen aber tendenziell etwas geringer aus: 
Rund 80 Prozent der Betroffenen mit Zunahmen erfahren eine Änderung um +1 dB. Für Halle 
(69 Prozent) und Göttingen (57 Prozent) liegen in mehr Fällen stärkere Pegelzunahmen vor.  
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3.2.1.4 Zwischenfazit zur Wirkung auf Lärm 

Insgesamt sinkt die Lärmbelastung mit Tempo 30 in allen drei untersuchten Städten deutlich. Je 
nach örtlichen Gegebenheiten werden Rückgänge von rund 25-50 Prozent der LärmKennZiffer 
≥ 65 dB(A) (Hochbelastete) und von 7-24 Prozent der LärmKennZiffer ≥ 55 dB(A) ermittelt. Jede 
Stadt hat ihre Besonderheiten, die durch Verkehrsverlagerungen lokal auch zu größeren Pege-
länderungen führen können: 

► In Halle bietet eine akustisch wenig sensible Alternativroute (Europachaussee) sehr günstige
Rahmenbedingungen für stadtverträgliche Verkehrsverlagerungen.

► In Göttingen können neben Entlastungen im Innenstadtbereich auch unerwünschte Verlage-
rungen in bestehende Tempo-30-Bereiche und somit in potenziell sensiblere Gebiete auftre-
ten. Zu nennen ist hier die Verlagerung des Verkehrs von der innerstädtischen B 3 auf paral-
lele Strecken sowie auf Bereiche östlich der Innenstadt.

► In Ravensburg ist die Gesamtwirkung vergleichbar mit Göttingen. Teilweise gibt es eine Ver-
lagerung ins Nebennetz, es gibt jedoch weniger ausgeprägte „parallele Verlagerungen“ bzw.
großräumige Gebiete mit Verlagerungen.

In den drei betrachteten Städten wird neben einer insgesamt dominierenden Lärmentlastung 
auch jeweils eine relevante Anzahl von Betroffenen ermittelt, die eine Pegelzunahme erfahren, 
sowohl im Bereich ≥ 65 dB(A) als auch bei Pegeln ≥ 55 dB(A). Ursächlich sind die im Verkehrs-
modell prognostizierten räumlichen Verkehrsverlagerungen auf einzelnen Straßenabschnitten. 

Hinsichtlich der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ist eine starke Abnahme der Lärmbelastung 
erst im vollelektrischen Szenario zu erwarten. Der für 2030 angenommene Anteil von 20 Pro-
zent Elektrofahrzeugen mit minimalen AVAS-Emissionen führt nur zu geringen Lärmminderun-
gen. Erst bei höheren Anteilen von lärmarmen Elektrofahrzeugen wird im Mittel eine merkliche 
Lärmentlastung auftreten. 

3.2.2 Luftschadstoffe 

Für die Luftschadstoffe Stickoxide (hier Stickstoffmonooxid und Stickstoffdioxid zusammen als 
NOx), Feinstaub (hier PM10) und Kohlendioxid (CO2) findet die Bewertung der Veränderungen 
vereinbarungsgemäß anhand der Emissionen statt. 

Die Emissionsminderung der betrachteten Szenarien wird zusammenfassend und für jede Bei-
spielstadt einzeln bewertet. Bei der stadtweisen Auswertung erfolgt dabei eine Betrachtung 
eventueller Besonderheiten, die für die Ergebnisse mit ursächlich sind. 

3.2.2.1 Emissionsfaktoren 

Für die Luftschadstoffemissionen nach HBEFA ist eine Auswahl der Pkw-Emissionsfaktoren in-
nerorts in Abbildung 59 (CO2) und Abbildung 60 (NOx) dargestellt. Es zeigt sich der Einfluss der 
jeweils identischen Fahrverläufe für die Level-of-Service (LoS) 4 und 5 (Stop&Go und Stau): Die 
Emissionsfaktoren im LoS 4 und 5 sind bei den betrachteten Verkehrssituationen (Hauptver-
kehrsstraße, Sammelstraße, Erschließungsstraße) jeweils nur abhängig von der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, nicht aber vom Straßentyp. 

Insgesamt zeigt sich in den Pkw-Emissionsfaktoren der Luftschadstoffe, dass die Wahl der Ver-
kehrssituation bei üblichen Verkehren außerhalb der Stop&Go- oder Stausituationen einen Ein-
fluss auf die Emissionen hat.  
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Durch den besseren Verkehrsfluss mit geringeren Beeinträchtigungen bei gleicher Verkehrsqua-
lität (LoS), u. a. durch Bevorzugung an Knotenpunkten im Rahmen von Vorfahrtregelungen oder 
Lichtsignalanlagensteuerungen, ergeben sich für die Hauptverkehrsstraße gegenüber Sammel- 
und Erschließungsstraßen geringere Verbräuche und somit geringere CO2-Emissionen je Kilo-
meter. In den LoS 2 und 3 beträgt der Unterschied für CO2 bei Tempo 50 rund 15 Prozent, bei 
Tempo 30 rund 5 Prozent. 

Abbildung 59: CO2-Emissionsfaktoren Pkw aus HBEFA (Ausgewählte Straßentypen) 
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Abbildung 60: NOx- Emissionsfaktoren Pkw aus HBEFA (Ausgewählte Straßentypen) 

 
Abbildung 61 und Abbildung 62 stellen die relativen Änderungen jeweils für die Verkehrssituati-
onen mit Tempo 30 und Tempo 50 dar. Bei CO2 nehmen die Emissionsfaktoren von Tempo 50 zu 
Tempo 30 fast durchgehend zu (Abbildung 61). Für NOx nehmen sie für die LoS 1-3 (mit Aus-
nahme von LoS 1 bei Sammelstraßen) teilweise sehr deutlich ab. Für LoS 4-5 werden geringe Zu-
nahmen angesetzt. 
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Abbildung 61: Änderung der CO2-Emissionensfaktoren je Straßentyp und LoS 
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Abbildung 62: Änderung der NOx-Emissionsfaktoren je Straßentyp und LoS 

 

3.2.2.2 Abhängigkeit der Emissionen von Verkehrsqualität, Verkehrsmenge und Fahrzeugflotte 

Bei den Luftschadstoffen zeigt bereits die Modellierung der Emissionsfaktoren eine deutliche 
Abhängigkeit der Emission von der Verkehrsqualität (Level-of-Service, LoS). Anders als beim 
Lärm (siehe Kapitel 3.2.1.2) wirkt sich die Verkehrsmengenänderung bei den Luftschadstoffen 
stark auf die Emission aus: Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge bewirkt eine Verdoppelung 
der Emissionen. Bereits geringe Änderungen im Verkehr wirken sich so durch Menge und ggf. 
geänderte Verkehrsqualität potenziell relevant auf die Emissionen aus. 

Änderungen durch Elektrifizierung der Flotte und Flottenerneuerung (Prognose) 

Bei der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ist ein deutlicher Rückgang der CO2- und der NOx-
Emissionen gegenüber der Bestandsflotte 2021 zu erwarten, da die elektrisch angetriebenen 
Fahrzeuge dies nicht lokal emittieren. Bereits in der teilelektrischen Flotte ist ein deutlicher 
Rückgang zu erwarten. Im Bezugsjahr 2030 wirkt sich auch ein deutlich höherer Anteil neuerer 
Emissionskonzepte (Euro 6d für Pkw bzw. Euro VI für schwere Nutzfahrzeuge) mit den einher-
gehenden niedrigeren Luftschadstoffemissionen insbesondere bei NOx positiv aus. Bei CO2 ist 
durch die Flottenerneuerung ebenfalls ein Rückgang zu erwarten, der jedoch geringer ausfällt. 
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Bei den Partikel-Emissionen (z. B. PM10) ist eine deutlich geringere Wirkung festzustellen: Auch 
Elektrofahrzeuge emittieren Partikel in relevanter Menge. Die wesentlichen Partikelemissionen 
sind auf sogenannte Vorgänge der Aufwirbelung und vor allem des Abriebs (u. a. Reifen und 
Bremsen) zurückzuführen (siehe Kapitel 2.2.1.1). Für die Partikelemissionen liegt bei Pkw der 
Anteil des Antriebs bereits im Bestandsszenario bei nur rund 10 Prozent der Aufwirbelungs
und Abriebsemissionen. Mit der Flottenerneuerung ist daher nach aktuellem Datenstand im 
HBEFA kein relevanter Rückgang der Partikelemissionen zu erwarten. Auch weitere Studien 
stützen diese Prognose (OECD, 2020), wobei hier eine starke Abhängigkeit der Partikelemissio
nen vom Fahrzeuggewicht festgestellt wird, die laut Studie bei einer Tendenz zu größeren Pkw 
auch zu höheren Abriebemissionen für Elektrofahrzeuge führen könnten. 

- 

-

Änderungen der Emissionsfaktoren durch Tempo 30, Straßentyp und Verkehrsqualität 

Tempo 30 bewirkt auf den verschiedenen Straßentypen Änderungen bei den Fahrzeugemissio-
nen (siehe Kapitel 3.2.2.1). Für CO2 werden bei Tempo 30 auf fast allen Straßentypen und bei al-
len LoS, außer auf Erschließungsstraßen bei LoS 2, höhere Emissionsfaktoren als bei Tempo 50 
ermittelt (Abbildung 61). Für NOx werden durch Tempo 30 bei LoS 1-3 auf fast allen Straßenty-
pen niedrigere Fahrzeugemissionen festgestellt, nur bei gestörtem Verkehr (Stau und Stop&Go, 
LoS 4 und 5) stellen sich höhere Emissionsfaktoren ein (Abbildung 62). 

Aufgrund der Modellansätze im HBEFA 4.1 ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit die wesentli-
che Einflussgröße für die Partikelemissionen: Bei Geschwindigkeiten unter 80 km/h liegen die 
Emissionen durch Aufwirbelung und Abrieb höher als bei höheren Geschwindigkeiten. Bei Pkw 
ist die Zunahme ab LoS 3 mit rund +30 bis +50 Prozent bereits hoch, für schwere Nutzfahrzeuge 
und Busse liegen die Partikelemissionen bei ≤ 70 km/h jedoch ab LoS 2 in etwa um den Faktor 
2,5-9 höher als bei höheren Geschwindigkeiten. Mit Verkehrsverlagerungen auf Straßen mit hö-
heren zulässigen Geschwindigkeiten (ab 80 km/h) kann durch das Emissionsmodell des HBEFA 
somit eine wesentliche Änderung der Partikelemission einhergehen. 

Durch die Ausweisung von Tempo 30 ist vornehmlich ein Rückgang der Luftschadstoffemissio-
nen zu erwarten, sofern sich der Verkehr nicht in ungünstigen Level-of-Service (Stau oder 
Stop&Go) befindet. Eine Verschiebung zu höheren Stauanteilen würde eine Zunahme der Emissi-
onen bedeuten. Eine Verlagerung der Verkehre auf Strecken mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit von mindestens 80 km/h kann zu einer deutlichen Abnahme der Partikelemissio-
nen führen. 

Die Änderungen der Luftschadstoff-Emissionsfaktoren durch Tempo 30 gegenüber Tempo 50 
bewegen sich bei CO2 und NOx weitgehend im Bereich ±15 Prozent, teilweise bei deutlich gerin-
geren Abweichungen. Die Partikelemissionen werden maßgeblich von Aufwirbelung und Abrieb 
bestimmt, wodurch ein hoher Einfluss durch eine Verlagerung auf außerörtliche bzw. innerörtli-
che Strecken mit hoher zulässiger Höchstgeschwindigkeit gegeben ist. 
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3.2.2.3 Ergebnisse der Modellierung der Luftschadstoffemissionen 

Die summierten Luftschadstoffemissionen des Kfz-Verkehrs in den drei Beispielstädten jeweils 
für die Basis-Szenarien Tempo 50 und Tempo 30 sowie die beiden Flottenszenarien sind in Ta-
belle 12 dargestellt. Die prozentualen Änderungen gegenüber dem Tempo 50-Basisszenario 
zeigt Tabelle 13. Bei den Auswirkungen sind deutliche Unterschiede zwischen den Beispielstäd-
ten festzustellen: 

► In Halle treten durchweg hohe Rückgänge der Emissionen auf. Über alle Szenarien liegen 
diese Minderungen bei NOx bei etwa -9 bis -10 Prozent, bei den Partikelemissionen bei -10 
bis -11 Prozent und bei CO2 bei rund -2 bis -3 Prozent.  

► In Göttingen bleiben die NOx- und CO2-Emissionen weitgehend unverändert (-1,2 bis +0,3 
Prozent bzw. +0,2 bis +0,3 Prozent), die Partikelemissionen sinken aber deutlich um -4 bis  
-5 Prozent. 

► In Ravensburg sind geringe Minderungen für NOx mit -2,0 bis +1,5 Prozent und für PM10 mit 
-1,3 bis -2,0 Prozent zu erwarten. Die CO2-Emissionen steigen leicht um +2,8 bis +3,0 Pro-
zent. 

Da bei der Auswertung der summierten Emissionen auch die Fahrtlänge einen deutlichen Ein-
fluss auf das Ergebnis hat, werden ergänzend die Änderungen der Emissionen je Fahrzeugkilo-
meter berechnet (Tabelle 14). Anhand dieser Größen kann bewertet werden, ob die Zu- bzw. Ab-
nahmen allein durch die Verkehrsverlagerung und damit einhergehende Verlängerungen der 
Fahrzeugrouten entstehen oder ob die Änderung auch unabhängig von diesem Einfluss tenden-
ziell positiv oder negativ sind. 

Auch hier weichen die Ergebnisse für Halle von Göttingen und Ravensburg ab: Eine deutliche 
Abnahme der Emissionen je Fahrzeugkilometer ist in Halle für NOx und PM10 erkennbar. Dies 
trifft für Göttingen und Ravensburg nicht zu. Gleichzeitig ist die CO2-Zunahme je Fahrzeugkilo-
meter in Halle deutlich geringer. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass in Halle die Ver-
lagerung der Verkehre (Abbildung 17) auf Magistralen wie z. B. die Europachaussee sowie wei-
tere Straßen mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit > 50 km/h (bei Partikelemissionen relevant 
insbesondere ≥ 80 km/h) Einfluss auf die Emissionsänderung hat. 

Insgesamt lässt sich anhand der Emissionen pro Fahrzeugkilometer (Tabelle 14) und der Fahr-
leistungsänderungen (Tabelle 4 in Kapitel 3.1.1) ableiten, dass die Abnahme der Fahrleistung 
einer teilweisen Erhöhung der Emissionsfaktoren entgegenwirkt. Die geringe Abnahme der 
Fahrleistung in Ravensburg um lediglich 0,5 Prozent resultiert in zunehmenden CO2- und NOx-
Gesamtemissionen. In Göttingen heben sich die beiden Einflüsse weitgehend auf, sodass die Ge-
samtemission unverändert bleibt. In Halle führt der hohe Rückgang der Fahrleistung zu einem 
deutlichen Rückgang der Gesamtemissionen. 

Die in den Gesamtemissionen ablesbaren Auswirkungstendenzen werden in den folgenden Kapi-
teln detailliert pro Stadt betrachtet. Dabei wird auf Besonderheiten der einzelnen Städte einge-
gangen, anhand derer die Effekte von Tempo 30 auf die Emissionsänderung erklärt werden kön-
nen. 
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Tabelle 12: Luftschadstoffemissionen des Kfz-Verkehrs in den Beispielstädten bei Tempo 50 
und Tempo 30 in t/a 

Szenario NOx CO2 PM10 
 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Basis 
Tempo 50 

1,17 0,96 0,68 474 373 259 0,129 0,099 0,075 

Basis 
Tempo 30 

1,07 0,95 0,69 465 374 266 0,116 0,096 0,074 

Teilelektrisch 
Tempo 50 

0,60 0,50 0,43 387 310 215 0,123 0,095 0,072 

Teilelektrisch 
Tempo 30 

0,54 0,50 0,42 377 311 221 0,109 0,090 0,070 

Vollelektrisch 
Tempo 50 

- - - - - - 0,116 0,089 0,067 

Vollelektrisch 
Tempo 30 

- - - - - - 0,104 0,085 0,066 

Tabelle 13: Änderung der Luftschadstoffemissionen des Kfz-Verkehrs bei Tempo 30 gegenüber 
Tempo 50 in den Beispielstädten 

Szenario NOx CO2 PM10 
 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Basis -8,6 % -1,2 % +1,5 % -1,9 % +0,3 % +2,8 % -10,2 % -4,1 % -1,3 % 

Teilelektrisch -9,9 % +0,3 % -2,0 % -2,6 % +0,2 % +3,0 % -10,7 % -4,6 % -1,9 % 

Vollelektrisch - - - - - - -11,0 % -5,0 % -2,0 % 

Tabelle 14: Änderung der Luftschadstoffemission des Kfz-Verkehrs je Fahrzeugkilometer bei 
Tempo 30 gegenüber Tempo 50 

Szenario NOx CO2 PM10 
 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Halle Göttin-
gen 

Ravens-
burg 

Basis -5,6 % +1,4 % +2,0 % +1,3 % +2,9 % +3,4 % -7,3 % -1,6 % -0,8 % 

Teilelektrisch -7,0 % +2,9 % -1,5 % +0,6 % +2,8 % +3,5 % -7,8 % -2,1 % -1,5 % 

Vollelektrisch - - - - - - -8,1 % -2,5 % -1,6 % 

 

Halle 

Die Ergebnisauswertung der summierten Luftschadstoffemissionen in Abbildung 63 zeigt für 
Halle: Gegenüber dem Basisszenario Tempo 50 werden durchgängig Rückgänge der Emissionen 
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durch Tempo 30 ermittelt. Deutliche Rückgänge gibt es bei den PM10 und NOx-Emissionen, was 
nicht allein auf einen Rückgang des Verkehrs zurückzuführen ist. Vielmehr zeigt die Auswertung 
der auf einen Fahrzeugkilometer bezogenen Emissionen (Tabelle 14), dass dies auf eine luft-
schadstofftechnisch bessere Verkehrssituation zurückzuführen ist. Grund kann sowohl eine Än-
derung der Verkehrsqualität sein, naheliegend ist aber auch hier die Verlagerung auf Magistra-
len wie z. B. die Europachaussee. Dies wird im Weiteren detaillierter betrachtet. 

Abbildung 63: Vergleich aller Szenarien für die Beispielstadt Halle (Luftschadstoffe) 

 
Die Emissionsveränderungen bei NOx zeigen, dass im Bereich der Europachaussee eine deutliche 
Zunahme von über 20 Prozent zu erwarten ist (Abbildung 64 und Abbildung 65). Der Grund ist 
die Verkehrszunahme auf diesem Streckenabschnitt (vgl. Abbildung 17). Dem gegenüber steht 
eine Abnahme der NOx-Emissionen auf der parallel verlaufenden Merseburger Straße durch 
Tempo 30, besonders durch die Abnahme der Verkehrsmenge auf dieser Straße infolge der ver-
ringerten zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 
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Abbildung 64:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Halle im Basisszenario Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 – Stadtgebiet 

 

Abbildung 65:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Halle im Basisszenario Tempo 30 gegen-
über Tempo 50 – Innenstadt 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 
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Insgesamt sinken die Luftschadstoffemissionen auf den Hauptverkehrsstraßen tendenziell, da-
für wird das nachgeordnete Straßennetz mehr belastet. Ebenfalls stärker belastet werden die 
von Verkehrsverlagerungen betroffenen Strecken wie B 80, Europachaussee und B 100. 

Im Szenario mit teilelektrischer Flotte ist durch den Rückgang der NOx- und CO2-emittierenden 
Fahrzeuge und durch die Verbesserung der Flotte ein deutlicher Rückgang insbesondere bei den 
NOx-Emissionen zu erkennen.  

Die PM10-Emissionen sinken auch bei vollelektrischer Flotte nicht deutlich. In den Szenarien 
mit Tempo 30 fällt die Emission aber geringer aus als bei Tempo 50. Dies kann ebenfalls auf eine 
Verlagerung auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit > 70 km/h und die dort 
deutlich geringeren PM10-Emissionsfaktoren des HBEFA zurückgeführt werden. 

Göttingen 

Bei den Berechnungen für Göttingen (Abbildung 66) sind im Basisszenario Tempo 30, bezogen 
auf das Basisszenario Tempo 50, fast durchgängig leichte Rückgänge der Emissionen zu erwar-
ten. Die Änderungen in den PM10-Emissionen fallen geringer aus als im Modell für Halle, was ein 
Indiz für eine vorwiegend innerörtliche Verlagerung des Verkehrs sein kann. Für die CO2-Emissi-
onen wird eine geringe Zunahme ermittelt. Für NOx wird eine leichte Abnahme im Basisszena-
rio, eine sehr geringe Zunahme im teilelektrischen Szenario prognostiziert. 
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Abbildung 66: Vergleich aller Szenarien für die Beispielstadt Göttingen (Luftschadstoffe) 

 
Auch in Göttingen wirken sich im Szenario mit teilelektrischer Flotte der Rückgang der NOx- und 
CO2-emittierenden Fahrzeuge und damit die Verbesserung der Flotte aus. Die Rückgänge der 
PM10-Emissionen sind geringer. 

Die Verkehrsmodellierung zeigt, dass lediglich im Westen der Stadt größere Verkehrsverlage-
rungen auf außerörtliche Straßen zu erwarten sind (Abbildung 21). Dies spiegelt sich auch in 
der Betrachtung der Emissionsveränderung bei NOx wider (Abbildung 67 und Abbildung 68). 
Auf der BAB A 7 entstehen Zunahmen der NOx-Emissionen durch den Mehrverkehr. Innerstäd-
tisch sinken die NOx-Emissionen auf der B 3 um mehr als -10 Prozent, gleichzeitig nehmen sie 
auf den parallel verlaufenden Straßen sowie im östlichen Innenstadtgebiet deutlich zu. 

Insgesamt treten in der Modellierung für Göttingen – mit Ausnahme der durch Verlagerungsef-
fekte entlasteten Magistralen und Hauptverkehrsstraßen – kaum Minderungen der NOx-Emissio-
nen auf. 
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Abbildung 67:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Göttingen im Basisszenario Tempo 30 ge-
genüber Tempo 50 – Stadtgebiet 

 

Abbildung 68:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Göttingen im Basisszenario Tempo 30 ge-
genüber Tempo 50 – Innenstadt 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 
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Ravensburg 

Die Ergebnisse des Modells für Ravensburg zeigen nochmals differenziertere Ergebnisse als für 
Halle und Göttingen (Abbildung 69). Die CO2-Emissionen steigen in den Szenarien von Tempo 50 
auf Tempo 30 an, die PM10-Emissionen sinken leicht, für NOx-Emissionen ergibt sich eine 
leichte Zunahme (Basisflotte) bzw. Abnahme (teilelektrische Flotte). 

Abbildung 69: Vergleich aller Szenarien für die Beispielstadt Ravensburg (Luftschadstoffe) 

 
Auch in Ravensburg sind die Änderungen der PM10-Emissionen durch Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit geringer als im Modell für Halle. Wie in Göttingen führt auch in Ravensburg eine 
teilelektrische Flotte zu einem Rückgang der NOx- und CO2-Emissionen durch die geringeren 
Emissionen der Flotte. Für die PM10-Emissionen fallen die Rückgänge gering aus.  

Laut Verkehrsmodellierung finden Verlagerungen des Verkehrs z. B. auf die B 30 außerorts so-
wie auf die südlichen Hauptverkehrsstraßen statt (Abbildung 25). Auch in der Innenstadt treten 
Änderungen der Verkehrsmengen auf, dies sind jedoch eher kleinräumige Verlagerungen. Dies 
ist in der Betrachtung der NOx -Emissionsveränderungen erkennbar (Abbildung 70 und Abbil-
dung 71). Auf einigen Abschnitten sind bei NOx relevante Emissionsminderungen zu erkennen. 
Dass im inneren Stadtgebiet nicht mehr Straßen relevante NOx-Minderungen aufweisen, kann 
damit zusammenhängen, dass dort keine umfangreichen Verkehrsverlagerungen stattfinden 
oder trotz Verlagerung die NOx-Emissionen durch die höheren spezifischen Emissionen pro 
Fahrzeug bei Tempo 30 zunehmen. 
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Abbildung 70:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Ravensburg im Basisszenario Tempo 30 
gegenüber Tempo 50 – Stadtgebiet 

 

Abbildung 71:  Änderung der Straßenemissionen NOx in Ravensburg im Basisszenario Tempo 30 
gegenüber Tempo 50 – Innenstadt 

 
Die Linienbreite beschreibt jeweils die Höhe der Emissionen in der Ausgangsvariante Tempo 50. 
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3.2.2.4 Zwischenfazit zur Wirkung auf Luftschadstoffe 

In den drei untersuchten Beispielstädten nehmen die Emissionen pro Fahrzeugkilometer durch 
Tempo 30 innerorts tendenziell leicht zu. Die vorwiegend sinkenden Fahrleistungen im Tempo-
30-Szenario bewirken aber, summiert für das jeweilige Stadtgebiet, insgesamt nur geringe Erhö-
hungen der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen. Lokal können deutliche Unterschiede 
bei den Emissionen auftreten, sodass sich die Immissionssituation an Hot-Spots (Bereiche mit 
kritischen Luftschadstoffbelastungen im Bestand) in Einzelfällen auch negativ entwickeln kann. 

Jede Stadt weist Besonderheiten auf, die sich auf die Wirkung von Tempo 30 innerorts auswir-
ken: 

► In Halle entsteht durch eine vorhandene Alternativroute (z. B. Europachaussee) eine Verla-
gerung auf Strecken mit tendenziell geringeren Emissionen pro Fahrzeugkilometer. Dies 
wirkt sich deutlich mindernd auf die Emission von CO2, NOx und PM10 aus. Die Europachaus-
see ist aufgrund der geringen Bebauung zudem eine hinsichtlich Luftschadstoffimmissionen 
tendenziell geeignete Alternative. 

► In Göttingen ergibt die Modellierung im Innenstadtbereich Verlagerungen auf bereits beste-
hende Tempo-30-Bereiche. Die NOx- und PM10-Emissionen nehmen im Tempo-30-Szenario 
leicht ab, während die CO2-Emissionen sich nicht verändern. 

► In Ravensburg sinkt die Kfz-Fahrleistung nur wenig, sodass summiert auf das Stadtgebiet 
durch die höheren fahrzeugspezifischen Emissionen bei Tempo 30 nur bei PM10 eine Emis-
sionsminderung zu verzeichnen ist, während die CO2- und NOx-Emissionen etwas zunehmen. 

Die Wirkung von Tempo 30 als stadtweite Regelgeschwindigkeit hängt stark von der Änderung 
der Fahrleistung ab. Zudem beeinflussen vorhandene geeignete Alternativrouten, die tendenziell 
zu geringeren Luftschadstoffemissionen führen können (Strecken außerorts), deutlich die Bilanz 
der verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen. Ohne flankierende Maßnahmen entsteht bei 
entsprechend geringer Fahrleistungsminderung nur ein marginaler Effekt (leicht positiv oder 
negativ). In keiner Modellierung der drei Beispielstädte ist ein Fall mit deutlicher Emissionszu-
nahme eingetreten. 
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3.2.3 Fazit zu den Umweltwirkungen 

Die auf 30 km/h verminderte Regelgeschwindigkeit innerorts zeigt in den Simulationen fol-
gende Auswirkungen: 

► Tempo 30 senkt die Lärmbetroffenheiten vor allem an den hochbelasteten Hauptverkehrs-
straßen, aber auch in allen drei Stadtgebieten insgesamt deutlich. Insbesondere in den hoch 
belasteten Bereichen über 65 dB(A) nimmt die LärmKennZiffer (LKZ) je nach Beispielstadt 
um 25 bis 50 Prozent ab. Aber auch im Pegelbereich über 55 dB(A) sinkt die LKZ um 7 bis 
24 Prozent. 

► Die Belastung durch straßenverkehrsbedingte Luftschadstoffe wird durch Tempo 30 in den 
drei Beispielstädten überwiegend leicht positiv beeinflusst. 

► Die in den Stadtgebieten insgesamt berechneten Stickoxidemissionen (NOx) ändern 
sich je nach Beispielstadt um -9 bis +2 Prozent. 

► Der stadtweit emittierte Feinstaub (PM10) sinkt in den betrachteten Städten um -1 bis  
-10 Prozent. 

► Die CO2-Emissionen und analog dazu der Energieverbrauch in den Stadtgebieten än-
dern sich im Bereich von -2 bis +3 Prozent. 

► Die Luftschadstoffemissionen pro Fahrzeugkilometer nehmen in den Beispielstädten 
durch Tempo 30 innerorts tendenziell leicht zu. Kompensiert wird dies aber durch die 
vorwiegend sinkenden Fahrleistungen in den Stadtgebieten. 

► Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte wird schon bei einer teilelektrischen Flotte zu ei-
nem deutlichen Rückgang der CO2- und NOx- Emissionen in den Beispielstädten führen. Im 
Bezugsjahr 2030 wirkt sich in der Flotte zudem ein deutlich höherer Anteil von Fahrzeugen, 
die neuere Grenzwerte für Schadstoffemissionen einhalten (Euro 6d für Pkw bzw. Euro VI 
für schwere Nutzfahrzeuge), insbesondere bei NOx positiv aus. Die Partikelemissionen wer-
den durch die Elektrifizierung wegen der verbleibenden Emissionen durch Abrieb und Auf-
wirbelung deutlich weniger beeinflusst. Hinsichtlich des Lärms können erst mit einer über-
wiegenden Elektrifizierung der Fahrzeugflotte relevante Verbesserungen eintreten, sofern 
nicht künstliche Fahrzeuggeräusche (AVAS) den Effekt potenziell leiserer Elektrofahrzeuge 
zunichtemachen. Bei einer vollelektrischen Flotte mit minimalem AVAS ist in den Beispiel-
städten eine deutliche Reduzierung der Lärmbelastung gegenüber der Bestandsflotte bereits 
bei Tempo 50 zu erwarten. Die LärmKennZiffer wird, insbesondere für Betroffenheiten über 
65 dB(A), weitgehend halbiert. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt kann die 
Lärmbetroffenheit noch einmal weit darüber hinaus senken. 

Für die Umweltwirkungen ist neben der geänderten zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine 
mögliche räumliche Verkehrsverlagerung maßgeblich. Hier spielen die lokalen Gegebenheiten 
eine wesentliche Rolle. Beispielsweise ist in Halle eine Umfahrung mit höherer zulässiger 
Höchstgeschwindigkeit und wenig sensibler Randbebauung vorhanden. In Göttingen zeigt das 
Modell dagegen Verkehrsverlagerungen in Teile des untergeordneten Straßennetzes. Problema-
tisch können besonders jene Straßenabschnitte sein, die bereits im Bestand mit Tempo 30 aus-
gewiesen sind. Treten solche Verlagerungen in nennenswertem Umfang auf, können hinsichtlich 
der Luftschadstoff- und Lärmbelastung negative Effekte entstehen. Es ist daher sinnvoll, das un-
tergeordnete Straßennetz vor Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit auf mögliche 
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Verkehrszunahmen im Nebennetz zu untersuchen und ggf. entsprechende Begleitmaßnahmen 
zur Unterbindung von Schleichverkehren zu ergreifen. 

Die Berechnungsverfahren sollten weiterentwickelt werden. Beispielsweise ermitteln die Lärm-
Rechenvorschriften RLS-19 und BUB die Fahrzeugemissionen nur anhand der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit, Elektrofahrzeuge mit niedrigeren Antriebsemissionen und AVAS kön-
nen damit nicht modelliert werden. Die für die Berechnung der Luftschadstoffemissionen vorge-
sehenen Verkehrssituationen des HBEFA sehen Tempo 30 bislang nur auf Sammel- und Erschlie-
ßungsstraßen, nicht aber für übergeordnete Hauptverkehrsstraßen vor. Zudem können die stu-
fenweisen Zuordnungen der Auslastungsgrade zu den Level-of-Service dazu führen, dass im Ext-
remfall ein einziges zusätzliches Fahrzeug je Stunde zu einer deutlich veränderten Emissionsbe-
rechnung führt. 

Der zukünftige Einfluss des Acoustic Vehicle Alert Systems (AVAS) auf die Lärmsituation ist we-
gen der großen Spannweite der Emissionsgrenzwerte nicht einheitlich prognostizierbar. Sollten 
sich die Hersteller etwa in der Mitte der möglichen Spannweite bewegen, wird sich die Lärmsi-
tuation gegenüber der Bestandsflotte nicht wesentlich ändern. Es wird daher empfohlen, dass 
die AVAS-Emissionen sich eher an den (bisherigen) Mindestanforderungen orientieren. 

Auswirkungen von Tempo 30 auf die Umwelt – Praxisberichte 

Die Auswirkungen von Tempo 30 auf Lärm und Luftschadstoffe sind Gegenstand zahlreicher Unter-
suchungen. Bei der Ergebnisinterpretation ist aber zu beachten, dass die vorliegenden Studien in 
der Regel mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Manche Studien beruhen auf Modellberech-
nungen, andere auf Messergebnissen unter Laborbedingungen oder im realen Betrieb. Hinzu kom-
men die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Testobjekte (Straßentyp, Lage 
im Raum, Fahrbahnoberflächen, Hintergrundbelastung, Rechen- / Messverfahren usw.) und unter-
schiedliche Betrachtungszeiträume. Die folgenden Ergebnisse sind daher nur bedingt miteinander 
vergleichbar. 

Eine Metastudie des Umweltbundesamtes kommt zu dem Schluss, dass Tempo 30 in der Mehrzahl 
der untersuchten Fälle zu wahrnehmbaren Lärmentlastungen führt und die Luftschadstoffbelas-
tung senken kann, wenn es gelingt, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder zu verbes-
sern (Heinrichs, et al., 2016): 

► „Die Begleituntersuchungen an Hauptverkehrsstraßen zeigen nach der Anordnung von Tempo 
30 rund 1 bis 4 dB(A) niedrigere Mittelungspegel. Geschwindigkeitssenkungen bewirken aber 
nicht nur Änderungen des Mittelungspegels. Einige Studien weisen darauf hin, dass bei Tempo 
30 niedrigere Maximalpegel und deutlich geringere Pegelschwankungen auftreten als bei 
Tempo 50. 

► In Frankfurt am Main zeigen Lärmmessungen bei Tempo 30 nachts um rund 2 dB(A) gesunkene 
Mittelungspegel über die ganze Nacht (Stadt Frankfurt am Main, ohne Datum). In der mor-
gendlichen kritischen Phase für Lärmstörungen des Schlafs von 5 bis 6 Uhr war die Wirkung 
mit Differenzen von 4 dB(A) noch ausgeprägter. 

► -

-

Begleitende Messungen in der Mainzer Rheinstraße ergaben bei Tempo 30 nachts mit mehrtä
giger Radarüberwachung verkehrsmengenbereinigt um 3,3 dB(A) geringere Mittelungspegel 
als bei Tempo 50, obwohl die mittleren Geschwindigkeiten nur um 13 km/h sanken (Augustin
Gohlke, 2015). Vor allem die besonders störenden Einzelereignisse, deren Maximalwert 
65 dB(A) für eine Sekunde oder länger überstieg, sanken durchschnittlich um 40 Prozent. 
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► 
-

► -

-

-

► Der Pilotversuch Kalchbühlstrasse in Zürich ergab um 3 dB(A) gesunkene Pegel bei um 12–
16 km/h niedrigeren Geschwindigkeiten (v85) (Zürich, 2009). 

► 
-

-

Eine neuere Untersuchung aus Baden-Württemberg kommt zu dem Schluss, dass die Belastung 
durch Tempo 30 an einer Steigungsstrecke der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrt Schramberg „ so 
weit gesenkt werden [konnte], dass der Immissionsgrenzwert für NO2 inzwischen eingehalten 
wird“ (Regierungspräsidium Freiburg, 2018), entnommen aus (Heinrichs, 2019). 

Eine neuere Untersuchung des Berliner Senates kommt zu dem Schluss, dass Tempo 30 auch bei 
inzwischen eingetretenen Änderungen wie dem Emissionsverhalten modernerer Fahrzeuge die 
Stickstoffdioxidbelastung (NO2) mehrheitlich reduzieren kann (Senatsverwaltung für Umwelt, 
2021). Die Studie beruht auf Messreihen vor und nach Anordnung von Tempo 30 und vergleicht 
diese mit Änderungen an Straßen ohne Geschwindigkeitsreduzierung. So sollte der „Netto-Effekt“, 
der tatsächlich nur auf Tempo 30 zurückzuführen ist, festgestellt werden. Im Ergebnis lagen an vier 
von fünf untersuchten Straßen NO2-Reduktionen von 2,2 bis 3,8 μg/m3 vor. An einer Straße wurde 
rechnerisch eine Zunahme um 2,2 μg/m3 festgestellt. Die Studie stellt außerdem fest, dass kein re-
levantes Ausweichen auf andere Routen auftrat. 

In Freiburg i.Br. wurden an der Schillerstraße (B 31) nächtliche Pegelminderungen von 
3,1 dB(A) gemessen (Lais, 2010). Diese Werte lagen über den nach VBUS und RLS-90 errechne
ten Minderungen von 2,4 bis 2,6 dB(A). 

Eine Schweizer Untersuchung nennt Reduzierungen des energieäquivalenten Dauerschallpe
gels um durchschnittlich rund 4 dB(A) bei Tempo 30 gegenüber Tempo 50 (Ammann, et al., 
2016). Der maximale Vorbeifahrtpegel sinkt durchschnittlich um 6 dB(A). Die Studie weist da
rauf hin, dass die Lärmbelastung bei Tempo 20 weiter sinkt. Das häufige Argument, bei gerin
geren Geschwindigkeiten würde in niedrigeren Gängen und damit mit höheren Drehzahlen (= 

-

lauter) gefahren, konnte nicht bestätigt werden. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, 
dass keine eindeutige Beziehung zwischen Vorbeifahrtpegel und Drehzahl erkennbar ist und 
Fahrzeugeigenschaften (Reifen und Motortyp) offenbar einen größeren Einfluss auf die Lärmsi
tuation haben als das Fahrverhalten (Drehzahl). 

Langjährige Messreihen an Berliner Hauptverkehrsstraßen ergaben eindeutige Minderungen 
der untersuchten Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM10) und elementarer Koh
lenstoff (EC) (Rauterberg-Wulff, 2015). Unter Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren wie 
Meteorologie und Verkehrsmengen sanken die Schadstoffkonzentrationen durch Tempo 30 
gegenüber Tempo 50 im Mittel über drei Jahre bei NO2 um 6 bis 12 μg/m³, bei PM10 um 
2 μg/m³ und bei EC um 0,3 bis 0,8 μg/m³. Der lokale Verkehrsbeitrag sank bei NO2 um bis zu 
28 Prozent und bei PM10 um 21 Prozent.“ 

Eine baden-württembergische Studie mit Messfahrten aus dem Jahr 2012 untersuchte den Einfluss 
eines reduzierten Tempolimits auf die Feinstaub- (PM10) und Stickstoffdioxidbelastung (NO2), je
weils abhängig von Steigung und Schwerverkehrsanteil (Toenges-Schuller, et al., 2012). Es wurde 
festgestellt, dass diese Parameter für eine eintretende Emissionszu- oder -abnahme relevant sind. 
Je nach örtlichen Gegebenheiten könnte auch eine Zunahme zu erwarten sein. 
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4 Fazit 

4.1 Aufgabenstellung und Ergebnisse 
Seit 65 Jahren gilt in der Bundesrepublik Tempo 50 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit. In 
den letzten rund 40 Jahren haben aber viele Städte Tempo-30-Zonen im überwiegenden Teil ih-
rer Straßennetze ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es inzwischen zahlreiche Forderungen nach 
einer Änderung der innerörtlichen Regelgeschwindigkeit auf 30 km/h, um auch an Hauptver-
kehrsstraßen leichter Tempo 30 anordnen zu können. Die angestrebten Ziele einer niedrigeren 
Regelgeschwindigkeit sind vielfältig, sie reichen von einer höheren Verkehrssicherheit über ge-
ringere Umweltwirkungen bis hin zu höheren Aufenthaltsqualitäten. 

Das vorliegende Forschungsvorhaben simuliert die verkehrlichen Auswirkungen einer innerört-
lichen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h und die Umweltwirkungen auf Lärm, Luftschadstoffe 
und CO2 in den Städten Göttingen, Halle/Saale und Ravensburg. Dabei geht es davon aus, dass 
eine Regelgeschwindigkeit 30 km/h nicht zwingend bedeutet, dass überall in der Stadt eine zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gilt. Es kann durchaus Straßen mit höheren Höchst-
geschwindigkeiten geben. In diesen Fällen ist aber wie bisher für Tempo 30 die Ausnahme von 
der Regelgeschwindigkeit zu begründen. 

Die Makromodellierungen des Verkehrsgeschehens zeigen in Halle und Göttingen eine leichte 
Abnahme des motorisierten Individualverkehrs und des ebenfalls von Tempo 30 betroffenen öf-
fentlichen Nahverkehrs an allen Wegen um bis zu knapp 2 Prozent. Die Anteile des Fuß- und 
Radverkehrs steigen entsprechend leicht an. Ursache dafür sind die um 2 bis 4 km/h gesunke-
nen Reisegeschwindigkeiten im motorisierten Verkehr. Diese Ergebnisse hängen vom Ausmaß 
der Tempo-30-Regelungen und von den Rahmenbedingungen in der jeweiligen Stadt ab. Daher 
zeigen die Simulationen in Ravensburg keine Änderungen der Reisegeschwindigkeiten und der 
Verkehrsmittelwahl. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Verkehrsmodelle keine langfristi-
gen Mobilitätsentscheidungen wie den Erwerb oder die Abschaffung privater Pkw abbilden. 

Bezogen auf das jeweilige Stadtgebiet sinkt die motorisierte Fahrleistung in allen Beispielstäd-
ten um wenige Prozentpunkte. Dies ist vor allem auf die geänderte Verkehrsmittelwahl und in 
geringerem Maß auf eine veränderte Zielwahl zugunsten von Bereichen, die besser mit dem MIV 
zu erreichen sind, zurückzuführen. Unterschiedlich stark wählt der motorisierte Verkehr in den 
Modellstädten den Simulationen zufolge andere Routen als in der Ausgangssituation mit 
Tempo 50. Dies kann positive Effekte haben wie in Halle, wo eine geeignete Alternativroute mit 
weitgehend unsensibler Randnutzung stärker befahren wird. Es kann aber auch unerwünschte 
Folgen haben wie in Göttingen, wo Teile des untergeordneten Straßennetzes stärker belastet 
werden könnten, sofern nicht mit Begleitmaßnahmen gegengesteuert wird. 

Die Lärmbetroffenheiten sinken durch Tempo 30 in allen Städten deutlich, vor allem in den 
höchstbelasteten Bereichen. Im Pegelbereich über 65 dB(A) nimmt die LärmKennZiffer als Maß 
für die Lärmbetroffenheit um 25 bis 50 Prozent ab. Es kann aber aufgrund der stellenweise si-
mulierten Verkehrsverlagerungen in das untergeordnete Straßennetz lokal auch zu uner-
wünschten Mehrbelastungen kommen. 

Tempo 30 beeinflusst die verkehrsbedingten Luftschadstoffemissionen in den betrachteten 
Städten überwiegend leicht positiv. Die Emissionsänderungen liegen bei Stickoxiden NOx je nach 
Beispielstadt zwischen -9 und +2 Prozent, bei Feinstaub PM10 zwischen -1 und -10 Prozent so-
wie bei CO2 zwischen -2 und +3 Prozent. 
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Bereits eine Teil-Elektrifizierung der Fahrzeugflotte von etwa 20 Prozent wird die Vor-Ort-Emis-
sionen von CO2 und NOx in den Beispielstädten deutlich reduzieren. Die Partikelemissionen wer-
den wegen der verbleibenden Emissionen durch Abrieb und Aufwirbelung weniger beeinflusst. 
Die Lärmsituation wird eine Elektrifizierung nur mit niedrigen AVAS-Emissionen und erst mit 
weitgehender Durchdringung der Flotte verändern, ein Anteil von nur 20 Prozent Elektrofahr-
zeugen wird keine relevanten Lärmminderungen entfalten. 

4.2 Schlussfolgerungen 
Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens erlauben Schlussfolgerungen zur Einführung von 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und geben Hinweise für weiteren Handlungs- und Klärungs-
bedarf:10 

► Aufgrund der deutlich positiven Wirkungen auf die Lärmentlastung und die Verkehrssicher-
heit ist es sinnvoll, Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit einzuführen. Auch stra-
ßenverkehrsbedingte Luftschadstoffe (NOx und PM10) können durch Tempo 30 leicht zu-
rückgehen. Die CO2-Emissionen werden kaum beeinflusst. 

► Um lokale, unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden, sollten die Kommunen das voraus-
sichtliche Risiko von Verkehrsverlagerungen in das untergeordnete Straßennetz vorab grob 
prüfen und ggf. punktuelle Begleitmaßnahmen ergreifen. 

► Die Verkehrs- und Emissionsmodelle sind nicht in allen Details für die Simulation von 
Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen geeignet. Hier besteht Weiterentwicklungsbedarf. 

Bei der Ergebnisinterpretation ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse je nach Untersu
chungsraum und angewandter Methodik unterschiedlich ausfallen können. Dies betrifft bei
spielsweise die Stadt- und Straßennetzstruktur sowie den Anteil der von Tempo 50 auf 30 km/h 
reduzierten Streckenlängen sowie die Modellannahmen. Einige dieser Einflussfaktoren wurden 
projektbegleitend mit den Bearbeitenden des zeitgleich vom Umweltbundesamt durchgeführten 
Forschungsvorhabens „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ diskutiert, vgl. 
(Bawidamann, et al., in Vorbereitung) und Anhang: Abgleich mit dem Forschungsvorhaben 
„Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“, Seite 144 ff. 

-
-

Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit einführen 

Der in dieser Untersuchung quantifizierte Nutzen für die Beispielstädte, insbesondere hinsicht-
lich der deutlichen Lärmentlastung, überwiegt die quantifizierten Nachteile für den motorisier-
ten Verkehr, insbesondere die um 0,6 bis 1,9 Minuten verlängerten Reisezeiten. Hinzu kommen 
weitere Vorteile einer geringeren Regelgeschwindigkeit wie der Zugewinn an Verkehrssicher-
heit. Studien zum sogenannten Spillover-Effekt, der sich als wechselseitige Beeinflussung unter-
schiedlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen an aufeinanderfolgenden Strecken ergibt, lassen 
eine bessere Befolgung einer einheitlich und flächendeckend verminderten Höchstgeschwindig-
keit erwarten (Richter, et al., 2004) (Alhomaidat, et al., 2021). 

Wesentliche Nachteile einer Regelgeschwindigkeit von 30 km/h konnten nicht festgestellt wer-
den. Es ist aber sinnvoll, den Kommunen einen zeitlichen Vorlauf zu gewähren, damit sie eventu-
ell mögliche, unerwünschte Verkehrsverlagerungen vorab identifizieren und unterbinden 

 

10 Hier werden nur die im Forschungsprojekt behandelten Aspekte diskutiert. Darüber hinaus können 
weitere Handlungsbedarfe entstehen, beispielsweise zur Anpassung der ÖPNV-Fahrpläne oder der Licht-
signalanlagen-Koordinierungen („Grüne Wellen“). 
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können (vgl. nächster Punkt „Stadtspezifische, räumliche Verlagerungsrisiken prüfen und bei 
Bedarf Begleitmaßnahmen ergreifen“). 

Es ist offenbar wirkungsvoller, die innerörtliche Regelgeschwindigkeit bundesweit einheitlich zu 
senken als den Kommunen lediglich das Recht einzuräumen, dies auf Wunsch jeweils selbst zu 
tun. Darauf deutet ein Abgleich der in der vorliegenden Untersuchung erzielten Ergebnisse mit 
denen des UBA-Forschungsvorhabens „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ 
hin. Während die vorliegende Untersuchung Tempo 30 nur in den jeweiligen Beispielstädten si-
mulierte, hat das Vorhaben „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ Tempo 30 
auch in allen umliegenden Gemeinden innerhalb eines erweiterten Untersuchungsraums ange-
nommen. Die positiven Wirkungen sind in diesem Fall stärker als bei der Einführung in lediglich 
einzelnen Städten (vgl. Anhang: Abgleich mit dem Forschungsvorhaben „Flüssiger Verkehr für 
Klimaschutz und Luftreinhaltung“, Seite 144 ff.). 

Stadtspezifische, räumliche Verlagerungsrisiken prüfen und bei Bedarf Begleitmaßnah-
men ergreifen 

Die Untersuchung zeigt, dass flächendeckendes Tempo 30 in einzelnen Fällen zu unerwünschten 
Verkehrsverlagerungen von Hauptverkehrsstraßen in das untergeordnete Straßennetz führen 
kann. Daher sollten die Kommunen solche Risiken vorab prüfen. In kleineren Gemeinden kann 
dies durch die fachliche Einschätzung der für Verkehrsplanung zuständigen Behörde bzw. eines 
von ihr beauftragten Fachbüros geschehen. In größeren Städten wird meist ein Verkehrsmodell 
eingesetzt. Falls das Verkehrsmodell entsprechende Verlagerungen ergibt, wäre angesichts der 
modellbedingt häufig auftretenden Überschätzung von Verkehrsverlagerungen zunächst zu prü-
fen, ob die Ergebnisse plausibel sind. Dies kann durch Ortskenntnis und anhand der Frage ge-
schehen, ob die berechneten Verlagerungen überhaupt verkehrstechnisch abwickelbar sind. 

Falls die Voruntersuchung das Risiko von unerwünschten Verkehrsverlagerungen bestätigt, 
wäre anschließend zu prüfen, ob dies durch begleitende Maßnahmen vermieden werden kann. 
In Frage kommen beispielsweise verkehrsberuhigende oder -beschränkende Maßnahmen im 
untergeordneten Netz oder – sofern diese nicht ausreichen – die Ausnahmeregelung 50 km/h an 
ausgewählten Hauptverkehrsstraßen. 

Modelle und Regelwerke weiterentwickeln 

Makro-Verkehrsmodelle können mit den Standardeinstellungen die Verlagerungswirkungen ei-
ner Tempo-30-Anordnung an einer Hauptverkehrsstraße in das untergeordnete Netz überschät-
zen. Da flächendeckendes Tempo 30 auch ohne Änderung der Gesetzes- und Verordnungslage 
seit Jahren an Bedeutung gewinnt, wäre eine möglichst realistische Simulation mit geeigneten 
Auslastungsfunktionen, Streckentypen und Knotenpunktkapazitäten hilfreich. Es wäre auch 
wünschenswert, langfristige Mobilitätsentscheidungen wie den Erwerb oder die Abschaffung 
privater Pkw abzubilden, weil derartige Entwicklungen einige der modellierten Effekte verstär-
ken könnten. 

Auch die Berechnungsverfahren für Lärm und Luftschadstoffe sollten hinsichtlich Tempo 30 und 
Elektrifizierung der Fahrzeugflotte weiterentwickelt werden. Die Lärm-Rechenvorschriften RLS-
19 und BUB sollten auch die Fahrzeugemissionen von Elektrofahrzeugen mit AVAS modellieren 
können, insbesondere auch für schwere Nutzfahrzeuge und Busse. Die für die Berechnung der 
Luftschadstoffemissionen vorgesehenen Verkehrssituationen des HBEFA sollten auch Tempo 30 
an übergeordneten Hauptverkehrsstraßen beinhalten. Für Variantenvergleiche bieten sich reali-
tätsnähere, d. h. weniger sprunghafte Zuordnungen der Auslastungsgrade zu den Level-of-Ser-
vice an. 
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Schließlich wären die Grenzwerte für das Acoustic Vehicle Alert System (AVAS) aus Sicht der 
Lärmbekämpfung zu überprüfen. Falls sich die Hersteller in der Mitte der bislang möglichen 
Grenzwert-Spannweite bewegen werden, wird sich die Lärmsituation einer elektrifizierten 
Flotte gegenüber der Bestandsflotte nicht wesentlich ändern. Vielmehr würden die akustischen 
Vorteile der Elektrofahrzeuge im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h durch AVAS kompen-
siert. Bei der Bemessung der AVAS-Grenzwerte sind aber auch sicherheitsrelevante Belange zu 
berücksichtigen.  
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A Anhang: Abgleich mit dem Forschungsvorhaben „Flüssiger Verkehr für Kli-
maschutz und Luftreinhaltung“ 

A.1 Einleitung 

Die Projekte „Umweltwirkungen einer innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h“ und 
„Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ (Bawidamann, et al., in Vorbereitung) 
behandeln beide die Auswirkungen von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts, wobei 
das Projekt „Flüssiger Verkehr“ keine Lärmwirkungen betrachtete. Das vorliegende Memo be-
schreibt die Unterschiede in der Herangehensweise der beiden Forschungsvorhaben und erklärt 
die Ursachen für relevante Abweichungen bei den Ergebnissen im Bereich Verkehr und Luft-
schadstoffe. 

Grundlage dieses Memos sind Abstimmungen der Bearbeitenden beider Projekte vom 
29.03.2022 und 07.04.2022. Teilgenommen haben folgende Personen: 

Vom Projekt „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“: 

► Prof. Dr. Markus Friedrich  |  Universität Stuttgart (nur 29.03.2022) 

► Dr. Matthias Schmaus  |  Universität Stuttgart 

► Ralf Lohse  |  PTV (nur 29.03.2022) 

► Jörg Uhlig  |  PTV 

Vom Projekt „Umweltwirkungen einer innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h“: 

► Sebastian Eggers  |  Lärmkontor 

► Dr. Eckhart Heinrichs  |  LK Argus 

► Tim Klein  |  Argus Stadt und Verkehr 

A.2 Allgemeine Unterschiede zwischen den Projekten 

Das Projekt „Umweltwirkungen von Tempo 30“ untersucht drei Städte (Halle, Göttingen, 
Ravensburg), das Projekt „Flüssiger Verkehr für Klimaschutz und Luftreinhaltung“ betrachtet 
drei Stadtregionen (Dresden, Magdeburg, Stuttgart). Die betrachteten Beispielstädte haben un-
terschiedliche Strukturen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Ergebnisse (Tabelle 15).  

Zum Beispiel unterscheiden sich die Beispielstädte hinsichtlich  

► der Anteile ländlicher Bereiche im Gemeindegebiet, 

► der Einwohnerdichte im Umland, 

► der Siedlungsstruktur, insbesondere hinsichtlich Dichte und Ausdehnung, 

► dem Anteil von Fernstraßen mit gebietsfremden Verkehren im Gemeindegebiet, und 

► der ÖPNV-Struktur und -Qualität. 
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Tabelle 15: Strukturgrößen der Untersuchungsgebiete 
 

Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 
 

Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Fläche [km²] 328 201 207 135 117 92 

Einwohnende 
[Tsd.] 

556 236 630 238 117 51 

Einw.-Dichte 
[EW/km²] 

1.696 1.173 3.045 1.762 999 552 

Die Vorhaben bilden eine unterschiedliche räumliche Ausdehnung der reduzierten Regelge-
schwindigkeit ab und stellen insofern unterschiedliche Maßnahmen dar: 

► „Flüssiger Verkehr“ nimmt an, dass deutschlandweit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit 
eingeführt wird. 

► „Umweltwirkungen von Tempo 30“ simuliert Tempo 30 nur in der jeweiligen Beispielstadt. 

Zwar wird in beiden Vorhaben nur der Verkehr innerhalb des administrativen Stadtgebiets der 
Beispielstädte (siehe unten) bilanziert. Ein- und auspendelnde Verkehre machen davon aber ei-
nen bedeutenden Anteil aus. Diese werden bei „Flüssiger Verkehr“ zusätzlich durch die herabge-
setzten Regelgeschwindigkeiten in den umliegenden Gemeinden beeinflusst. Bei „Umweltwir-
kungen von Tempo 30“ gibt es diesen Einfluss nicht. 

Die Vorhaben treffen in der Modellierung unterschiedliche Annahmen und verwenden teilweise 
unterschiedliche Datengrundlagen: 

► „Flüssiger Verkehr“ setzt in der Simulation eine 10 Prozent geringere Streckenkapazität in-
folge von Tempo 30 ausgehend von Tempo 50 und eine 6 Prozent geringere Kapazität bei 
Tempo 30 ausgehend von Tempo 40 an.  
„Umweltwirkungen von Tempo 30“ setzt eine unveränderte Kapazität an. Beide Ansätze sind 
plausibel begründbar; sie bilden die Spannweite der möglichen Ansätze ab. Beispielsweise 
gibt es in der Praxis verschiedene Ansätze zur Modellierung der Zeitverluste an Knoten-
punkten einerseits und auf der Strecke andererseits. Die Annahme aus „Flüssiger Verkehr“ 
beruht auf Simulationen, die eine um bis zu 10 Prozent reduzierte Kapazität an LSA-Knoten 
zeigen. „Umweltwirkungen von Tempo 30“ berücksichtigt, dass sich die Kapazitätsreduzie-
rungen nur auf Fahrbeziehungen mit Sättigungsverkehrsstärke auswirken – was in der Regel 
nur einen Strom je Phase zu den Tagesspitzen betrifft. Es besteht derzeit keine wissenschaft-
liche Grundlage dafür, eine der beiden Vorgehensweisen zu bevorzugen. Insofern gibt es hier 
kein richtiges oder falsches Vorgehen, sondern nur die o. g. unterschiedlichen Annahmen. 
Dass an dieser Stelle noch Forschungsbedarf besteht, zeigt sich auch darin, dass sich aktuell 
ein BASt-Forschungsvorhaben mit dem Titel „Nachweis der Auswirkungen von Tempo 30 
auf die LSA-Steuerung und Kapazität (77.0523)“ mit genau dieser Fragestellung beschäftigt. 
Dessen Ergebnisse zu diesem Thema werden die Diskussion weiter voranbringen. 

► „Flüssiger Verkehr“ geht davon aus, dass das ÖPNV-Angebot von Tempo 30 nicht beeinträch-
tigt wird. „Umweltwirkungen von Tempo 30“ berücksichtigt Fahrzeitverluste auch beim 
ÖPNV. 

► Die Emissionsfaktoren werden in beiden Projekten aus dem Handbuch für Emissionsfakto-
ren entnommen (HBEFA Version 4.1). Die Zuordnung der Straßenkategorien war bei 
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„Umweltwirkungen von Tempo 30“ bereits in den verwendeten Verkehrsnachfragemodellen 
hinterlegt. Die Zuordnung war bei „Flüssiger Verkehr“ ein wichtiger Bestandteil des Projek-
tes, die Methodik kann dem dortigen Bericht entnommen werden.  

► Beide Projekte differenzieren die Straßen nach „innerorts“ und „außerorts“ anhand der 
Landnutzungsdaten, die auf den clc5-Datensatz des Bundesamts für Kartografie und Geodä-
sie zurückgeführt werden können. 

Die Auswahl der Strecken, die durch die Maßnahme betroffen sind, wurde in beiden Projekten 
vergleichbar getroffen, nämlich Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen außer auf ausgewähl-
ten mehrstreifigen Magistralen, wo weiterhin eine höhere Geschwindigkeit zulässig ist. Die Aus-
nahmen sind in den Projektberichten dargestellt. Trotz vergleichbarer Kriterien ergeben sich in 
Abhängigkeit von den Strukturen im Gemeindegebiet (siehe oben) unterschiedliche Anteile der 
von Tempo 30 betroffenen Streckenlänge bzw. Fahrleistung in den jeweiligen untersuchten 
Städten (Tabelle 16). 

Tabelle 16: Von Tempo 30neu betroffene Strecken- und Fahrleistungsanteile in den Untersu-
chungsgebieten 

Die Streckenanteile sind weniger aussagekräftig als die Fahrleistungsanteile, da diese stark von der Tiefe des 
Netzmodells abhängen. Die Fahrleistungsanteile beziehen sich auf die Fahrleistung aller modellierten Fahrzeug-
kategorien (Pkw, SNF, LNF) 

 
Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 

 
Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Anteil der  
Streckenlänge 38,1 % 24,2 % 26,4 % 23,3 % 22,8 % 13,8 % 

Anteil der  
Fahrleistung 57,0 % 51,6 % 35,1 % 48,1 % 30,1 % 23,9 % 

A.3 Bezugsgebiet 

Sowohl „Umweltwirkungen von Tempo 30“ als auch „Flüssiger Verkehr“ werten die Ergebnisse 
für die administrativen Stadtgebiete aus. Alle hier dargestellten Werte beziehen sich auf die ad-
ministrativen Stadtgebiete. 

„Flüssiger Verkehr“ betrachtet in seinem Projektbericht darüber hinaus die Wirkungen in den 
Stadtregionen, schließt also die umliegenden Gemeinden mit ein. Die Ergebnisse für die dort be-
trachteten erweiterten Untersuchungsräume sind in diesem Memo nicht dargestellt. 

A.4 Verkehrsmittelwahl 

Beide Vorhaben geben Modal Split Werte aus dem jeweiligen Verkehrsmodell an (Tabelle 17). 
Relevante Abweichungen gibt es in folgenden Punkten: 

► Die Reduzierung des MIV-Anteils durch Tempo 30 ist bei „Flüssiger Verkehr“ tendenziell hö-
her, weil die reduzierte Regelgeschwindigkeit nicht nur für die betrachtete Gemeinde model-
liert wird, sondern für alle innerörtlichen Straßen im Untersuchungsraum (s. o. „Allgemei-
nes“). Verkehre zwischen zwei Gemeinden sind dadurch nicht nur in einer Gemeinde, z. B. 
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am Ziel des Weges, von der verminderten Geschwindigkeit betroffen, sondern auch am Start 
des Weges und auf allen Innerortsstraßen unterwegs. 

► Die auffällig hohe Fahrleistungsabnahme des MIV in Dresden ist erklärbar durch die große 
Ost-West-Ausdehnung der Stadt als Band entlang der Elbe, das gleichzeitig sehr gut durch 
die S-Bahn erschlossen ist. 

► Die Auswirkungen auf den ÖPNV sind in „Umweltwirkungen von Tempo 30“ negativer, weil 
dort die Fahrtzeitverlängerungen berücksichtigt werden (s. o. „Allgemeines“). Deshalb 
nimmt der ÖPNV-Anteil bei „Umweltwirkungen von Tempo 30“ grundsätzlich ab, während 
er bei „Flüssiger Verkehr“ aufgrund der Verlangsamung des MIV grundsätzlich zunimmt. 

Beide Vorhaben zeigen aber in Summe ähnliche Tendenzen in den betrachteten Beispielstädten: 
Grundsätzlich sinkt durch Tempo 30 der MIV und Fuß- und Radverkehr nehmen zu. Lediglich in 
Ravensburg zeigt der MIV ein positives Vorzeichen, da die Fahrzeiterhöhungen für den ÖPNV 
überwiegen. 

Tabelle 17: Änderung der Modal-Split Werte durch Tempo 30 (Aufkommensbezogener Modal-
Split, Quell-, Ziel- und Binnenverkehre) 

 
Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 

 
Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Fuß +1,4 % +0,7 % +0,4 % +2,9 % +0,2 % -0,4 % 

Rad +0,8 % +0,6 % +0,2 % -0,4 % +0,3 % +1,0 % 

MIV -3,7 % -1,8 % -1,3 % -1,7 % -0,5 % +0,1 % 

ÖPNV +1,5 % +0,5 % +0,7 % -0,8 % 0,0 % -0,6 % 

A.5 Fahrleistungen 

Die Vorhaben zeigen in Summe dieselbe Tendenz (Tabelle 18). Die Fahrleistung nimmt durch 
die Maßnahme ab. Die unterschiedlich starken Abnahmen resultieren aus den unterschiedlichen 
Ansätzen in der Modellierung (s. o. „Allgemeines“) und den unter „Verkehrsmittelwahl“ be-
schriebenen unterschiedlich starken Verlagerungseffekten. 

Tabelle 18: Änderung der Fahrleistung durch Tempo 30 (alle modellierten Fahrzeugkategorien: 
Pkw, SNF, LNF) 

 
Flüssiger Verkehr Aktiv mobil 

 
Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Änderung der 
Fahrleistung -9,0 % -5,2 % -2,7 % -3,2 % -2,5 % -0,5 % 
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A.6 Level of Service (LoS) / Verkehrszustände 

Der Grund für die deutlichen Unterschiede in der Aufteilung der Verkehrszustände im Analyse-
zustand (Tabelle 19) liegt darin, dass sich die Methoden zur Zuordnung der LoS grundlegend un-
terscheiden: 

► „Umweltwirkungen von Tempo 30“ folgt dem in der Luftreinhalteplanung üblichen Vorge-
hen. Hierbei wird die stündliche Verkehrsmenge auf einem Streckenabschnitt mit der stünd-
lichen Kapazität verglichen. Die Kapazität ergibt sich aus Straßentyp und Anzahl der Fahr-
spuren. Abweichend von dem Vorgehen in der Luftreinhalteplanung wird für Halle eine ge-
nauere stündliche Verkehrsmenge zugrunde gelegt (sonst: durchschnittlicher täglicher Ver-
kehr über pauschalisierten Tagesgang auf Stunden verteilt), für alle LoS-Ermittlungen wird 
nicht eine Zuordnung in „Stufen“, sondern „gleitend“ vorgenommen. Die Länge eines Stre-
ckenabschnitts entspricht dabei jeweils der gesamten Länge von Knoten zu Knoten, für den 
einheitliche Verkehrsmengen vorliegen. Eine Unterteilung der Abschnitte erfolgt nicht, bei 
der LoS-Ermittlung würden sich (durch gleiche Verkehrsmenge und gleiche Kapazität) auch 
keine Unterschiede ergeben. Eine Trennung in Kreuzungsbereich und freie Strecke ist nach 
HBEFA generell nicht vorgesehen. Die Streckentypen nach HBEFA wurden pauschalisiert an-
hand verschiedener Parameter aus den Verkehrsmodellen (Anzahl Spuren, Klassifizierung 
Streckentyp, Geschwindigkeiten) vergeben. Eine einheitliche Zuordnung aus den Modellen 
lag nicht vor. 

► „Flüssiger Verkehr“ leitet die LoS aus Floating Car Data des Anbieters TomTom ab. Die Daten 
liegen auf Streckenabschnitten mit Längen von i. d. R. einigen hundert Metern vor. Die Zu-
ordnung der LoS erfolgt anhand der Perzentile der gefahrenen Geschwindigkeiten. Die Ge-
schwindigkeiten wurden zur Zuordnung eines LoS des HBEFA anhand der mittleren Ge-
schwindigkeiten der Fahrzyklen verwendet. Die Länge der Streckenabschnitte aus den Tom-
Tom-Daten stimmt nicht mit der Länge der Fahrzyklen des HBEFA (z. B. 3,5 km) überein. Da 
die Fahrzeuge auf jedem Streckenabschnitt unterschiedlichen Geschwindigkeitsperzentilen 
zugeordnet werden können, werden die innerhalb eines Fahrzyklus durchlaufenen Fahrei-
genschaften (Halte an Knotenpunkten, freie Fahrt zwischen den Knotenpunkten etc.) auf-
grund der Methodik in einzelne Verkehrszustände zerlegt. Im Vergleich zu „Umweltwirkun-
gen von Tempo 30“ entsteht eine extremere Verteilung, d. h. es entfällt mehr Fahrleistung 
auf die Verkehrszustände flüssig und Stop&Go / Stop&Go II. 

► Die Prüfung der Auswirkungen von unterschiedlichen Verteilungen zeigt, dass die Auswir-
kungen auf die Ergebnisse der Luftschadstoff-Emissionsmodellierung des Analysefalls im 
Vergleich zu anderen Modellfaktoren eher gering ausfallen. Lärmauswirkungen wurden im 
Projekt „Flüssiger Verkehr“ nicht untersucht. 

Die Auswirkungen von Tempo 30 auf die LoS (Tabelle 20) unterscheiden sich aufgrund der fol-
genden Unterschiede in den Modellansätzen: 

► Bei „Flüssiger Verkehr“ bewirkt Tempo 30 gegenüber „Umweltwirkungen von Tempo 30“ 
eine größere auslastungsbedingte Verbesserung der Verkehrszustände infolge der stärker 
gesunkenen Fahrleistungen. Dem wirkt jedoch die Annahme einer herabgesetzten Strecken-
kapazität entgegen. Weiterhin bewirken die Verlagerungen auf andere Strecken (insbeson-
dere auf Autobahnnetzabschnitte) eine Änderung der Zusammensetzung der jeweiligen LoS. 
Die dort ermittelten Verkehrszustände unterscheiden sich bereits im Analysefall stark von 
jenen Streckenabschnitten, die von Tempo-30-Maßnahmen betroffen sind. 
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► „Umweltwirkungen von Tempo 30“ geht im Rahmen der LoS-Ermittlung davon aus, dass die 
Kapazität der Tempo-30-Abschnitte gegenüber Tempo 50 grundsätzlich unverändert ist. Es 
gibt somit nur die Veränderung der LoS-Zuordnung durch die geänderten Verkehrsmengen. 
Andere Ansätze sind nicht bekannt, im Rahmen der Luftreinhalteplanung werden auch für 
Tempo-30-Hauptverkehrsstraßen keine abweichenden Ansätze vorgenommen. 

Die Begriffe „flüssig“ usw. werden in der Verkehrsplanung und im HBEFA zwar gleichlautend 
verwendet, aber unterschiedlich mit Inhalt gefüllt und verstanden. Hier besteht eine große Ge-
fahr von Missverständnissen. 

► In der Verkehrsplanung wird nach HBS11 die Verkehrsqualität durch die QSV (Qualitätsstufe 
des Verkehrsablaufs) an Strecken und Knotenpunkten bzw. die SAQ (Stufen der Angebots-
qualität) bei Betrachtung von Netzabschnitten beschrieben. Der Begriff „freier Verkehrs-
fluss“ wird hier auf Strecken für die beste QSV verwendet, die Bemessungskriterien sind auf 
Autobahnen der Auslastungsgrad, auf Land- und Stadtstraßen die Verkehrsdichte. 

► Im HBEFA bedeutet „flüssig“ „free traffic flow“.12 Die Klasse „flüssig“ (LoS 1) wird bei gerin-
gen stündlichen Verkehrsmengen gewählt, dabei ist stets eine mittlere Verkehrsmenge pro 
Stunde oder mittlere Geschwindigkeit in einem Messintervall (z. B. >5 Minuten) die Grund-
lage der Bewertung. Nach einer Studie zu den Daten im HBEFA und TREMOD13 wird für Ag-
glomerationen typischerweise von <10 Prozent flüssigem Verkehr ausgegangen. 

► Die Teilnehmenden der diesem Memo zugrundeliegenden Abstimmungsgespräche sind sich 
einig, dass die teilweise ähnlichen Fachbegriffe bei den Schnittstellen zwischen Verkehrsmo-
dellen und HBEFA zu Problemen führen können. So ist die Kapazität im Verkehrsmodell 
(Grundlage für die CR-Funktion) nicht direkt zu einer Kapazität für die LoS-Bestimmung 
(z. B. nach dem auch von IVU-Umwelt publizierten Modell) zu überführen. Die Übernahme 
von Modellparametern sollte daher stets kritisch geprüft werden. 

Tabelle 19: Anteile der Pkw-Fahrleistung nach Verkehrszuständen im Analysefall Tempo 50 
 

Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 
 

Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Flüssig 45,8 % 60,1 % 53,9 % 19,2 % 16,1 % 15,7 % 

Dicht 28,3 % 22,6 % 27,7 % 56,2 % 61,1 % 49,1 % 

Gesättigt 20,1 % 11,3 % 12,2 % 19,7 % 19,9 % 28,3 % 

Stop + Go 3,9 % 3,7 % 3,8 % 3,7 % 2,8 % 6,3 % 

Stop + Go II 2,0 % 2,2 % 2,5 % 1,3 % 0,0 % 0,5 % 

 

 

11 FGSV: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS), Ausgabe 2015 
12 Work programme 2016 – 2018 for HBEFA Version 4.1, Report of the work carried out for work package 
2, April 2019 
13 Umweltbundesamt (Hrsg.) / IFEU (Bearb.): Aktualisierung und Recherche zu Emissionsfaktoren von 
Euro 5- und Euro 6-Fahrzeugen und nachgerüsteten Kfz und Übertragung der Daten ins Handbuch für 
Emissionsfaktoren (HBEFA) und in TREMOD, FKZ 3711 45 105, AP 200, Dezember 2013 
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Tabelle 20: Änderung der Fahrleistungsanteile an den Verkehrszuständen durch Tempo 30 in 
Prozentpunkten 

 
Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 

 
Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Flüssig -0,9 % -0,3 % -0,2 % +1,1 % +1,6 % +0,8 % 

Dicht -0,6 % 0,0 % 0,0 % -1,1 % -0,4 % -0,1 % 

Gesättigt +2,0 % +0,7 % +0,5 % -0,5 % -2,0 % -0,7 % 

Stop + Go -0,3 % -0,3 % -0,1 % +0,5 % +0,7 % +0,1 % 

Stop + Go II -0,3 % -0,2 % -0,1 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 

 

A.7 CO2-Emissionen 

Für den Kraftfahrzeugverkehr (Pkw, SNF, LNF) kommen die beiden Untersuchungen bei den 
CO2-Emissionen je Fahrzeugkilometer im Analysefall (Tempo 50) zu ähnlichen Ergebnissen. Ab-
weichungen resultieren größtenteils aus den unterschiedlichen Zusammensetzungen der Fahr-
zeugkategorien (Lkw-Anteil). 

Auch die Änderungen der CO2-Emissionen je Fahrzeugkilometer durch Tempo 30 sind mit +1,3 
bis +3,4 Prozent im Kfz-Verkehr bei „Umweltwirkungen von Tempo 30“ und +0,7 bis +3,7 Pro-
zent bei „Flüssiger Verkehr“ ähnlich. Die Zunahme der kilometerspezifischen Emissionen ist 
dadurch bedingt, dass nach HBEFA 4.1 für Pkw die Emissionsfaktoren für Tempo-30-Strecken 
im Durchschnitt höher sind als für Tempo-50-Strecken. Die unterschiedlichen Größen sind er-
klärbar. So ist beispielsweise der Wert in Stuttgart mit +0,7 Prozent so gering, weil dort auf ei-
nem beträchtlichen Teil des Hauptstraßennetzes bereits im Bestand ein Tempolimit von 
40 km/h gilt. 

Die Unterschiede bei den resultierenden Änderungen der verkehrsbedingten CO2-Emissionen in 
den Beispielstädten (Tabelle 21) erklären sich damit vornehmlich aus der unterschiedlichen 
Stärke der Fahrleistungsänderung und weniger aus den Unterschieden bei den kilometerspezifi-
schen Emissionen. Aufgrund der beschriebenen Maßnahmenausgestaltung und Modellannah-
men (s. o. „Allgemeines“) dominieren die berechneten starken Fahrleistungsrückgänge bei „Flüs-
siger Verkehr“. Die CO2-Emissionen nehmen hier durchweg ab. Bei „Umweltwirkungen von 
Tempo 30“ ist die Wirkrichtung nicht eindeutig. Die Modellierung zeigt, dass die Maßnahme 
(aufgrund der steigenden Emission pro km) auch zu Mehremissionen bei CO2 führen kann. Die-
ser Aspekt ist für die politische Diskussion von Bedeutung: Der Vergleich zeigt, dass eine kom-
munal individuelle Tempo-30-Regelung negative Auswirkungen haben kann, weil damit die Ver-
kehrsnachfrage nicht ausreichend beeinflusst werden kann. Bei einer großräumigen Einführung 
von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit zeigt die Modellierung dagegen, dass der 
Fahrleistungsrückgang überwiegt und die CO2-Bilanz der Maßnahme positiv ist. 
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Tabelle 21: Änderung der CO2-Emissionen (Pkw, SNF, LNF) durch Tempo 30 
 

Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 
 

Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Wirkung auf 
CO2 -5,7 % -2,4 % -2,0 % -1,9 % +0,3 % +2,8 % 

 

A.8 NOx-Emissionen 

Bei „Umweltwirkungen von Tempo 30“ weichen nur die Änderungen von NOx pro km in Halle 
mit -5,6 Prozent deutlich von den anderen Städten des Projekts „Umweltwirkungen von Tempo 
30“ (+1,4 bis + 2,0 Prozent) sowie „Flüssiger Verkehr“ (+0,6 bis +4,6 Prozent) ab. Da das HBEFA 
für Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit > 50 km/h niedrigere NOx-Emissionen 
je Fahrzeugkilometer ermittelt als für Straßen mit Tempo 50, kann dies durch den höheren An-
teil des Verkehrs auf Strecken mit weiterhin hoher zulässiger Höchstgeschwindigkeit >50 km/h 
(BAB A 14, B 100, Europachaussee) erklärt werden. 

Tabelle 22: Änderung der NOx-Emissionen (Pkw, SNF, LNF) durch Tempo 30 
 

Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 
 

Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Wirkung auf 
NOx 

-4,9 % -2,2 % -2,1 % -8,6 % -1,2 % +1,5 % 

 

A.9 PM-Emissionen 

Die Unterschiede der kilometerbezogenen Emissionen (Tabelle 23) ergeben sich aus den Fakto-
ren Abrieb und Aufwirbelung (AWAR), die in „Umweltwirkungen von Tempo 30“ berücksichtigt 
werden und in „Flüssiger Verkehr“ nicht (dort nur Auspuff). 

Auch die Änderungen der PM-Emissionen je Fahrzeugkilometer bei Tempo 30 in „Umweltwir-
kungen von Tempo 30“ sind durch die AWAR-Emissionen geprägt. Die Fahrzeugemissionen setzt 
das HBEFA für Geschwindigkeiten <80 km/h deutlich höher an (SNF: 0,70 g/km für <80 km/h, 
0,13 g/km ab 80 km/h; d. h. -81 Prozent; für Pkw ist die Minderung mit -9 Prozent deutlich ge-
ringer). Daraus resultiert vor allem die relativ hohe Minderung für Halle (-7,3 Prozent pro Fahr-
zeug-km), da Verkehre von Strecken mit vormals Tempo 50 (Merseburger Straße, An der Ma-
gistrale) auf Strecken mit Tempo ≥ 80 (Europachaussee, B 80) verlagert werden. 

Durch den unterschiedlichen Bilanzrahmen (AWAR-Emissionen ein-/ausgeschlossen) ergeben 
sich auch Unterschiede in den Gesamtergebnissen (Tabelle 24). Aufgrund des größeren Bilanz-
rahmens erfassen die Ergebnisse des Projekts „Umweltwirkungen von Tempo 30“ die realen 
Wirkungen der Maßnahme besser und sind damit als Entscheidungsgrundlage geeigneter. Da die 
Gesamtwirkung aus der Multiplikation aus Fahrleistung und spezifischen Emissionen je Fzg.-km 
resultiert, ist wegen der höheren Fahrleistungsminderungen bei „Flüssiger Verkehr“ davon 
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auszugehen, dass sich unter Einschluss der AWAR-Emissionen ebenfalls ein Emissionsrückgang, 
also ein positiver Effekt der Maßnahme, einstellen würde. 

Tabelle 23: Mittlere spezifische PM-Emissionen je Fzg.-km (Pkw, SNF, LNF) im Analysefall und 
Änderung durch Tempo 30 

 
Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 

 
Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Spezifische  
Emission 
[mg/km] 

6,12 5,22 5,64 60,10 63,40 65,50 

Änderung durch 
Tempo 30 +10,0 % +9,2 % +4,1 % -7,3 % -1,6 % -0,8 % 

 

Tabelle 24: Änderung der PM-Emissionen (Pkw, SNF, LNF) durch Tempo 30 
 

Flüssiger Verkehr Umweltwirkungen von Tempo 30 
 

Dresden Magdeburg Stuttgart Halle Göttingen Ravensburg 

Wirkung auf 
PM +0,1 % +3,5 % +1,3 % -10,2 % -4,1 % -1,3 % 
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